
Fakten statt Stimmungslage
Malteser Migrationsbericht 2025

Fa
kt

en
 s

ta
tt

 S
ti

m
m

un
gs

la
ge

  M
al

te
se

r M
ig

ra
tio

ns
be

ri
ch

t 2
02

5

ÜBER DIE MALTESER



2 Malteser Migrationsbericht 2025

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzungsverzeichnis

Asyl8-Staaten	� Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia, Syrien

AsylbLG	� Asylbewerberleistungsgesetz 

AsylG	 Asylgesetz 

AufenthG	 Aufenthaltsgesetz

BA	 Bundesagentur für Arbeit

BaföG	 Bundesausbildungsförderungsgesetz

BAMF	 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

BKA	 Bundeskriminalamt

EU	 Europäische Union

EU-Osterweiterung	� Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, 
Tschechien, Ungarn 

EURODAC	� European Dactyloscopy (Europäisches Fingerabdruck-Identifizierungssystem)

Eurostat	 Europäisches Statistikamt

Frontex	 EU-Grenzschutzorganisation, nach französisch „frontières extérieures“ (Außengrenzen)

GEAS	 Gemeinsames Europäisches Asylsystem

IHK	 Industrie- und Handelskammer

PISA	� Programme of International Student Assessment

PKS	 Polizeiliche Kriminalstatistik

REAG/GARP	� Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany / 
Government Assisted Repatriation Programme

ReGES	� Refugees in the German Educational System

SGB	 Sozialgesetzbuch

StGB	 Strafgesetzbuch

SVR-Migration	� Sachverständigenrat für Integration und Migration

TIMSS	� Trends in International Mathematics and Science Study

UNHCR	� Hohes Flüchtlingskommisariat der Vereinten Nationen

UNICEF	 Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen

Westbalkanstaaten	� Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien

Unser Titelbild: Fahim Ferdows, 31, hat in Afghanistan als Journalist gearbeitet. Als die Taliban an die 
Macht kam, musste er seine Heimat verlassen. Jetzt macht er in Deutschland eine Ausbildung in der 
Altenpflege. Auf dem Titelbild ist er bei seiner Arbeit im Malteser Marienheim in Warendorf zu sehen. 
Er sagt: „Ich bin dankbar, dass ich in einer sicheren Umgebung leben, lernen und meine Zukunft 
aufbauen kann.“
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Vorwort

F akten statt Stimmungslage – unter die­
sem Titel, der für uns sowohl Motivati­
on als auch Anspruch ist, veröffentli­

chen wir in diesem Jahr den fünften Malteser 
Migrationsbericht.  

Während die Anzahl der Asylanträge im ersten 
Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 
30  Prozent zurückgegangen ist, nimmt die öf­
fentliche Problematisierung weiter zu, und die 
Debatte wirkt aufgeheizter denn je. Polemik ist 
allerdings nicht hilfreich – weder für eine kon­
struktive, problemorientierte Debatte noch für 
sachliche Denk- und Lösungsansätze. Selbst­
verständlich muss sich die Gesellschaft den 
Herausforderungen stellen, mit denen sie auf­
grund des Migrationsgeschehens konfrontiert 
wird – wenn beispielsweise Kommunen über­
lastet sind, Betreuungsplätze fehlen, Integrati­
on nicht gelingen will oder psychisch erkrankte 
Menschen Anschläge verüben. Dabei muss es 
aber stets darum gehen, Lösungen zu finden, 
statt Menschen zu verteufeln.  

Umso mehr danken wir dem renommierten 
Walter Eucken Institut unter der Leitung von 
Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld für die faktenbasier­
te Aufbereitung des Migrationsgeschehens in 
Deutschland. Im Fokus des diesjährigen Berichts 
steht die Integration in den Arbeitsmarkt. Neben 
der objektiven Erläuterung der Entwicklungen 

in diesem Bereich haben wir erstmalig sechs Ex­
pertinnen und Experten eingeladen, ihren per­
sönlichen Standpunkt wiederzugeben. Mit ihrer 
individuellen Fachexpertise und vor dem Hin­
tergrund ihrer jeweiligen Verantwortungsberei­
che beleuchten sie vor allem die Chancen der 
Zuwanderung für den deutschen Arbeitsmarkt 
und benennen die derzeitigen Hindernisse, die 
einer nachhaltigen Arbeitsmarktintegration im 
Wege stehen.  

Daniel Terzenbach, Vorstand der Bundesagen­
tur für Arbeit, betont, dass Deutschland in den 
letzten Jahren bedeutende Fortschritte bei der 
Arbeitsmarktintegration geflüchteter Menschen 
erzielt hat. Die wichtigste Erkenntnis seit 2015 
ist für ihn, dass es neben Sprache und Qualifi­
kation vor allem mehr Schnelligkeit und mehr 
Pragmatismus braucht. 

Auch Dr. Achim Dercks, stellvertretender Haupt­
geschäftsführer der Deutschen Industrie- und 
Handelskammer, verweist auf die großen Lücken 
im Beschäftigungsmarkt, die es zu schließen gilt. 
Er plädiert dafür, die Potenziale Geflüchteter bes­
ser zu nutzen und für einen erleichterten Arbeits­
marktzugang und den Abbau bürokratischer 
Hürden zu sorgen.

Langwierige Verwaltungsverfahren sind für Stef­
fen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundes­
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vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, 
das wesentliche Hemmnis für Arbeitsmarktinte
gration. Nur im Zusammenspiel mit weitergehen­
den Reformen kann Zuwanderung die Probleme 
des Arbeitsmarktes lösen helfen.  

Eva M. Welskop-Deffaa, Präsidentin des Deut­
schen Caritasverbands, unterstreicht die Not­
wendigkeit, Anerkennungsverfahren für aus­
ländische Qualifikationen zu beschleunigen. 
Viele Zugewanderte sind unterhalb ihres Kom­
petenzniveaus beschäftigt, was nicht nur zu 
individuellen Frustrationen, sondern auch zu 
einem Verlust wertvoller Fachkräfte für den 
deutschen Arbeitsmarkt führt.  

Prof. Bernd Fitzenberger, PhD und Prof. Dr. 
Yuliya Kosyakova vom Institut für Arbeits- und 
Berufsforschung weisen auf die Bedeutung ei­
ner guten Integration ins Bildungssystem hin 
und erläutern Gründe für das Gefälle der Bil­
dungsabschlüsse von jungen Menschen mit 
und ohne Migrationshintergrund.  

Bürokratieabbau, frühzeitige Arbeitserlaubnis, 
Anerkennung von Qualifizierung – so indivi­
duell die Perspektiven auch sind, so sehr be­
steht unter den genannten Fachleuten Einigkeit 
darin, dass Arbeitsmarktintegration schneller 
und unkomplizierter werden muss. Menschen 
vom Arbeitsmarkt fernzuhalten, schadet: Es 

schadet den Sozialkassen, in die einerseits we­
niger fließt und aus denen gleichzeitig mehr 
gezahlt wird. Es schadet dem Arbeitsmarkt, der 
auf zusätzliche Arbeitskräfte angewiesen ist. Es 
schadet den Geflüchteten, da anhaltende Ab­
hängigkeit und ungewollte Untätigkeit mental 
belasten und zu Frustrationen führen. 

Eine unklare Bleibeperspektive darf kein Argu­
ment gegen frühe Integration sein. Denn jeder 
Monat des Wartens ist für die Betroffenen ver­
schenkte Zeit und für die Gesellschaft ver­
schenktes Potenzial. Selbst bei einer Rückkehr 
ins Herkunftsland werden die Menschen wert­
volle berufliche Qualifikationen mitnehmen, 
was für sie persönlich ein Gewinn und für einen 
Neubeginn vor Ort eine Hilfe sein kann. Die frü­
he Integration in den Arbeitsmarkt ist kein Akt 
der Großzügigkeit, sondern eine Investition in 
die Zukunft.   

Wir wünschen den Entscheidungsträgern Kraft 
und Mut, notwendige und nachhaltige Verände­
rungsprozesse anzustoßen.  

DR. ELMAR PANKAU 

Vorsitzender des  
Geschäftsführenden Vorstands,  
Malteser Hilfsdienst e. V. und 
Malteser Deutschland GmbH 

 5 

VORWORT



D as Thema Migration hat die vorgezo­
genen Wahlen zum 21. Deutschen 
Bundestag am 23. Februar 2025 maß­

geblich beeinflusst. Es waren nicht zuletzt die 
Debatten im 20. Deutschen Bundestag noch im 
Januar dieses Jahres vor Ende der Legislatur, die 
zu einer Stärkung der politischen Ränder in den 
darauffolgenden Wahlen geführt haben – so sehr, 
dass die politische Mitte keine verfassungsän­
dernde Mehrheit im 21. Deutschen Bundestag 
mehr erreicht. Nach der Wahl von Friedrich Merz 
zum Bundeskanzler nahm die neue Bundesre
gierung sich des Themas Migration prioritär und 
schwerpunktmäßig an. Es zeichnet sich gleich­
wohl schon ab, dass Migration in den kom
menden Monaten und Jahren voraussichtlich 
weiterhin ein emotional hoch aufgeladenes und 
umstrittenes Thema bleiben wird. 

Somit ist es Zeit für eine nüchterne Bestands
aufnahme im nunmehr fünften Malteser Migra
tionsbericht. Im ersten Kapitel des Berichts neh­
men wir, wie schon in den vier Berichten zuvor, 
eine Bestandsaufnahme der Migration vor. Das 
zweite Kapitel widmet sich der Integration in den 
Arbeitsmarkt und betrachtet insbesondere, wel­
che Verbesserungen feststellbar sind. Angesichts 
der Bedeutung von Bildung für den Integrations­
erfolg nicht nur im späteren Arbeitsleben, son­
dern schon zuvor in die Gesellschaft, befassen 
wir uns im dritten Kapitel des Berichts mit den 
institutionellen Rahmenbedingungen für Zuge­
wanderte im Bildungsbereich sowie mit der Bil­
dungsbeteiligung. Das vierte Kapitel nimmt sich 
erneut das Thema Kriminalität vor und muss 
wiederum auf die Verzerrungen in den vorliegen­
den Statistiken hinweisen. 

Inhaltlicher 
Prolog
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Wir hoffen, mit dem fünften Malteser Migrations­
bericht das Thema Migration nüchtern und sach­
lich zu diskutieren. Es ist das besondere Anliegen 
der Autorinnen und Autoren, die Migrationsthe­
matik datenbasiert zu analysieren und Wertungen 
außen vor zu lassen. 

Den Maltesern danke ich für die jederzeit erfreu­
liche Zusammenarbeit beim Migrationsbericht. 
Vor allem aber bin ich dem Team des Walter Eu­
cken Instituts, Daniel Bamarni und Franziska 
Dinter, besonders aber meinen beiden Koauto­
rinnen Lilith Burgstaller und Amanda März zu 
großem Dank verpflichtet. Es ist eine besondere 
Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten.

PROF. DR. DR. H. C. LARS P. FELD

Direktor des Walter Eucken Instituts
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�Migrationsentwicklungen 
– Ein aktueller Überblick
Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld und Amanda März

Die Migrationsbewegungen nach Deutschland 
haben sich in den vergangenen Jahren stark ge­
wandelt. Während das Jahr 2022 durch eine his­
torisch hohe Nettozuwanderung infolge des 
russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ge­
prägt war, verzeichneten die Folgejahre einen 
deutlichen Rückgang der Zuwanderungszahlen. 
Ende des Jahres 2024 befanden sich etwa 3,3 Mil­
lionen Schutzsuchende in Deutschland, was ins­
besondere die Integrationspolitik, die öffentlichen 
Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden 
sowie nicht zuletzt die Gesellschaft vor Heraus­
forderungen stellt.1

Dieses Kapitel bietet einen aktuellen Überblick 
über das Migrationsgeschehen in Deutschland 
im europäischen Kontext für den Zeitraum von 
2022 bis 2025. Angesichts der besonderen Her­
ausforderungen reagierten die Europäische 
Union (EU) und die Bundesregierung mit Geset­
zesänderungen, die erhebliche Auswirkungen 
auf Schutzsuchende in Deutschland haben. Die 
vergangenen Jahre waren von einer intensiven 
öffentlichen Debatte geprägt: sei es über das 
Rückführungsverbesserungsgesetz, das unter 
anderem Änderungen am Asylgesetz (AsylG) 
und am Aufenthaltsgesetz (AufenthG) vorsieht, 
über die Reform des Gemeinsamen Europäi­
schen Asylsystems (GEAS), die weitreichende 

1 � Siehe Statistisches Bundesamt (2025).  
Rohdatenauszählung Schutzsuchende, Wiesbaden.

Das Wichtigste in Kürze 

• �Im Jahr 2024 sind rund 1,7 Millionen Personen nach 
Deutschland zugezogen, was einem Rückgang von 
etwa zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. 
Darunter befinden sich etwa 213.500 Personen, die als 
Asylsuchende in Deutschland registriert wurden.

• �Erste Hochrechnungen für das Jahr 2024 zeigen, dass 
sich Ende des Jahres 2024 3,3 Millionen Schutzsuchen-
de in Deutschland aufhielten. Die Anzahl der in 
Deutschland registrierten Schutzsuchenden war im 
Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund 94.000 Per-
sonen oder drei Prozent auf knapp 3,2 Millionen Perso-
nen angestiegen.

• �Zwischen Januar und Mai 2025 wurden rund 
62.900 Asylanträge gestellt. In demselben Zeitraum ent-
schied das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) über etwa 135.800 Anträge. Im Gesamtjahr 2024 
stellten rund 250.900 Personen einen Asylantrag in 
Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies 
einem Rückgang von etwa 30 Prozent.

• �Im Jahr 2024 wurden 20.100 Personen aus Deutschland 
abgeschoben. Dies entspricht einem Anstieg um 22 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr.

• �Ende des Jahres 2023 bezogen rund 522.700 Personen 
Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungs
gesetz (AsylbLG); das ist ein Anstieg von acht  Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig sanken die 
Ausgaben für Asylbewerberleistungen um knapp  
drei Prozent.

10 Malteser Migrationsbericht 2025

MIGRATIONSENTWICKLUNGEN – EIN AKTUELLER ÜBERBLICKMIGRATIONSENTWICKLUNGEN – EIN AKTUELLER ÜBERBLICK



Implikationen für die Steuerung von Asyl- und 
Migrationsbewegungen innerhalb Europas mit 
sich bringt, oder über die Einführung der Be­
zahlkarte, die den Zugang von Schutzsuchen­
den zu staatlichen Leistungen unmittelbar 
beeinflusst. Das Ziel dieses Kapitels ist, auf der 
Grundlage aktueller Daten des Statistischen 
Bundesamts, des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge, der Bundespolizei sowie ein­
schlägiger wissenschaftlicher Studien, aktuelle 
Themen der öffentlichen Debatte faktenbasiert 
zu beleuchten.

Zunächst werden die allgemeinen Migrationsent­
wicklungen der Jahre 2022 bis 2025 dargestellt. Im 
Anschluss werden die demografischen und sozio­
ökonomischen Entwicklungen in der Subgruppe 
der Schutzsuchenden in Deutschland während 
dieses Zeitraums analysiert. Anschließend werfen 
wir einen Blick auf die Migrationsbewegungen im 
europäischen Raum. Den Abschluss bildet eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit der Entwick­
lung der Asylpolitik in Deutschland und Europa, 
mit besonderem Fokus auf die fiskalischen Aus­
wirkungen auf Bund, Länder und Gemeinden. 

Migration in den Jahren 2022 bis 2024 

Zwischen den Jahren 2022 und 2024 ist die Net­
tozuwanderung nach Deutschland deutlich ge­
sunken. Nach vorläufigen Ergebnissen des 
Statistischen Bundesamts ging die Nettozu­
wanderung im Jahr 2024 deutlich zurück und 
betrug etwas über ein Drittel des Höchstwertes 
des Jahres 2022 (siehe Abbildung 1).2 Konkret 
sind im Jahr 2024 419.000 Personen mehr nach 
Deutschland zugezogen als aus Deutschland 
weggezogen sind (2023: 663.000; 2022: 1.462.000). 
Ursächlich für diese Entwicklung ist vor allem 
die gesunkene Nettozuwanderung aus der 
Ukraine, der Türkei und Syrien sowie aus den 
EU-Staaten Polen und Rumänien.

2 � Siehe Statistisches Bundesamt (2025). Pressemitteilung 
Nr. 030 vom 23. Januar 2025, Wiesbaden; Statistisches 
Bundesamt (2024). Pressemitteilung Nr. 247 vom 27. Juni 
2024, Wiesbaden.

Was die neue Bundesregierung plant

• �Die Liste der sicheren Herkunftsstaaten soll um 
Algerien, Indien, Marokko und Tunesien sowie alle 
Staaten mit einer Anerkennungsquote, die seit min­
destens fünf Jahren unter fünf  Prozent liegt, ausge­
weitet werden.

• �Der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte 
soll für zwei Jahre ausgesetzt werden.

• �Die Westbalkanregelung soll auf jährlich 25.000 Per­
sonen anstatt auf die bisher geltende Obergrenze von 
50.000  Personen begrenzt werden. Bislang reisten 
jährlich etwa 15.000 Personen im Rahmen der West­
balkanregelung mit einem Aufenthaltstitel nach 
Deutschland ein.

• �Die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsys­
tems (siehe Kasten) soll noch im laufenden Jahr in 
nationales Recht umgesetzt und auf europäischer 
Ebene weiterentwickelt werden.

• �Es soll eine verpflichtende Integrationsvereinbarung 
eingeführt werden, die Rechte und Pflichten definiert. 
Diese soll für erwerbslose Schutzberechtigte konkrete 
Schritte zur Arbeitsmarktintegration enthalten und 
sich an Instrumenten des zweiten Sozialgesetzbuchs 
(SGB II) orientieren.

Im Jahr 2024 sind 

419.000
Personen mehr nach Deutschland  
zugezogen als weggezogen.

 11 

MIGRATIONSENTWICKLUNGEN – EIN AKTUELLER ÜBERBLICKMIGRATIONSENTWICKLUNGEN – EIN AKTUELLER ÜBERBLICK



Im Jahr 2024 sind rund 1,7 Millionen Personen 
nach Deutschland gezogen. Dies sind zwölf Pro­
zent weniger als im Jahr 2023 (1,9 Millionen Per­
sonen; 2022: 2,7 Millionen Personen). Darunter 
sind etwa 213.500 in Deutschland registrierte 
Asylsuchende.3 Während die Anzahl der Zuzüge 
deutlich schwankte, blieb die Anzahl der Fortzü­
ge aus Deutschland in diesen Jahren konstant. Im 
Jahr 2024 zogen 1,3 Millionen Personen aus 
Deutschland weg. Dies ist ein Prozent mehr als 
im Jahr 2023. Zwischen den Jahren 2022 und 2023 
stieg die Anzahl der Fortzüge aus Deutschland 
um fünf Prozent an (2023: 1,3 Millionen Perso­
nen; 2022: 1,2 Millionen Personen). Im Dezember 
2024 betrug der Anteil der ukrainischen Staats­
angehörigen an den gesamten Zuzügen rund 
15 Prozent (siehe Abbildung 2). In diesem Monat 
war der Wanderungssaldo erstmals seit Dezem­
ber 2020 negativ.

3 � Siehe Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2025). 
Das Bundesamt in Zahlen 2024, Nürnberg.

Abbildung 1: 
Zu- und Fortzüge über die Grenzen Deutschlands 
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Quelle: Statistisches Bundesamt (2025). Tabelle 12711-0005.

Anmerkung: Die Ergebnisse des Berichtsjahres 2024 sind vorläufig.

Im Jahr 2022 zogen rund 2,67 Millionen Perso­
nen nach Deutschland. Damit verzeichnete das 
Statistische Bundesamt die höchste registrierte 
Nettozuwanderung innerhalb eines Berichts­
jahres seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1950. 
Der Höchstwert war vor allem darauf zurück­
zuführen, dass infolge des russischen An­
griffskriegs rund 1,1 Millionen Schutzsuchende 
aus der Ukraine nach Deutschland kamen. Der 
im Jahr 2023 gegenüber 2022 um 55  Prozent 
geringere Wanderungssaldo war primär auf 
die nachlassende Zuwanderung aus der Ukrai­
ne zurückzuführen (2023: 276.000 Personen; 
2022: 1,1 Millionen Personen). Während ukrai­
nische Staatsangehörige unmittelbar nach 
Kriegsbeginn im März 2022 noch rund 76 Pro­
zent der gesamten Zuzüge stellten, war ihr 
Anteil bis Dezember desselben Jahres auf etwa 
21 Prozent gesunken. 
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Im Jahr 2023 gab es zum ersten Mal seit 2009 ei­
nen negativen Wanderungssaldo aus der EU 
(siehe Abbildung 3). Die Anzahl der Zuzüge aus 
der EU lag im Jahr 2023 mit 466.500 Personen 
unter den Werten vor der Corona-Pandemie.  
Der rückläufige Trend ist unter nahezu allen 
EU-Staatsangehörigen zu beobachten, darunter 
Herkunftsländer wie z. B. Polen, Kroatien und 
Bulgarien. Bereits vor der Pandemie hatten sich 
demografische Veränderungen und strukturelle 
Anpassungen der Arbeitsmärkte in diesen Län­
dern abgezeichnet, was eine rückläufige Zu
wanderung erwarten ließ.4 Zugleich nahm die 

4 � Siehe Graf (2024). Freizügigkeitsmonitoring: Migration 
von EU-Staatsangehörigen nach Deutschland. Jahresbe­
richt 2023, Nürnberg.

Abwanderung von EU-Staatsangehörigen aus 
Deutschland zu. Rund 349.000 EU-Staatsan
gehörige sind im Jahr 2023 aus Deutschland 
weggezogen. Die meisten Fortzüge waren unter 
rumänischen, polnischen und bulgarischen 
Staatsangehörigen zu verzeichnen. Somit sind 
für diese drei Personengruppen nach wie vor die 
meisten Zu- wie Abwanderungen und damit 
eine hohe Dynamik des Migrationsgeschehens 
zu erkennen. Die Nettozuwanderung aus Syrien 
ist zwischen 2020 und 2023 kontinuierlich ange­
stiegen (siehe Abbildung 3). 
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Abbildung 2: 
Zu- und Fortzüge über die Grenzen Deutschlands in den Monaten Januar 2022 bis Februar 2025

Quelle: Statistisches Bundesamt (2025). Tabelle 12711-011.
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Bevölkerung mit Einwanderungs-
geschichte und Soziodemografie der 
Schutzsuchenden

Fast 83,6 Millionen Menschen lebten zum Jahres­
ende 2024 in Deutschland. Dies entspricht einem 
Anstieg von rund 100.000 Personen gegenüber 
dem Jahresende 2023.5 Dieses Bevölkerungs­
wachstum ist ausschließlich auf die Nettozu­
wanderung nach Deutschland zurückzuführen, 
da die Bilanz aus Geburten und Sterbefällen im 
Jahr 2024 negativ ausfiel. Laut Ausländerstatistik 
waren Ende 2024 rund 14 Millionen ausländische 
Personen in Deutschland wohnhaft. Etwa 25,2 
Millionen Personen (30 % der Gesamtbevölke­
rung) hatten einen Migrationshintergrund. Als 
Personen mit Migrationshintergrund gelten jene, 
die selbst oder von denen mindestens ein Eltern­

5 � Siehe Statistisches Bundesamt (2025). Pressemitteilung 
Nr. 030 vom 23. Januar 2025, Wiesbaden.
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Abbildung 3:  
Wanderungssaldo nach Zuwanderungsgruppen
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Quelle: Statistisches Bundesamt (2025). Tabelle 12711-0007.

EU-Gesamt Drittstaaten-Gesamt

teil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit ge­
boren worden ist (siehe Kasten).

Im Jahr 2024 ist der Anteil von Menschen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit und Migrations­
hintergrund, die in Deutschland geboren wur­
den, leicht gesunken. Er liegt jetzt bei 23 Prozent. 
Der Anteil von Menschen ohne eigene Migrati­
onserfahrung ging ebenfalls leicht auf 21 Pro­
zent zurück. Zudem nahm der Anteil der 
Ausländerinnen und Ausländer mit eigener 
Migrationserfahrung ab. Dieser ist um fast 
drei Prozentpunkte gesunken und liegt jetzt bei 
etwa 45 Prozent (siehe Abbildung 4). Nur etwa 
sieben Prozent der Personen mit Migrationshin­
tergrund in Deutschland besitzen eine ausländi­
sche Staatsangehörigkeit und zugleich keine 
eigene Migrationserfahrung. Dieser Anteil ist 
im Vergleich zum Vorjahr um rund zwei  Pro­
zentpunkte zurückgegangen.

14 Malteser Migrationsbericht 2025
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Definition Einwanderungsgeschichte, 
Migrationshintergrund und  
Schutzsuchende 

Seit dem Jahr 2005 wird der Migrationshintergrund im 
Rahmen des Mikrozensus systematisch erfasst. Das Sta­
tistische Bundesamt erkennt einer Person einen Migrati­
onshintergrund zu, wenn sie selbst oder mindestens ein 
Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit gebo­
ren wurde. Zu dieser Gruppe gehören zugewanderte 
und nicht zugewanderte Ausländerinnen und Auslän­
der, Eingebürgerte sowie (Spät-)Aussiedlerinnen und 
Aussiedler. Zu dieser Gruppe zählen demnach auch 
Kinder, die in Deutschland geboren sind, jedoch min­
destens ein Elternteil haben, das einer der genannten 
Gruppen angehört. Im Januar 2021 empfahl die Fach­
kommission der Bundesregierung, bei Integrationsfra­
gen künftig vom Konzept der „Eingewanderten und 
ihren direkten Nachkommen“ auszugehen. Das Statisti­
sche Bundesamt hat daher im Jahr 2022 den Begriff 
„Menschen mit Einwanderungsgeschichte“ eingeführt.  
Dieser basiert auf dem Merkmal der Wanderungserfah­
rung. Mit ihm werden Personen beschrieben, die 
entweder selbst oder deren Elternteile beide seit dem 
Jahr 1950 in das heutige Gebiet Deutschlands eingewan­
dert sind.7 Eine einseitige Einwanderungsgeschichte 
liegt dann vor, wenn nur ein Elternteil seit dem Jahr 
1950 in das heutige Bundesgebiet eingewandert ist. 

Schutzsuchende sind Personen, die sich unter Berufung 
auf humanitäre Gründe in Deutschland aufhalten.8 
Mögliche Gründe sind der Schutz vor Verfolgung oder 
Bedrohung des Lebens aufgrund der Rasse9, Religion 
oder Nationalität. Dazu gehören Personen mit einem 
anerkannten oder abgelehnten Asylantrag sowie Perso­
nen in einem laufenden Asylverfahren. Wo immer mög­
lich, unterscheiden wir in diesem Bericht zwischen 
Menschen mit und Menschen ohne Einwanderungsge­
schichte. Wo dies aufgrund der Primärdatenlage nicht 
möglich ist, greifen wir auf das Konzept des Migrations­
hintergrunds zurück. Soweit es die Datenlage zulässt, 
führen wir außerdem Daten für Schutzsuchende an.

7 � Siehe Statistisches Bundesamt (2024). Einwanderungs
geschichte – Hintergrundpapier, Wiesbaden.

8 � Siehe Malteser Migrationsbericht 2023, Köln.

9 � Der Begriff der Rasse wird in Anlehnung an die Genfer Flüchtlings­
konvention verwendet (siehe Malteser Migrationsbericht 2019, Köln).

Demgegenüber hatten rund 21,2 Millionen Per­
sonen (26 % der Gesamtbevölkerung) eine Ein­
wanderungsgeschichte. Diese liegt vor, wenn 
eine Person selbst oder beide Elternteile seit 
dem Jahr 1950 in das heutige Gebiet der Bun­
desrepublik Deutschland eingewandert sind. 
Knapp 76 Prozent dieser Gruppe sind Personen, 
die selbst nach dem Jahr 1950 in das heutige 
Bundesgebiet einwanderten. Die verbleibenden 
24 Prozent sind nicht selbst eingewandert, son­
dern Nachkommen von zugewanderten Perso­
nen. Diese Anteile haben sich im Vergleich zum 
Vorjahr nicht verändert. Darüber hinaus wiesen 
etwa 4,2 Millionen Personen (5 % der Gesamtbe­
völkerung) eine einseitige Einwanderungsge­
schichte auf, das heißt, lediglich ein Elternteil ist 
seit 1950 nach Deutschland migriert (siehe 
Kasten). Dieser Anteil blieb gegenüber dem 
Vorjahr unverändert.

Im Folgenden liegt der Fokus auf den Schutz
suchenden; sie bilden eine Untergruppe der 
Personen mit Migrationshintergrund. Als Schutz­
suchende gelten Personen, die aus humanitären, 
völkerrechtlichen oder politischen Gründen nach 
Deutschland eingewandert sind. Sie suchen Schutz 
vor Verfolgung oder existenzieller Bedrohung 
etwa aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, 
Religion oder Nationalität. Zu dieser Gruppe zäh­
len Personen mit anerkanntem oder abgelehntem 
Asylantrag und jene, deren Asylverfahren noch 
nicht abgeschlossen ist. Die Anzahl der in Deutsch­
land registrierten Schutzsuchenden stieg im Jahr 
2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund 94.000 
Personen oder drei Prozent auf knapp 3,2 Millio­
nen Personen an (siehe Abbildung 5). Damit fiel 
der Zuwachs im Jahr 2023 deutlich geringer aus als 
im Vorjahr, in dem noch ein Anstieg von 59 Pro­
zent verzeichnet worden war. Erste Hochrechnun­
gen für das Jahr 2024 zeigen, dass sich Ende des 
Jahres 2024 3,3 Millionen Schutzsuchende in 
Deutschland aufhielten.6

Personen aus den Asyl8-Staaten stellten im Jahr 
2023 mit 47 Prozent einen nur geringfügig höhe­
ren Anteil an allen Schutzsuchenden dar als im 

6 � Siehe Statistisches Bundesamt (2025). Rohdatenauszäh­
lung Schutzsuchende, Wiesbaden.
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Vorjahr (2022: 46 %). 22  Prozent der Schutzsu­
chenden in Deutschland besaßen im Jahr 2023 
die syrische Staatsbürgerschaft und bilden somit 
die größte Gruppe der Schutzsuchenden in 
Deutschland. Dieser Anteil blieb im Vergleich 
zum Vorjahr konstant (2022: 22 %). Mehr als die 
Hälfte (52 %) der syrischen Schutzsuchenden 
kam in den Jahren 2014 bis 2016 erstmals nach 
Deutschland. Zwölf  Prozent von ihnen sind in 
Deutschland geboren.10 Von 2021 auf 2022 stieg 
die Nettozuwanderung aus Syrien um 63  Pro­
zent und zwischen 2022 und 2023 nochmals um 
40  Prozent (siehe Abbildung 5). Im Dezember 
2024 wurde das Regime von Präsident Baschar 
al-Assad durch die islamistische Miliz HTS ge­
stürzt.11 Daraufhin kündigte das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge am 9. Dezember 2024 
einen temporären Verfahrensaufschub für Asyl­
anträge von Asylantragstellenden aus Syrien an, 
bei denen Informationen zur Lage in Syrien be­
rücksichtigt werden sollen.12 Als Begründung 
für den Verfahrensaufschub nennt das Bundes­
amt die derzeit dynamische, unübersichtliche 
und schwer einschätzbare Lage in Syrien. 

Seit Januar 2025 besteht für syrische Staatsangehö­
rige in Deutschland die Möglichkeit, im Rahmen 
des Bund-Länder-Programms REAG/GARP13 
eine geförderte Rückkehr nach Syrien zu beantra­
gen. Nach Angaben des Bundesinnenministeri­
ums haben bis Mitte April 2025 insgesamt 
464  Personen dieses Angebot wahrgenommen.14 
Insgesamt gingen beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge rund 1.300 entsprechende Anträ­
ge ein. Das Rückkehrprogramm umfasst die Über­
nahme der Reisekosten, eine finanzielle Beihilfe 

10 � Siehe Statistisches Bundesamt (2025). Pressemitteilung 
Nr. N062 vom 12. Dezember 2024, Wiesbaden.

11 � Siehe Stiftung Wissenschaft und Politik (2025). Der Fall 
des Assad-Regimes: Regionale und internationale 
Machtverschiebungen, Berlin. HTS steht für Haiʾ at 
Tahrir asch-Scham (Komitee zur Befreiung der 
Levante).

12 � Siehe Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2024). 
Lage in Syrien: Temporärer Verfahrensaufschub für 
Asylanträge, Nürnberg.

13 � Die Abkürzung REAG/GARP steht für Reintegration and 
Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany / 
Government Assisted Repatriation Programme.

14 � Siehe Mediendienst Integration (2025). Abschiebungen 
und Rückkehr nach Syrien, Berlin.

Quelle: Statistisches Bundesamt (2025). Mikrozensus.

Anmerkung: Die jeweils erste Angabe entspricht der Anzahl der Personen mit dem 
entsprechenden Merkmal in Millionen, der Prozentsatz jeweils dem Anteil an der 
Gesamtbevölkerung. Die Kategorie „Sonstige“ besteht aus dem Unterschied zwischen der 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund im weiteren Sinne und der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund im engeren Sinne, wie vom Statistischen Bundesamt definiert. Ein 
Migrationshintergrund im engeren Sinne wird nur anhand von Informationen über Eltern, 
die im gleichen Haushalt leben, ermittelt. Ein Migrationshintergrund im weiteren Sinne 
hingegen schließt alle verfügbaren Informationen über die Eltern ein, unabhängig davon, 
ob sie im gleichen Haushalt leben oder nicht.

Abbildung 4:  
Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund 
(oben) und Einwanderungsgeschichte (unten) im Jahr 
2024 (in Millionen) und als Anteil an der Bevölkerung

	Deutsche zugewandert

	Deutsche in Deutschland geboren

	Ausländerinnen und Ausländer zugewandert

	Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland geboren

Sonstige

	Eingewanderte

	Nachkommen

57,6 Mio. ohne  
Migrations- 
hintergrund (70 %)

57,4 Mio. ohne  
Einwanderungs
geschichte (69 %)

25,2 Mio. mit 
Migrations- 
hintergrund (30 %)

21,2 Mio. mit 
Einwanderungs
geschichte (26 %)

4,1 Mio. mit einseitiger  
Einwanderungsgeschichte (5 %)

5,5 Mio.,
22 %

16,1 Mio.,
76 %

5,3 Mio.,
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5,2 Mio.,
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2,2 Mio., 9 %
1,7 Mio., 7 %
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Quelle: Statistisches Bundesamt (2025). Tabelle 12531-0002.

Im Jahr 2024 hatten etwa  

25,2 Mio.
Personen (30 % der Gesamtbevölkerung)  
einen Migrationshintergrund. 

Rund 

21,2 Mio.
Personen (26 % der Gesamtbevölkerung)  
hatten eine Einwanderungsgeschichte.

Abbildung 5:  
Entwicklung der Anzahl der Schutzsuchenden in Deutschland
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Zu den Rückkehrmöglichkeiten 
für syrische Schutzsuchende 

Die RPIS17-Umfrage der UN-Flüchtlingsagentur be­
fragt wiederkehrend syrische Schutzsuchende, die 
im Libanon und Irak, in Jordanien und Ägypten 
wohnen. Im Jahr 2025 nahmen 3.400 Personen an der 
Umfrage teil. 27 Prozent der syrischen Schutzsuchen­
den haben angegeben, innerhalb der nächsten zwölf 
Monate nach Syrien zurückkehren zu wollen (2024: 
2 %). 55  Prozent der Schutzsuchenden hatten diese 
Absicht nicht.18Als wichtigste Rückkehrhindernisse 
nannten die Befragten Sorgen hinsichtlich der 
Verfügbarkeit von Wohnraum und dem Status ihres 
Eigentums, gefolgt von Sicherheitsbedenken, wirt­
schaftlichen Herausforderungen in Syrien sowie dem 
eingeschränkten Zugang zu grundlegenden Dienst­
leistungen in den Rückkehrgebieten. Es ist anzuneh­
men, dass der Zugang zur Stromversorgung und zu 
Wasser sowie der Zustand der Infrastruktur und des 
Bildungs- und Gesundheitssystems bei der Entschei­
dung über eine Rückkehr nicht nur für Schutzsu­
chende aus den genannten Aufnahmeländern, 
sondern auch für Schutzsuchende in Deutschland 
eine wichtige Rolle spielen. Unter den 61 Prozent der 

17 � Die Abkürzung RPIS steht für Return Perceptions and 
Intentions Survey.

18 � Siehe UNHCR (2025). Flash Regional Survey on Syrian 
Refugees’ Perceptions and Intentions on Return to Syria, Genf.

Schutzsuchenden, die in Syrien über Haus- oder 
Grundeigentum verfügen, haben 81 Prozent berich­
tet, dass dieses vollständig zerstört oder teilweise 
beschädigt und unbewohnbar sei. Insgesamt sind 
derzeit mehr als 16 Millionen Menschen in Syrien auf 
humanitäre Hilfe angewiesen, darunter über sieben 
Millionen Kinder.19 Etwa 43 Prozent der Kranken­
häuser und 63 Prozent der primären Gesundheits
zentren sind eingeschränkt funktionsfähig oder 
vollständig außer Betrieb. Viele Gebiete bleiben auf­
grund anhaltender Kampfhandlungen unzugänglich, 
sodass die Bevölkerung keinen Zugang zu grundle­
gender medizinischer Versorgung hat.20 Über 30 Pro­
zent der Schulen sind nicht funktionsfähig und 
benötigen Sanierungsmaßnahmen, Fertigbauten oder 
temporäre Lernräume. Die grundlegende Infrastruk­
tur zur Trinkwasserversorgung, Sanitärversorgung 
(z. B. Toiletten) und Hygiene sind in den Schulen 
größtenteils außer Betrieb, was erhebliche Gesund­
heitsrisiken für die Schülerinnen und Schüler sowie 
für die Lehrkräfte mit sich bringt.

19 � Siehe UNICEF (2025). 10 Fakten zur Kindheit in Syrien,  
New York.

20 � Siehe Health Sector Syria (2025). Health Sector Bulletin. 
January 2025. Stand 31.01.2025, Genf.

zur Ausreise (200 Euro für Erwachsene, 100 Euro 
für Minderjährige) sowie eine Starthilfe in Höhe 
von bis zu 1.000 Euro pro Person, maximal jedoch 
4.000 Euro pro Familie. In bestimmten Fällen wer­
den auch medizinische Kosten übernommen. 

Die deutlichste Veränderung innerhalb der 
Asyl8-Gruppe zeigte sich, wie bereits im Vor­
jahr, bei Schutzsuchenden mit afghanischer 
Staatsbürgerschaft, deren Anzahl um rund 
13 Prozent anstieg. Dies lässt sich auf die anhal­
tenden Folgen der Machtübernahme der Tali­
ban im August 2021 zurückführen, die zu einer 
extremen humanitären Notlage geführt hat.15 

15 � Siehe Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam­
menarbeit und Entwicklung (2023). Afghanistan, Berlin.

Mit 322.600 Personen stellten afghanische 
Schutzsuchende im Jahr 2024 die zweitgrößte 
Gruppe unter den in Deutschland registrierten 
Schutzsuchenden dar. Diese Personengruppe ist 
demografisch überwiegend durch junge Männer 
geprägt. Die Anzahl der sich in Deutschland be­
findenden Schutzsuchenden mit irakischer 
(-5 %), pakistanischer (-6 %) und nigerianischer 
(-9 %) Staatsangehörigkeit ist im Vergleich zum 
Vorjahr rückläufig.16 

16 � Siehe Mediendienst Integration (2025). Wie viele 
Asylanträge werden in der EU gestellt?, Berlin.
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Abbildung 6 verdeutlicht die demografischen 
Unterschiede zwischen der Gruppe der auslän­
dischen Bevölkerung, der Gruppe der Schutz
suchenden und der Gesamtbevölkerung in 
Deutschland. Es zeigt sich, dass insbesondere 
Schutzsuchende im Durchschnitt deutlich jün­
ger sind als die Gesamtbevölkerung (rote bezie­
hungsweise blaue Balken). Während in der 
Gesamtbevölkerung sowie unter den Auslände­
rinnen und Ausländern die 35- bis 65-Jährigen 
den größten Anteil stellen (jeweils 42 bezie­
hungsweise 45 %), ist die Gruppe der Schutzsu­
chenden tendenziell jünger. Hinsichtlich der 
Alters- und Geschlechterverteilung blieb die 
Bevölkerung im Jahr 2023 im Vorjahresvergleich 
weitgehend unverändert. Wie bereits im Vorjahr 
waren im Jahr 2023 etwa 21 Prozent der Gesamt­
bevölkerung über 65 Jahre alt. Unter der auslän­
dischen Bevölkerung betrug dieser Anteil 
acht  Prozent, unter Schutzsuchenden fünf  Pro­
zent. Der Männeranteil blieb in der Gesamtbe­
völkerung konstant bei 49 Prozent, in der Gruppe 
der Ausländerinnen und Ausländer ist er um 
etwa einen  Prozentpunkt auf 53  Prozent ange­
stiegen. Unter Schutzsuchenden ist der Männer­
anteil um zwei Prozentpunkte auf 45 Prozent im 
Jahr 2023 gesunken.

Personen aus den Asyl8-Staaten  
stellten im Jahr 2023   

47 % 
aller Schutzsuchenden.

Ende des Jahres 2024 hielten sich

3,3 Mio.
Schutzsuchende in Deutschland auf.

Quelle: Statistisches Bundesamt (2025). Tabelle 12531-0003, Tabelle 12521-0003.

Anmerkung: Zur besseren Vergleichbarkeit bezieht sich die Anzahl der Personen auf jeweils 
100 Personen der Gruppe (bspw. weiblicher Schutzsuchender), die Anteile sind also als 
Prozent an der jeweiligen Gruppe zu interpretieren.

Abbildung 6:  
Altersstruktur der Schutzsuchenden in Deutschland  
im Dezember 2023
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Entwicklung der Asylanträge in 
Deutschland seit dem Jahr 2016

Zwischen Januar und Mai 2025 wurden 62.900 Asyl
anträge gestellt. Über etwa 135.800 Asylanträge hat 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in 
diesem Zeitraum entschieden. Im Gesamtjahr 2024 
haben rund 250.900 Personen einen Asylantrag in 
Deutschland gestellt, darunter 229.800 Asylerstan­
träge und 21.200 Asylfolgeanträge. Im Vorjahres
vergleich bedeutet dies einen Rückgang um circa 
30 Prozent. 21 Im gleichen Zeitraum wurden insge­
samt etwa 301.400 Asylentscheidungen getroffen 
(siehe Abbildung 7). Der Anteil der positiv beschie­
denen Anträge wird in der Gesamtschutzquote 
dargestellt. Darin werden formelle Entscheidungen 
berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Asylan­

21 � Siehe Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2025). 
Asylzahlen Gesamtjahr und Dezember 2024, Nürnberg.

träge, die das BAMF nicht inhaltlich bearbeitet, 
etwa weil ein Asylantrag zurückgezogen oder fest­
gestellt wird, dass ein anderer EU-Mitgliedstaat für 
die Durchführung des Asylverfahrens zuständig 
ist. Zwischen Januar und April 2025 lag die Ge­
samtschutzquote bei etwa 19 Prozent. Für das Jahr 
2024 lag sie bei knapp 44 Prozent. Damit ist sie seit 
dem Jahr 2021, in dem sie noch 56 Prozent betragen 
hatte, rückläufig.22 Unter Berücksichtigung aus­
schließlich der inhaltlich geprüften Fälle (bereinig­
te Schutzquote) lag die Schutzquote im Jahr 2024 
bei 59 Prozent und sank somit das dritte Jahr in 
Folge. In den Jahren 2022 und 2023 lag sie bei 72 
bzw. 67 Prozent. 23 

22 � Siehe Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2025). 
Das Bundesamt in Zahlen 2024, Nürnberg.

23 � Siehe Deutscher Bundestag (2025). Drucksache 20/ 
14882, Berlin; Mediendienst Integration (2025). Wie viele 
Asylbewerber erhalten Schutz?, Berlin.

Abbildung 7: 
Entwicklung der Asylanträge und Asylentscheidungen (Erst- und Folgeanträge)  
von Januar 2016 bis Mai 2025
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Schutzstatus von Schutzsuchenden

Nach der Einreise einer schutzsuchenden Person in 
Deutschland wird zunächst ein Ankunftsnachweis 
ausgestellt. Dieser dokumentiert einen rechtmäßi­
gen Aufenthalt für den Zeitraum zwischen der 
Äußerung des Asylgesuchs und der formellen An­
tragstellung (siehe Tabelle 1). Mit der Stellung des 
Asylantrags beim BAMF wird der betreffenden 
Person eine Aufenthaltsgestattung erteilt. Diese 
berechtigt zum Aufenthalt für die Dauer des Asyl­
verfahrens, stellt jedoch keinen regulären Aufent­
haltstitel im Sinne des Aufenthaltsgesetzes dar. 
Vielmehr erfüllt sie primär die Funktion der be­
hördlichen Identifikation und Registrierung der 
asylsuchenden Person. Ende Mai 2025 waren die 
Asylverfahren von etwa 156.900 Personen in 
Deutschland noch nicht entschieden. Damit ist die 
Anzahl anhängiger Verfahren seit Januar 2024 um 
36 Prozent zurückgegangen. Unter allen anhängi­
gen Verfahren entfielen 33 Prozent (51.700 Verfah­
ren) auf Schutzsuchende aus Syrien, 20  Prozent 
(30.500 Verfahren) auf Schutzsuchende aus Afgha­
nistan und 15  Prozent (23.600 Verfahren) auf 
Schutzsuchende aus der Türkei.24

Asylanträge können mit einer positiven, negati­
ven oder formellen Entscheidung abgeschlossen 
werden. Im Falle einer positiven Entscheidung 
wird der antragstellenden Person ein Schutzstatus 
zuerkannt (Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz, 
subsidiärer Schutz oder ein Abschiebungsverbot). 
Da der Schutzstatus einer schutzsuchenden Per­
son in hohem Maße von der Situation in ihrem 
Herkunftsland abhängt, variiert der entsprechen­
de rechtliche Status, den Schutzsuchende in 
Deutschland zuerkannt bekommen. Im Jahr 2024 
erhielten 35.800 Menschen Flüchtlingsschutz nach 
§  3 Asylverfahrensgesetz, etwa 2.000 Personen 
eine Asylberechtigung nach Artikel 16a des 
Grundgesetztes, 75.100 Menschen subsidiären 
Schutz und 20.800  Menschen ein Abschiebungs­
verbot.25 Im Jahr 2024 wurde rund 60 Prozent der 
schutzsuchenden Personen mit eritreischer Staats­
angehörigkeit ein Flüchtlingsstatus gemäß der 

24 � Siehe Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2025). 
Aktuelle Zahlen Mai 2025, Nürnberg.

25 � Siehe Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2025). 
Aktuelle Zahlen Dezember 2024, Nürnberg.

Genfer Flüchtlingskonvention gewährt; sie stell­
ten damit die größte Gruppe innerhalb dieses 
Schutzstatus (siehe Abbildung 8 und Tabelle 1 für 
einen Überblick über die verschiedenen Schutz­
status). Unter somalischen Schutzsuchenden be­
kamen 34 Prozent den Flüchtlingsstatus nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention zuerkannt. Im 
Gegensatz dazu erhielten im Jahr 2024 lediglich 
acht  Prozent der schutzsuchenden Personen mit 
syrischer Staatsangehörigkeit diesen Status. 
Gleichzeitig wurde 77  Prozent der syrischen 
Schutzsuchenden subsidiärer Schutz gewährt. 
Subsidiärer Schutz wird Personen zuerkannt, de­
nen im Herkunftsland ein ernsthafter individuel­
ler Schaden droht, etwa durch die Verhängung 
der Todesstrafe, Folter, unmenschliche oder er­
niedrigende Behandlung oder infolge willkürli­
cher Gewalt im Rahmen eines bewaffneten 
Konflikts. Dabei ist unerheblich, ob die Gefähr­
dung von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteu­
ren ausgeht (siehe Tabelle 1). Der Koalitionsvertrag 
der neuen Bundesregierung sieht die Aussetzung 
des Familiennachzugs für subsidiär Schutzbe­
rechtigte für zwei Jahre vor (siehe Kasten). Mehre­
re Studien weisen allerdings auf die erheblichen 
psychischen Belastungen hin, die mit der familiä­
ren Trennung für Schutzsuchende einhergehen. 
Die fehlende Möglichkeit zum Familiennachzug 
wirkt sich dabei nachweislich negativ auf den In­

Im Jahr 2024 bekamen   

35.800
Menschen Flüchtlingsschutz nach  
§ 3 des Asylgesetzes.

Ende Dezember 2024 waren   

220.800 
Menschen in Deutschland ausreisepflichtig. 
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tegrationsprozess im Aufnahmeland aus.26 Die 
Anzahl der erteilten Abschiebungsverbote für 
schutzsuchende Personen aus Afghanistan ist 
rückläufig. Während im Jahr 2022 noch 60 Prozent 
der afghanischen Antragstellenden ein Abschie­
bungsverbot erhielten, lag dieser Anteil im Jahr 
2024 nur noch bei 39  Prozent. Dennoch stellten 
afghanische Schutzsuchende weiterhin die größte 
Gruppe unter den Personen dar, denen ein Ab­
schiebungsverbot gewährt wurde.

Wird ein Asylantrag negativ beschieden, erhält die 
Person keinen Schutzstatus. Sie gilt in diesem Fall 
als ausreisepflichtig, entweder latent, vollziehbar 

26 � Siehe Sachverständigenrat deutscher Stiftungen  
für Integration und Migration (2017): Wie gelingt 
Integration? Asylsuchende über ihre Lebenslagen und 
Teilhabeperspektiven in Deutschland. Eine Studie  
des SVR-Forschungsbereichs und der Robert Bosch 
Stiftung, Berlin; Schweizerisches Rotes Kreuz (2023). 
Familiennachzug: Ein wichtiger Faktor für Gesundheit 
und Integration. Fallstudie der Fachstelle Familien­
nachzug SRK, Bern.

oder geduldet.27 Die Ausreisepflicht wird in die­
sem Zusammenhang als „latent“ bezeichnet, da die 
betreffenden Personen noch über die Möglichkeit 
verfügen, Rechtsmittel gegen die Feststellung ihrer 
Ausreisepflicht einzulegen. Schutzsuchende, de­
nen keine Rechtsbehelfe gegen die Feststellung ih­
rer Ausreisepflicht mehr zur Verfügung stehen, das 
heißt, deren Ausreisepflicht rechtskräftig festge­
stellt worden ist, gelten als vollziehbar ausreise­
pflichtig. Ende Dezember 2024 waren 220.800 
Menschen in Deutschland ausreisepflichtig.28 Etwa 
81 Prozent dieser Personen verfügten jedoch über 
eine Duldung gemäß § 60a AufenthG. Dies impli­
ziert, dass die betroffenen Personen zwar zur Aus­
reise verpflichtet sind, eine Abschiebung jedoch 
aus tatsächlichen (z. B. fehlende Reisedokumente 
oder gesundheitliche Gründe) oder rechtlichen 
Gründen (z. B. das Recht zur Wahrung des Ehe- 

27 � Siehe Statistisches Bundesamt (2023). Infografik: 
Schutzsuchende Begriffe, Wiesbaden.

28 � Siehe Mediendienst Integration (2025). Wie viel 
Personen sind ausreisepflichtig?, Berlin.

Tabelle 1: 
Schutzformen im deutschen Asylrecht

Voraussetzungen Aufenthaltserlaubnis  
(in Jahren)

Arbeitsmarkt- 
zugang

Familiennachzug

Asylberechtigt 
§ 25 Abs. 1 AufenthG in 
Verbindung mit Art. 16a 
Grundgesetz

Personen, die aufgrund politischer Verfolgung in 
ihrem Herkunftsland von schwerwiegenden, staatlich 
verursachten Menschenrechtsverletzungen bedroht 
sind

3 Ja Anspruch auf 
Familiennachzug

Flüchtlinge nach Genfer 
Konvention
§ 25 Abs. 2 Satz 1 erste 
Alternative AufenthG in 
Verbindung mit § 3 AsylG

Sowohl staatlich als auch nichtstaatlich verfolgte 
Personen, sofern im Falle nichtstaatlicher Verfolgung 
der Herkunftsstaat keinen wirksamen Schutz bietet 
und keine zumutbare inländische Fluchtalternative 
besteht

3 Ja
Anspruch auf 
Familiennachzug

Subsidiärer Schutz
§ 25 Abs. 2 Satz 1 zweite 
Alternative AufenthG in 
Verbindung mit § 4 AsylG

Personen, denen in ihrem Herkunftsland ernsthafter 
persönlicher Schaden droht, unabhängig davon, ob 
die Bedrohung von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Akteuren ausgeht

1 Ja Anspruch auf Familien­
nachzug, jedoch mit 
begrenztem Kontingent auf 
1.000 Personen pro Monat

Abschiebungsverbot
§ 25 Abs. 3 in Verbindung 
mit § 60 Abs. 5 und 7 
AufenthG

Personen, denen im Falle einer Abschiebung eine 
konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit im 
Aufnahmestaat droht; ausgenommen sind dabei 
Gefahren, die allein mit dem Vollzug der Abschiebung 
verbunden sind

1–3
Nur durch 
Zustimmung der 
Ausländerbehörde

Kein Anspruch auf 
Familiennachzug

Quelle: Statistisches Bundesamt (2023). Infografik: Schutzsuchende Begriffe. Siehe auch Malteser Migrationsbericht 2019.
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Formelle EntscheidungenSubsidiärer Schutz Abschiebungsverbot AblehnungFlüchtling Asylberechtigt

Abbildung 8: 
Entscheidungen über Asylerstanträge für Asyl8-Staaten und Türkei bis einschließlich Dezember 2024

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2025). Asylgeschäftsstatistik (01-12/2024).
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und Familienlebens oder die Geltendmachung von 
krankheitsbedingten Gefahren) derzeit nicht voll­
zogen werden kann. Im Jahr 2024 wurden insbe­
sondere schutzsuchende Personen aus der Türkei, 
Pakistan und dem Irak abgelehnt. Unter türkischen 
und pakistanischen Schutzsuchenden erhielten je­
weils 67 Prozent eine Ablehnung.

Im Jahr 2024 wurden 20.100 Personen aus 
Deutschland abgeschoben.29 Dies entspricht ei­
nem Anstieg um 22  Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr (2023: 16.400 Personen).30 Etwa 5.800 Ab­
schiebungen erfolgten im Jahr 2024 auf Grund
lage der Dublin-III-Verordnung. Diese regelt, 
welcher EU-Mitgliedstaat für die Prüfung eines 
Asylantrags zuständig ist. In der Regel ist derje­
nige Mitgliedstaat verantwortlich, über den die 
betreffende Person zuerst in die EU eingereist ist. 

29 �� Siehe Deutscher Bundestag (2025). Drucksache 
20/14946, Berlin.

30 �� Siehe Deutscher Bundestag (2025). Drucksache 
20/14946, Berlin.
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Stellt sich heraus, dass die antragstellende Per­
son bereits in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
registriert worden ist, richtet das BAMF ein 
Übernahmeersuchen an die zuständige Behör­
de des betreffenden Erstaufnahmestaates. Er­
klärt sich dieser Staat zur Übernahme bereit, 
wird das Asylverfahren in Deutschland beendet 
und die betroffene Person ist verpflichtet, in den 
zuständigen Staat auszureisen oder wird dort­
hin abgeschoben. Im Jahr 2024 verließen rund 
10.200 ausreisepflichtige Personen Deutschland 
freiwillig im Rahmen des REAG/GARP-Pro­
gramms. Das REAG/GARP-Programm unter­
stützt schutzsuchende Personen mit finanziellen 
Leistungen bei der Rückkehr in ihr Herkunfts­
land oder bei der Weiterreise.31 Den größten 
Anteil der im Jahr 2024 abgeschobenen Perso­
nen stellten Staatsangehörige aus den Ländern 
des Westbalkans dar (knapp 4.300 Personen, 
siehe Abbildung 9). Rund 1.800 Personen wur­

31 �� Siehe Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2022). 
Freiwillige Rückkehr im Überblick, Nürnberg.

6 %

4 %
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den nach Georgien abgeschoben und fast 
1.500  Personen nach Afghanistan. Der starke 
Rückgang der Abschiebungen im Jahr 2020 ist 
darauf zurückzuführen, dass Programme wie 
REAG/GARP während der Corona-Pandemie 
nur eingeschränkt oder gar nicht durchgeführt 
werden konnten.

Im Koalitionsvertrag vom 9. April 2025 haben 
sich die künftigen Regierungsparteien darauf 
verständigt, die Liste sicherer Herkunftsstaaten 
um Algerien, Marokko, Indien und Tunesien zu 
erweitern (siehe Kasten S. 11). Die Europäische 
Kommission hat am 16. April 2025 einen Vor­
schlag für eine unionsweit gültige Liste siche­
rer Herkunftsstaaten vorgelegt. Dieser bedarf 
noch der Zustimmung des Europäischen Parla­
ments sowie der Mitgliedstaaten.32 Außerdem 
beabsichtigt die künftige Bundesregierung, die 
reguläre Migration im Rahmen der Westbal­
kanregelung auf jährlich 25.000  Personen zu 
begrenzen.33 Damit wird die seit Mitte 2024 
geltende Obergrenze von 50.000 Personen hal­
biert. Die Westbalkanregelung wurde Ende des 
Jahres 2015 eingeführt, um Arbeitskräften aus 
sechs Staaten des Westbalkans einen erleichter­
ten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen. Gleichzeitig verfolgte die Rege­
lung das Ziel, die Anzahl der Asylanträge aus 
diesen Herkunftsländern spürbar zu verrin­
gern. In den Jahren nach dem pandemiebeding­
ten Rückgang belief sich die Anzahl der 
Personen, die im Rahmen der Westbalkanrege­
lung mit einem Aufenthaltstitel nach Deutsch­
land einreisten, durchschnittlich auf etwa 
15.000 pro Jahr.34 

32 � Siehe CDU, CSU, SPD (2025). Verantwortung für 
Deutschland – Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD, 21. Legislaturperiode, Berlin; Europäische 
Kommission (2025). Pressemitteilung der EU-Kommis­
sion vom 16.4.2025, Brüssel.

33 � Siehe CDU, CSU, SPD (2025). Verantwortung für 
Deutschland – Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD, 21. Legislaturperiode, Berlin.

34 � Siehe Mediendienst Integration (2025). Fragen und 
Antworten zur Westbalkanregelung, Berlin.

Im Jahr 2024 wurden    

20.100  
Personen aus Deutschland abgeschoben.

20
23

Abbildung 9: 
Abschiebungen nach Staatsangehörigkeit  
in den Jahren 2014 bis 2024

Quellen: Drucksachen des Deutschen Bundestags 18/4025, 18/7588, 18/11112, 19/800, 
19/8021, 19/18201, 19/27007, 20/890, 20/5795, 20/14492.
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Rückführungsverbesserungsgesetz

Das im Februar 2024 verabschiedete Rückführungs­
verbesserungsgesetz sieht Änderungen vor, die das 
AufenthG, das AsylG, das AsylbLG, das Freizügig­
keitsgesetz und die Grundrechte betreffen.36 Das Ge­
setz sieht unter anderem vor, dass Schutzsuchende 
mit strafrechtlicher Verurteilung von mindestens ei­
nem Jahr Freiheitsstrafe abgeschoben werden können. 
Zudem kann eine Abschiebung erfolgen, wenn ein 
Verfahren wegen des Verdachts auf Bildung oder Be­
teiligung an einer kriminellen Vereinigung (§  129 
Strafgesetzbuch – StGB) eingeleitet wurde. Der Aus­
reisegewahrsam wurde von zehn auf 28 Tage verlän­
gert (§  62b AufenthG). Darüber hinaus erhalten 
Behörden die Befugnis, Räume unbeteiligter Dritter 
sowie alle Räume in Gemeinschaftsunterkünften zu 
betreten (§ 58 Abs. 5 Satz 2 AufenthG). Die Durchsu­
chung von Wohnungen nach Datenträgern und Un­
terlagen, insbesondere zur Klärung der Identität, wird 
ermöglicht. Zur Entlastung der Behörden soll außer­
dem die Gültigkeitsdauer von Aufenthaltsgestattun­
gen im Asylverfahren von bislang drei auf künftig 
sechs Monate verlängert werden. Ebenso ist eine Aus­
weitung der Gültigkeitsdauer von Aufenthaltserlaub­
nissen für subsidiär Schutzberechtigte von einem auf 
drei Jahre vorgesehen. Darüber hinaus soll die Gültig­
keitsdauer elektronischer Aufenthaltstitel für Auslän­
derinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis 
oder die Erlaubnis eines Daueraufenthalts-EU verlän­
gert werden. Die Gesetzesänderungen wurden von 
zahlreichen Nichtregierungsorganisationen kritisch 
bewertet und dabei insbesondere mögliche Span­
nungsverhältnisse zu Grundrechten wie der persönli­
chen Freiheit, dem Schutz der Wohnung und dem 
Recht auf Privatsphäre hervorgehoben.

36 � Siehe Bundesgesetzblatt (2024). I Nr. 54 vom 26.02.2024, Berlin; 
Bundesregierung (2024). Neue Regelungen für mehr und 
schnellere Rückführungen, Berlin.

Asylsuchende in Europa

Im Jahr 2024 stellten in Europa 997.000 Personen 
einen Antrag auf Asyl. Die Anzahl der Asylanträ­
ge ging somit um zwölf  Prozent zurück. Dabei 
waren 92 Prozent Erstanträge (912.000 Anträge). 
Das Statistische Amt der Europäischen Union 
(Eurostat) berichtet, dass die EU-Mitgliedstaaten 
im Jahr 2024 insgesamt 437.900 Schutzsuchenden 
einen Schutzstatus gewährten. Dies entspricht 
einem Anstieg von sieben  Prozent gegenüber 
dem Vorjahr (2023: 409.500 Personen). Von den 
im Jahr 2024 anerkannten Schutzberechtigten er­
hielten 42 Prozent den Flüchtlingsstatus, 39 Pro­
zent subsidiären Schutz und 19  Prozent einen 
humanitären Aufenthaltsstatus. Die meisten 
Schutzgewährungen entfielen auf Staatsangehö­
rige aus Syrien (32 %), Afghanistan (17 %) und 
Venezuela (8 %).35

Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl wurden im 
Jahr 2024 die meisten Asylanträge in Zypern re­
gistriert (zehn Anträge pro 1.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner, siehe Abbildung 10). Das Land 
verzeichnete jedoch einen Rückgang gegenüber 
dem Vorjahr, in dem noch 13 Anträge pro 1.000 
Einwohnerinnen und Einwohner gestellt worden 
waren. An zweiter Stelle lag Griechenland mit 
rund sieben Asylanträgen pro 1.000  Einwohne­
rinnen und Einwohner (2023: sechs Anträge pro 
1.000 Einwohnerinnen und Einwohner). Island 
steht an dritter Stelle und verzeichnete ebenfalls 
einen Rückgang um mehr als die Hälfte. Am un­
teren Ende der Skala rangierte wiederum Ungarn, 
wo im Jahr 2024 lediglich 0,00313 Asylanträge pro 
1.000  Einwohnerinnen und Einwohner gestellt 
wurden. Diese Zahl lag auf dem gleichen Niveau 
wie im Jahr 2023. Deutschland lag im europäi­
schen Vergleich auf Platz neun mit knapp drei 
Asylanträgen pro 1.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner. Fast ein Viertel aller in Europa ge­
stellten Asylanträge wurde im Jahr 2024 in 
Deutschland gestellt (24 %, 250.600 Asylanträge). 
Im Jahr 2023 waren es noch fast ein Drittel (30 %, 
351.500 Asylanträge) gewesen.

35 � Siehe Eurostat (2025). Asylum decisions-annual 
statistics, Luxemburg.
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Der reguläre Zugang nach Deutschland steht 
Drittstaatsangehörigen grundsätzlich über drei 
Wege offen: durch die Einreise mit einem gülti­
gen Visum, durch visafreie Einreise mit einem 
entsprechenden Pass oder im Rahmen der EU-
Freizügigkeit. Personen, die über keine dieser 
Aufenthaltsberechtigungen verfügen, gelten als 
irregulär eingereist (siehe S. 100).37 Laut Angaben 
der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex 
ging die Anzahl der irregulären Grenzübertritte 
in die Europäische Union im Jahr 2024 um 38 Pro­
zent zurück. Die Anzahl der irregulären Grenz­
übertritte liegt somit in etwa auf dem Niveau des 
Jahres 2021, einem Jahr in dem die Migrationsbe­
wegungen noch maßgeblich von den Auswirkun­
gen der COVID-19-Pandemie beeinflusst waren.

Dieser Rückgang um 38 Prozent ist auf zwei Ent­
wicklungen auf den Fluchtrouten zurückzuführen 
(siehe Abbildung 11): Die Anzahl der Schutzsu­
chenden, die entlang der westlichen Balkanroute 
Richtung Europa kommen, ist im Vorjahresver­
gleich um 78 Prozent zurückgegangen aufgrund 
verstärkter Maßnahmen der Länder der Region 
zur Steuerung der Einreisebewegung. Außerdem 
wurden 59  Prozent weniger Ankünfte über die 
zentrale Mittelmeerroute von Nordafrika nach 
Italien verzeichnet. Über die zentrale Mittelmeer­
route kam es im Jahr 2024 noch zu rund 67.000 ir­
regulären Grenzübertritten. Sie war damit die am 
zweithäufigsten genutzte Migrationsroute in die 
EU. Auf dieser Route kamen insbesondere Perso­
nen aus Bangladesch, Syrien und Tunesien nach 
Europa. Dies entsprach etwa der Hälfte aller 
Schutzsuchenden, die diese Route nutzten.

Im Gegensatz dazu stieg die Nutzung anderer 
Routen im Vergleich zum Vorjahr an. Die östli­
che Mittelmeerroute verzeichnete nach einem 
pandemiebedingten Rückgang erneut einen 
Anstieg der Grenzübertritte (+14 %). Auf der 
westafrikanischen Route wurde ein Zuwachs 
festgestellt, der insbesondere auf verstärkte Ab­
fahrten aus Mauretanien zurückzuführen ist 
(+18 %). Besonders auffällig war die Zunahme 

37 � Siehe Mediendient Integration (2025). Was sind 
irreguläre Einreisen?, Berlin.

Abbildung 10: 
Gestellte Asylanträge je 1.000 Einwohner  
im europäischen Vergleich
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irregulärer Grenzübertritte über die östliche 
Landroute, die sich über rund 6.000 Kilometer 
entlang der Grenzen zwischen Belarus, Mol­
dau, der Ukraine, Russland und den EU-
Mitgliedstaaten erstreckt. Die registrierten 
Grenzübertritte auf dieser Route haben sich im 
Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr nahezu ver­
dreifacht von etwa 6.000 im Jahr 2023 auf rund 
17.000 (+192 %). Die meisten dieser Grenzüber­
tritte wurden an den Grenzen zur Ukraine und 
zu Belarus verzeichnet.

Die am häufigsten genutzte Migrationsroute nach 
Europa war im Jahr 2024 die östliche Mittelmeer­
route von der Türkei nach Griechenland, auf der 
rund 69.000 irreguläre Grenzübertritte registriert 
wurden. Die am häufigsten gemeldeten Her­
kunftsländer der Schutzsuchenden auf dieser 
Route waren Syrien, Afghanistan und Ägypten.

Im Gesamtjahr 2024 reisten rund 83.600 Perso­
nen irregulär nach Deutschland ein (2023: 
127.500; -35 %). Von Januar bis Mai 2025 wurden 
rund 25.300 Einreisen verzeichnet, was einem 
Rückgang um 27 Prozent im Vorjahresvergleich 
entspricht (siehe Abbildung 12, S. 31). In der 
politischen Debatte wird oftmals ein Ende der 
irregulären Migration gefordert.38 In der mig­
rantischen Realität hieße dies jedoch, dass 
Schutzsuchenden der Zugang nach Deutschland 
gänzlich verwehrt bliebe. Nach geltender Rechts­
lage gilt der Aufenthalt einer Person ab dem Er­
halt eines Ankunftsnachweises als legal (siehe 
Tabelle 1). Gemäß deutschem und europäischem 
Recht steht jeder schutzsuchenden Person in 
Deutschland eine individuelle Prüfung ihres 
Antrags zu. Eine Zurückweisung ohne voraus­
gehende Einzelfallprüfung könnte gegen gelten­
des Recht verstoßen. Im Rahmen der im Mai 
2024 verabschiedeten Reform des Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems (GEAS) wurde eine 
neue Screeningverordnung beschlossen (siehe 
Kasten S. 30).

38 � Siehe Deutscher Bundestag (2024). Drucksache 
20/14253, Berlin; Mediendienst Integration (2025). 
Irreguläre Migration, Berlin.

Im Jahr 2024 stellten in Europa    

997.000
Personen einen Antrag auf Asyl.

Im Jahr 2024 reisten rund    

83.600
Personen irregulär nach Deutschland ein.
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Entwicklung der Fluchtrouten 
nach Europa in den Jahren 
2021 bis 2024
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Quelle: Frontex 2025.
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Die Reform des Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems (GEAS) 

Am 14. Mai 2024 unterzeichneten die Präsidentin des 
Europäischen Parlaments und der Präsident des Euro­
päischen Rates die Gesetzgebungsakte zur Reform 
des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS). 
Die Rechtsakte traten am 11. Juni 2024 in Kraft; ab die­
sem Zeitpunkt gilt eine zweijährige Umsetzungsfrist 
in nationales Recht. Die GEAS-Reform zielt auf eine 
effizientere Steuerung von Asyl- und Migrationsbe­
wegungen sowie auf eine gerechtere Verantwortungs­
teilung innerhalb der EU ab.39 Die Reform besteht aus 
zehn Verordnungen. Im Folgenden geht der Bericht 
auf die fünf wichtigsten Bausteine ein. 

Die Asylverfahrensverordnung führt ein Grenzver­
fahren für zwei Personengruppen ein. Erstens für 
solche, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit 
oder die öffentliche Ordnung darstellen, zweitens für 
Personen aus Herkunftsstaaten, für welche die EU-
weite durchschnittliche Schutzquote 20 Prozent oder 
weniger beträgt. Ebenso wird das Sichere-Drittstaa­
ten-Konzept überarbeitet. Ein Asylantrag kann als 
unzulässig abgelehnt werden, wenn eine Person 
Schutz in einem sicheren Drittstaat erhalten könnte. 
Dies gilt, wenn diese Person eine Verbindung zu ei­
nem sicheren Drittstaat hat, in dem beispielsweise 
Familienangehörige leben, oder der oder die Schutz­
suchende selbst bereits dort einmal ansässig war. Die 
Verordnung über das Asyl- und Migrationsmanage­
ment ersetzt teilweise die Dublin-III-Verordnung, die 
bisher regelte, welcher Mitgliedstaat für die Prüfung 
eines Asylantrags zuständig ist. Ein europäischer Soli­
daritätsmechanismus soll eingeführt werden, der den 
Migrationsdruck auf die EU-Außengrenzstaaten ver­
ringern soll. 

Innerhalb der EURODAC-Verordnung ist geplant, die 
EURODAC-Datenbank auszubauen. Diese dient ak­
tuell dem Abgleich von Fingerabdruckdaten aller 
Asylbewerberinnen und -bewerber sowie Staatenlo­
ser und bestimmter Drittstaatsangehöriger. Sie soll zu 

39 � Siehe Europäisches Parlament (2024). Die Reform des Gemein- 
samen europäischen Asylsystems, Strasbourg; Bundesminis­
terium des Innern (2025). FAQ zur Reform des Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems, Berlin.

einer Migrationsdatenbank ausgebaut werden, die Wan­
derungsbewegungen innerhalb der EU besser verstehen 
und irreguläre Sekundärmigration verringern helfen 
kann. Des Weiteren sollen durch die Screeningverord­
nung Kontrollen von irregulär Einreisenden an den 
EU-Außengrenzen eingeführt werden. Die irregulär Ein­
reisenden durchlaufen ein maximal sieben Tage dauern­
des Verfahren, in dem Fingerabdrücke genommen, eine 
Identitätsprüfung und ein Gesundheitscheck durchge­
führt und Sicherheitsrisiken geprüft werden. Da sich die 
Personen während der Überprüfung unter der Kontrolle 
der Grenzbehörde befinden und dementsprechend in 
ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, handelt es 
sich um eine freiheitsbeschränkende Maßnahme. Nach 
der Prüfung werden die Personen entweder einem Asyl­
verfahren oder einem Rückführungsverfahren zugewie­
sen. Die Krisenverordnung ermöglicht die Aktivierung 
eines Notfall-Asylsystems in Situationen, in denen inner­
halb kurzer Zeit eine große Anzahl von Menschen Schutz 
in der EU sucht oder eine Instrumentalisierung von Mig­
ration durch Drittstaaten vorliegt. Sie erlaubt Abwei­
chungen von den regulären Grenzverfahren, etwa durch 
die Verlängerung von Registrierungsfristen. Die Aktivie­
rung erfolgt auf Grundlage einer Bewertung durch die 
Europäische Kommission sowie eines Beschlusses des 
Europäischen Rates. 

Die GEAS-Reform ist umstritten.40 Nichtregierungsorga­
nisationen kritisieren, dass die Reform neue Spielräume 
schaffe, in denen Menschenrechte und rechtsstaatliche 
Prinzipien verletzt werden könnten. Dazu gehören Be­
denken gegenüber der Krisenverordnung, insbesondere 
hinsichtlich der Möglichkeit, Registrierungsfristen zu 
verlängern, da Schutzsuchende dadurch über einen 
deutlich längeren Zeitraum unter freiheitsbeschränken­
den Bedingungen leben müssten.41

40 � Siehe Bundesministerium des Innern (2025). FAQ zur Reform des 
gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS), Berlin.

41 � Siehe Pro Asyl (2024). GEAS-Reform im EU-Parlament: Histori­
scher Tiefpunkt für den Flüchtlingsschutz in Europa, Frankfurt.
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Ökonomische und fiskalische 
Aspekte der asylbedingten Zuwan-
derung seit 2020

Die Gesamtausgaben des Bundes für die asyl
bedingte Zuwanderung beliefen sich im Jahr 2023 
auf knapp 29,7 Milliarden Euro.42 Dies entspricht 
einem Anstieg um fünf  Prozent im Vorjahres
vergleich (+1,3 Milliarden Euro). Gemäß der Fi­
nanzplanung des Bundes waren für das Jahr 2023 
Ausgaben in Höhe von 27,6 Milliarden Euro vor
gesehen, woraus sich ein Defizit in Höhe von 
2,1 Milliarden Euro gegenüber der ursprünglichen 
Haushaltsansetzung ergibt. Der größte Anteil der 
Ausgaben entfiel im Jahr 2023 auf Sozialtransfer­
leistungen nach Abschluss von Asylverfahren 
(11,8 Milliarden Euro, 40 %). Dahinter folgten Aus­

42 � Siehe Deutscher Bundestag (2024). Drucksache 
20/12401, Berlin.

Abbildung 12: 
Monatliche irreguläre Einreisen über alle Land-, Luft- und Seegrenzen sowie Asylanträge seit 2021 (Stand Juni 2025)

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2025). Asylgeschäftsstatistik; Bundespolizei (2025). Monatliche unerlaubte Einreisen an allen Land-, Luft- und Seegrenzen.
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ErstanträgeUnerlaubte Einreisen

gaben zur Bekämpfung von Fluchtursachen 
(9,8 Milliarden Euro, 33 %), Zahlungen zur Entlas­
tung der Länder und Kommunen (3,9 Milliarden 
Euro, 13 %), Integrationsleistungen (3 Milliarden 
Euro, 10 %) sowie Aufwendungen für Aufnahme, 
Registrierung und Unterbringung von Menschen 
im Asylverfahren (1,2 Milliarden Euro, 4 %) (siehe 
Abbildung 13). Dies stellt eine Veränderung ge­
genüber den Vorjahren dar, in denen der größte 
Ausgabenanteil auf die Bekämpfung von Flucht­
ursachen entfiel. Für das Jahr 2024 sind asylbe­
dingte Leistungen des Bundes in Höhe von 28,8 
Milliarden Euro vorgesehen. Zum Redaktions­
schluss lagen noch keine Angaben zu den Ausga­
ben für das Jahr 2024 vor. Asylsuchende und 
geduldete Personen erhalten finanzielle Leistun­
gen nach dem AsylbLG, um ihren Lebensunterhalt 
zu sichern (Regelleistungen) und gegebenenfalls 
eine spezielle Bedarfssituation (besondere Leistun­
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gen) wie Krankheit zu finanzieren (siehe Tabelle 2 
auf S. 60). Im Jahr 2023 bezogen rund 535.600 Per­
sonen Leistungen aus dem AsylbLG. Leistungsbe­
rechtigt sind Ausländerinnen und Ausländer, die 
sich in Deutschland aufhalten und eine der Vor­
aussetzungen nach dem AsylbLG erfüllen.43 Im 
Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Leis­
tungsempfängerinnen und -empfänger im Jahr 
2023 mit einem Rückgang von einem Prozent rela­
tiv konstant geblieben. 74  Prozent der Personen, 
die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, be­
finden sich im Asylverfahren oder sind deren Fa­
milienangehörige. 14  Prozent entfallen auf 
geduldete und vier Prozent auf ausreisepflichtige 
Personen (siehe Abbildung 14). Die Höhe der Leis­
tungssätze variiert dabei in Abhängigkeit von der 
Wohnsituation, dem Familienstand sowie dem 
Alter der betreffenden schutzsuchenden Person.  
Seit dem 1. Januar 2025 erhalten Schutzsuchende 
im Asylverfahren und Geduldete weniger Sozial­
leistungen als im Jahr 2024. Nach Angaben der 
Bundesregierung zeigt die aktuelle Berechnung 
der Regelsätze für das Jahr 2025, dass die ermittel­
ten Beträge unter den derzeit geltenden Regelsät­
zen liegen. Die im Jahr 2023 vorgenommene 
deutliche Erhöhung der Regelsätze gegenüber den 
Vorjahren beruhte auf der Erwartung, dass das 
Preisniveau im Jahr 2024 erneut stark ansteigen 
würde.44 Die ab Januar 2025 geltenden Leistungs­
sätze betragen für alleinstehende Erwachsene 
441 Euro (bisher: 460 Euro), für erwachsene Leis­
tungsberechtigte, die in einer Partnerschaft oder 
einem gemeinsamen Haushalt leben, 397 Euro 
(bisher: 413 Euro).45

Ende des Jahres 2023 bezogen rund 522.700 Per­
sonen Regelleistungen nach dem AsylbLG.  
Die Anzahl der Regelleistungsbezieherinnen 
und -bezieher stieg damit im Vergleich zum 
Vorjahr um acht Prozent (36.600 Personen) an. 
Rund zwei Drittel (66 %) der Regelleistungsbe­
ziehenden waren männlich und 28 Prozent 
minderjährig. Die häufigsten Herkunftsländer 
waren Syrien und die Türkei, die jeweils 15 Pro­

43 � Siehe Statistisches Bundesamt (2023). Infografik: 
Schutzsuchende Begriffe, Wiesbaden.

44 � Siehe Deutscher Bundesrat (2024). Drucksache 453/24, 
Berlin; Malteser Migrationsbericht 2023, Köln.

45 � Siehe Bundesgesetzblatt (2024) I Nr. 325, Berlin.

zent aller Leistungsberechtigten stellten. Nur 
fünf Prozent der Leistungsberechtigten stamm­
ten aus der Ukraine, da diese Leistungen ge­
mäß dem SGB II erhalten.46

Gleichzeitig sind die Ausgaben für Asylbewerber­
leistungen im Jahr 2023 um knapp drei Prozent im 
Vorjahresvergleich zurückgegangen (siehe Abbil­
dung 15). Im Jahr 2023 beliefen sich die Bruttoaus­
gaben für diese Leistungen auf rund 6,3 Milliarden 
Euro (2022: 6,5 Milliarden Euro). Etwa 62 Prozent 
der Ausgaben entfielen auf Grundleistungen, 
19  Prozent auf Hilfen zum Lebensunterhalt und 
20 Prozent auf besondere Leistungen.

Nach einer Änderung des AsylbewerbLG im Mai 
2024 sollen Schutzsuchende seit Anfang 2025 fi
nanzielle Leistungen über eine Bezahlkarte emp­
fangen. Ähnliche Bezahlkartensystemen bestehen 
bereits in Frankreich, Großbritannien und Grie­
chenland. Die Bezahlkarte ist eine Karte auf Gutha­
benbasis ohne Kontobindung mit Debit-Funktion, 
die monatlich aufgeladen wird. Dadurch sind Kar­
te-zu-Karte-Überweisungen, Bargeldabhebungen 
und Onlinekäufe nur in begrenztem Umfang und 
Auslandsüberweisungen gar nicht möglich. Die 
konkrete Ausgestaltung der Bezahlkarte obliegt 
den Ländern. In der Mehrzahl der Bundesländer 
(13 von 16) ist die monatliche Bargeldabhebung auf 
50 Euro pro Person limitiert. Nur in Thüringen (je 
nach Region bis zu 120 Euro), Rheinland-Pfalz (mit 
einer Empfehlung von 130 Euro) und Bremen (bis 
zu 200 Euro) können Schutzsuchende monatlich 
höhere Bargeldbeträge abheben. In Berlin ist vorge­
sehen, dass es ein Abhebungslimit in den ersten 
sechs Monaten gibt.47 

Die Bezahlkarte wird dafür kritisiert, dass sie nega­
tive Folgen für die Teilhabe und Integration der 
Schutzsuchenden haben kann.48 

46 � Siehe Statistisches Bundesamt (2024). Pressemitteilung 
Nr. 387 vom 10. Oktober 2024, Wiesbaden.

47 � Siehe Mediendienst Integration (2025). Anfragen bei 
den 16 zuständigen Ministerien der Bundesländer 
sowie dem Betreiber „SocialCard“ im Januar 2025, 
Berlin.

48 � Siehe Brücker (2023). Stellungnahme: Wissenschaftliche 
Einschätzung der Bezahlkarte für Geflüchtete, Berlin; 
Diakonie Deutschland (2024). Position der Diakonie 
Deutschland zur Bezahlkarte, Berlin.
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Abbildung 13: 
Asylbedingte Leistungen des Bundes in Mrd. Euro für 2020 bis 2028

Quelle: Drucksachen des Deutschen Bundestages – 2020: 19/31501, 2021: 20/3101, 2022: 20/7801, 2023–2028: 20/12401.

Anmerkung: Im Jahr 2024 handelt es sich um einen Soll-Wert, im Jahr 2025 um den Entwurf und ab dem Jahr 2026 um den Finanzplan.
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Abbildung 14: 
Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen  
nach dem AsylbLG nach aufenthaltsrechtlichem Status

Quelle: Statistisches Bundesamt (2025). Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Anmerkung: Die Kategorie „Sonstige“ besteht aus „Asylgesuch“, „Einreise über Flughafen“ und „Ohne Angabe“.
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Als problematisch bewertet Brücker (2023), dass 
die Bezahlkarte den tatsächlichen Nutzen der 
existenzsichernden Leistungen für die Betroffe­
nen verringert, und, abhängig vom Umfang der 
sachlichen und räumlichen Beschränkungen 
der Mittelverwendung, deren Möglichkeiten 
zur Mobilität, Kommunikation und soziokultu­
rellen Teilhabe einschränkt.

Als Argument für die Bezahlkarte wird angeführt, 
dass diese die durch das Sozialsystem entstehen­
den Pull-Faktoren für Migration nach Deutsch­
land einschränken würde, da sie die Verwendung 
der bereitgestellten finanziellen Mittel be­
schränkt.49 Gleichzeitig mangelt es an fundierter 
kausaler Evidenz, dass Sozialleistungen Pull-Fak­
toren darstellen. Vielmehr zeigt Müller (2025), 
dass sich die Pull-Effekte sozialstaatlicher Leis­
tungen weitgehend auflösen, sobald verschiedene 
erklärende Variablen wie Bruttoinlandsprodukt, 

49 � Siehe Deutscher Bundestag (2024). Arbeit und Soziales 
– Anhörung hib 211/2024: Experten kritisieren Thesen 
von Pull-Faktoren, Berlin.

Bevölkerungsgröße, geografische Distanz, Demo­
kratisierungsgrad und gemeinsame Amtssprache 
berücksichtigt werden.50 Ähnliche Erkenntnisse 
gibt es aus dem Schweizer Kontext, für den Fer­
werda et al. (2023) begrenzte Evidenz dafür fin­
den, dass sich Zugewanderte systematisch in 
Regionen mit höheren Leistungen niederlassen. 
Die Studie zeigt, dass strategisches Verhalten bei 
der Inanspruchnahme von Sozialleistungen im 
über ein Jahrzehnt hinweg analysierten Zeitraum 
nicht festzustellen ist. Die Befürchtungen eines 
Zustroms von Migrantinnen und Migranten, die 
gezielt Sozialleistungen beziehen wollen, werden 
durch die Daten also bislang nicht bestätigt.51 

Die Frage, wer die Kosten für Schutzsuchende 
trägt, ist ein wiederkehrendes Thema im öffentli­
chen Diskurs. Die Aufnahme, Versorgung und 
Betreuung von Schutzsuchenden zählen vorran­

50 � Siehe Müller (2025). Evidence for the welfare magnet 
hypothesis? A global examination using exponential 
random graph models.

51 � Siehe Ferwerda et al. (2024). Do immigrants move to 
welfare? Subnational evidence from Switzerland.

Abbildung 15: 
Bruttoausgaben (in Milliarden Euro, linke Skala) und Leistungsempfängerinnen und -empfänger  
(rechte Skala) im Rahmen des AsylbLG in den Jahren 2005 bis 2023

Quelle: Statistisches Bundesamt (2023). Tabelle 22221-0001; Statistisches Bundesamt (2025). Tabelle 22211-0002.
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gig zu den Aufgaben der Länder und Kommunen. 
Entsprechend sieht das Grundgesetz vor, dass 
diese für die damit verbundenen Kosten aufkom­
men. Vor dem Hintergrund stark angestiegener 
Zahlen von Schutzsuchenden in den vergangenen 
Jahren gaben Länder und Kommunen an, zuneh­
mend an ihre Belastungsgrenzen zu stoßen. Des­
halb beteiligt sich der Bund seit dem Jahr 2015 an 
der Finanzierung der Kosten für Schutzsuchende. 
Im Jahr 2023, nach einem erneut starken Anstieg 
der Anzahl Schutzsuchender in Deutschland in­
folge des russischen Angriffskriegs gegen die Uk­
raine, forderten kommunale Spitzenverbände 
wiederum verstärkt finanzielle Unterstützung 
durch den Bund. Die Ergebnisse einer Befragung 
von Kühn und Schlicht (2023) zeigten, dass 69 Pro­
zent der Kommunen die Lage als „gerade noch zu 
bewältigen“ einschätzten, während 17  Prozent 
angaben, bereits „über dem Limit“ zu sein (siehe 
Malteser Migrationsbericht 2023).52

Im Rahmen des Migrationsgipfels im Mai 2023 ei­
nigten sich Bund und Länder auf eine einmalige fi­
nanzielle Unterstützung des Bundes in Höhe von 
einer Milliarde Euro zugunsten der Länder. Im Jahr 
2023 beliefen sich die Ausgaben des Bundes im Be­
reich Flucht und Migration, die zu einer unmittelba­
ren oder mittelbaren Entlastung der Länder und 
Kommunen führten, daher auf mehr als 18 Milliar­
den Euro. Dazu zählten knapp 3,8 Milliarden Euro 
Pauschalentlastung, mit denen die Länder unter­
stützt wurden.53 2,3 Milliarden Euro wurden als 
Pauschalentlastung für Mehrbelastungen durch 
Schutzsuchende, 1,5 Milliarden Euro als Pauschal­
entlastung spezifisch für Schutzsuchende aus der 
Ukraine den Ländern zugewiesen. Weitere 129 Mil­
lionen Euro entfielen auf die unentgeltliche Über­
lassung von Grundstücken zur Unterbringung von 
Schutzsuchenden sowie auf die Erstattung der 
Herrichtungskosten an die Bedarfsträger durch die 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

52 � Siehe Kühn und Schlicht (2023). Kommunale Unterbrin­
gung von Geflüchteten – Probleme und Lösungsansätze, 
Berlin; Bundesregierung (2025). Fragen und Antworten: 
Migrationspolitik der Bundesregierung, Berlin. 

53 � Siehe Bundesregierung (2025). Fragen und Antworten: 
Migrationspolitik der Bundesregierung, Berlin. 
Deutscher Bundestag (2024). Drucksache 20/11546, 
Berlin.

Im Jahr 2024 wurde die bislang allgemeingültige 
Flüchtlingspauschale in eine an der Anzahl der 
Schutzsuchenden orientierte Pauschale (sogenann­
te Pro-Kopf-Pauschale) überführt. Damit wird das 
bereits bestehende „atmende“ System der Bundes­
leistungen zur Unterstützung nochmals substan­
ziell ausgebaut. Pro Person, die einen Erstantrag 
auf Asyl stellt, zahlt der Bund eine jährliche Pau­
schale in Höhe von 7.500 Euro. Zu diesem Zweck 
erhielten die Länder in der ersten Jahreshälfte 2024 
eine Abschlagszahlung in Höhe von 1,75 Milliar­
den Euro. Eine abschließende Spitzabrechnung er­
folgt jeweils im darauffolgenden Jahr. Für den Fall 
eines deutlichen Rückgangs der Anzahl der Asyl
erstanträge stellt der Bund unabhängig davon si­
cher, dass den Ländern und Kommunen jährlich 
mindestens eine Milliarde Euro in Form einer Pau­
schalerstattung zur Verfügung gestellt wird. Damit 
soll der Erhalt der erforderlichen Infrastruktur 
nachhaltig gewährleistet werden.

Auf Grundlage der Zuzugszahlen des Jahres 2023 
führten diese Maßnahmen, in Kombination mit 
der sogenannten Pro-Kopf-Pauschale, im Jahr 
2024 zu einer finanziellen Entlastung der Länder 
und Kommunen in Höhe von insgesamt etwa 
3,5  Milliarden Euro. Mit rund 780.000  Schutzsu­
chenden ist Nordrhein-Westfalen das Bundesland 
mit der höchsten Anzahl Schutzsuchender. Mit 
etwa 384.700 bzw. 370.000 Schutzsuchenden fol­
gen Bayern und Baden-Württemberg auf den 
Plätzen zwei und drei. Den geringsten Anteil ver­
zeichnet der Stadtstaat Bremen. Nordrhein-West­
falen (806 Millionen Euro), Bayern (595 Millionen 
Euro) und Baden-Württemberg (502  Millionen 
Euro) gehörten somit im Jahr 2023 zu den Bundes­
ländern, die die höchsten Pauschalentlastungen 
vom Bund erhielten.
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muss Teil einer Gesamtstrategie zur Fach- und Ar­
beitskräftesicherung sein. Um die Bedarfe am Ar­
beitsmarkt langfristig zu sichern, müssen inländische 
Potenziale gezielt aktiviert werden. Dazu braucht es 
entschlossene Reformen am Arbeitsmarkt, z. B. durch 
Stärkung der Berufsorientierung und dualen Ausbil­
dung, bedarfsgerechte Weiterbildung und Qualifizie­
rung, einen stärkeren Fokus auf die Vermittlung in 
Arbeit und die Abschaffung von Frühverrentungsan­
reizen wie die abschlagsfreie „Rente ab 63“. Großes 
Potenzial liegt in der Erwerbsbeteiligung von Frauen: 
Durch mehr Beschäftigungen in Vollzeit kann das 
Erwerbspersonenpotenzial bis 2035 hier bereits um 
bis zu 640.000 Personen erhöht werden.59 Ganz ohne 
Zuwanderung in Beschäftigung und Ausbildung 
wird es aber nicht gelingen, die Bedarfe des Arbeits­
marktes zu decken. Deshalb brauchen wir auch mehr 
Zuwanderung in Beschäftigung. Eine klare Trennung 
zwischen Asyl- und Erwerbsmigration ist dabei 
wichtig – politisch und rechtlich. Für die Akzeptanz 
in der Gesellschaft und eine gezielte Steuerung der 
Zuwanderung ist die Unterscheidung notwendig. 

Neue Herausforderungen adressieren
Viele Unternehmen haben auf die neue Situation am 
Arbeitsmarkt reagiert und ihre Rekrutierungsstrate­
gien angepasst: Der Beschäftigungszuwachs der 
letzten Jahre wurde maßgeblich von Menschen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit getragen, insbe­
sondere von Personen aus nicht europäischen Dritt­
staaten. Dennoch sucht bislang weniger als jedes 
fünfte Unternehmen aktiv im Ausland nach qualifi­

59 � Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2021). 
Demographische Entwicklung lässt Arbeitskräfteangebot 
stark schrumpfen, Nürnberg. 

In jedem sechsten Berufsfeld herrscht bereits heute 
ein akuter Fachkräftemangel.54 Aktuell sind in 
Deutschland trotz wirtschaftlicher Stagnation etwa 
1,4 Millionen Stellen unbesetzt.55 Die Lücke trifft viele 
Unternehmen spürbar: Die Hälfte aller Firmen be­
richtet, dass sie nicht mehr ausreichend Personal für 
offene Positionen findet. 40 Prozent müssen deshalb 
sogar Aufträge ablehnen.56 Die wirtschaftlichen Fol­
gen sind enorm: Bis 2027 könnten die Kosten des Ar­
beits- und Fachkräftemangels auf bis zu 74 Milliarden 
Euro ansteigen.57

Die demografische Entwicklung wird die Lage in den 
nächsten Jahren weiter verschärfen. Bis 2036 erreichen 
die Babyboomer, circa 16,5 Millionen Personen, das 
Rentenalter – das Erwerbspersonenpotenzial droht um 
vier Millionen zu schrumpfen, da die auf den Arbeits­
markt nachkommenden Jahrgänge deutlich kleiner 
sind.58 Das stellt Arbeitgeber und die gesamte Volks­
wirtschaft vor immense Herausforderungen, die wir 
beherzt angehen müssen. 

Inländisches Potenzial aktivieren – ein  
unverzichtbarer Schritt
Zuwanderung in Beschäftigung kann allein nicht die 
Lösung für diese Herausforderung sein, sondern 

54 � Bundesagentur für Arbeit (2024). Fachkräfteengpassanalyse 
Juni 2024, Nürnberg. 

55 � Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (2024). 
IAB-Stellenerhebung 2/2024, Nürnberg.

56 � DIHK-Fachkräfte-Report 2023/2024.

57 � Burstedde & Kolev-Schaefer (2024). Die Kosten des 
Fachkräftemangels, Köln. 

58 � Deschermaier & Schäfer (2024). Die Babyboomer gehen in 
Rente, Köln.

„Zuwanderung in Beschäftigung  
ist wichtig – aber nicht als Ersatz  
für Reformen“
Standpunkt von Steffen Kampeter
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zierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – eine 
Zurückhaltung, die oft auf den schwierigen Rah­
menbedingungen beruht.

Fachkräfteeinwanderungsgesetze: Von der 
Theorie zur Praxis 
Der Rechtsrahmen zur Fachkräfteeinwanderung ist 
in den letzten Jahren deutlich modernisiert worden. 
Wir Arbeitgeberverbände haben diesen Prozess un­
terstützt und eigene Vorschläge eingebracht. Die 
zentrale Herausforderung bleibt die praktische Um­
setzung dieser Regelungen. Die Verfahren sind trotz 
der Erleichterungen oft zu bürokratisch und zu 
langwierig. Wartezeiten von bis zu einem Jahr sind 
keine Seltenheit – ein deutlicher Nachteil im interna­
tionalen Wettbewerb um Talente. Fehlende Digitali­
sierung erschwert die zügige Bearbeitung und 
verhindert eine schnelle Beschäftigungsaufnahme. 
Fehlende Transparenz über benötigte Unterlagen 
oder aktuelle Bearbeitungsstände führt außerdem 
zu unnötigen Rückfragen und Planungsunsicherheit 
bei Arbeitgebern und ausländischen Arbeitskräften. 
Bis heute sind die Verwaltungsverfahren ein wesent­
liches Hemmnis für mehr Zuwanderung. 

Was ist also zu tun?
Erwerbsmigration nach Deutschland muss schneller 
und einfacher werden. Der Schlüssel liegt in der Di­
gitalisierung und Bündelung der Verfahren. Die 
Vielzahl der beteiligten Stellen macht die Verfahren 
bisher ineffizient. Eine von der Bundesregierung 
beauftragte Machbarkeitsstudie60 kommt zu dem 
Schluss, dass allein die Bündelung der Vergabe von 
Visa und Aufenthaltstiteln beim Bundesamt für 
Auswärtige Angelegenheiten etwa 40  Prozent der 
Bearbeitungszeiten einsparen könnte. Mit zwei wei­
teren Maßnahmen ließen sich ausländische Arbeits­
kräfte für Deutschland gewinnen: Es ist überfällig, 
das Beschäftigungsverbot in der Zeitarbeit abzu­
schaffen. Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs­
unternehmen können mit ihrer Erfahrung bei 
Vermittlung und Qualifizierung insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen eine wertvolle 
Unterstützung sein. Auch die Westbalkanregelung 
ist ein erfolgreicher Baustein der Erwerbszuwande­
rung. Anders als im Koalitionsvertrag von Union 

60 � Bundesministerium des Innern (2025). Machbarkeitsstudie 
Zentralisierung der Erwerbsmigrationsverfahren, Berlin. 

Steffen Kampeter  
(* 1963) ist seit Juli 2016 
Hauptgeschäftsführer 
der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitge­
berverbände (BDA). Von 
1990 bis 2016 war er 
Mitglied des Deutschen 
Bundestags und von 
2009 bis 2015 war er 
Parlamentarischer 
Staatssekretär beim 
Bundesminister der 
Finanzen.  

Erwerbsmigration nach Deutsch-
land wird nur dann erfolgreich 
sein, wenn es gelingt, ausländische  
Arbeitskräfte langfristig zu binden 
und zu integrieren. 

und SPD geplant, sollte die Regelung nicht einge­
schränkt, sondern ausgeweitet werden. Es braucht 
neben der Zuwanderung in qualifizierte Tätigkeiten 
auch gezielte Zuwanderung in Tätigkeiten unter­
halb des Fachkräfteniveaus.

Das geschieht nicht von allein, sondern muss in ei­
ner gelebten Willkommenskultur aktiv gestaltet 
werden. Viele Unternehmen leisten hier bereits ei­
nen wichtigen Beitrag, die Integration über den 
Arbeitsort hinaus bleibt aber eine wichtige gesamt­
gesellschaftliche Aufgabe.
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Arbeitsmarkt – Der Einfluss 
von Migration
Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld und Lilith Burgstaller

Trotz der jüngsten Rezession sowie der weltwirt­
schaftlichen Unsicherheiten blieb der deutsche 
Arbeitsmarkt bislang weitgehend stabil, aller­
dings mit relativ schlechten Aussichten für Ar­
beitslose. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
berichtet, sind die Unternehmen mit Blick auf die 
aktuellen Unsicherheiten auf dem Weltmarkt zu­
rückhaltend, was die Meldung neuer Stellen an­
geht. Die Anzahl der gemeldeten Stellen ist seit 
Mitte des Jahres 2022 deutlich rückläufig. Die 
Erwerbstätigkeit sowie die sozialversicherungs­
pflichtige Beschäftigung haben zuletzt, insbeson­
dere seit November des Jahres 2024, nur leicht 
zugenommen. Seit Beginn des Jahres 2024 ist  
das Wachstum der sozialversicherungspflichti­
gen Beschäftigung vorrangig auf Teilzeitbeschäf­
tigung zurückzuführen. Auffällig ist außerdem, 
dass in erster Linie der staatsnahe Dienstleis­
tungsbereich eine Zunahme der Beschäftigung 
verzeichnet. Insbesondere das Verarbeitende Ge
werbe und, in geringerem Ausmaß, das Bauge­
werbe sowie der Handel verzeichnen hingegen 
eine deutliche Abnahme der sozialversiche­
rungspflichtigen Beschäftigung.61

Dieses Kapitel befasst sich mit den jüngsten Ent­
wicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Ein besonde­
rer Fokus wird dabei auf die Gruppe der Personen 
mit ausländischer Staatsbürgerschaft insgesamt 
sowie auf die Untergruppen der Staatsangehöri­
gen der Asyl8- und Westbalkanstaaten sowie 
derjenigen mit Staatsangehörigkeiten der Länder 
der EU-Osterweiterung gelegt. Des Weiteren wer­

61 � Siehe Bundesagentur für Arbeit (2025). Monatsbericht 
zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt – April 2025, 
Nürnberg.

Das Wichtigste in Kürze 

• �Im Vergleich zum Vorjahr schrumpfte die Anzahl der Be-
schäftigten mit deutscher Staatsangehörigkeit im Jahr 2024 
monatlich um durchschnittlich 130.700 Personen, unter aus-
ländischen Staatsangehörigen nahm sie durchschnittlich um 
267.600 Personen monatlich zu.

• �Während die Beschäftigungsquote im März 2025 im Vorjah-
resvergleich unter deutschen Staatsangehörigen leicht sank, 
nahm sie in den meisten Gruppen ausländischer Staatsange-
höriger zu; um sieben  Prozentpunkte unter ukrainischen 
Staatsangehörigen, um vier  Prozentpunkte unter Asyl8-
Staatsangehörigen.

• �Im achten Jahr nach dem Zuzug übersteigt die Erwerbstäti-
genquote der schutzsuchenden Männer mit 86 Prozent dieje-
nige der deutschen Männer (81 %). Unter schutzsuchenden 
Frauen beläuft sie sich zu diesem Zeitpunkt auf 33 Prozent 
(74 % unter deutschen Frauen). 

• �Aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für arbeitsmarkt
nahe Schutzsuchende erhöhten die Beschäftigungsquote 
langfristig um bis zu 20 Prozentpunkte. 

• �Im Juni 2024 hielten sich knapp 566.500 Drittstaatenange
hörige mit einem Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken in 
Deutschland auf.

• �Die SGB-II-Quoten der Schutzsuchenden aus den Asyl8-
Staaten und der Ukraine sind rückläufig. 20 bzw. 34 Prozent 
der Beziehenden von Leistungen aus dem SGB II absolvie-
ren Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik.
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den, soweit möglich, Schutzsuchende und ihre 
Situation auf dem Arbeitsmarkt genauer betrach­
tet. Grundlage hierfür sind die zu Redaktions­
schluss vorliegenden jüngsten Daten (zumeist 
aus dem April 2025). 

Das Kapitel betrachtet zunächst die Beschäfti­
gungsentwicklung seit dem Jahr 2014 und geht 
dabei auf die Beschäftigungszahlen und ihre 
Veränderungen, die Beziehung zwischen Be­
schäftigungsraten und Aufenthaltsdauer in 
Deutschland, das Anforderungsniveau sowie 
die Lohnentwicklung ein. Anschließend wird 
die Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten 
thematisiert sowie beschrieben, welchen Beitrag 
das Chancenaufenthaltsrecht sowie der soge­
nannte Spurwechsel für die Beschäftigungsauf­
nahme ausländischer Erwerbsfähiger leistet. 
Für eine gelungene Eingliederung von Fach­
kräften in den deutschen Arbeitsmarkt spielt 
die Anerkennung von Abschlüssen eine ent­
scheidende Rolle, weshalb wir die Prozesse und 
die Anzahl der Anerkennungsverfahren in den 
Blick nehmen. Im Anschluss behandelt das 
Kapitel die Gründungsaktivitäten von Personen 
mit Einwanderungsgeschichte. Abschließend 
werden Arbeitslosigkeit, die Instrumente akti­
ver Arbeitsmarktintegration, deren Nutzung 
und Effektivität sowie die Abhängigkeit von 
Grundsicherung thematisiert.

Beschäftigungsentwicklung  
seit dem Jahr 2014

Von den insgesamt 34,8 Millionen sozialversiche­
rungspflichtig Beschäftigten in Deutschland be
saßen 5,7 Millionen Personen im März 2025 nicht 
die deutsche Staatsbürgerschaft. Somit besitzen 
16 Prozent der Beschäftigten einen ausländischen 
Pass. Unter den in Abbildung 16 spezifizierten 
Subgruppen machen Staatsangehörige der Län­
der der EU-Osterweiterung den größten Anteil 
aus. Sie stellten rund 1,7 Millionen sozialversiche­
rungspflichtig Beschäftigte. Personen aus den 
Asyl8- oder Westbalkanstaaten sind mit 632.300 
bzw. 524.400 Personen vertreten. Von den gezeig­
ten Gruppen ist die Gruppe der ukrainischen 
Staatsangehörigen mit 245.400 sozialversiche­

rungspflichtig Beschäftigten in absoluten Zahlen 
die kleinste. 

In Anbetracht der Beschäftigungsentwicklung 
unter deutschen Staatsangehörigen ist offen­
sichtlich, dass der Anteil der ausländischen Be­
schäftigten in den kommenden Jahren weiter 
ansteigen dürfte. Seit Beginn des Jahres 2023 ist 
unter der Bevölkerung mit deutscher Staatsbür­
gerschaft kein Beschäftigungsaufbau mehr zu 
verzeichnen. Vielmehr hat sich der leichte Be­
schäftigungsabbau des Jahres 2023 verstetigt und 
intensiviert, was auf die demografische Ent
wicklung zurückzuführen ist. Im März 2025 
waren 180.000 deutsche Staatsangehörige weni­
ger sozialversicherungspflichtig beschäftigt als 

Was die neue Bundesregierung plant

• �Die Begrenzung des Zuzugs über die Westbalkanregelung62 
von aktuell 50.000 Personen auf 25.000 Personen jährlich.

• �Die Einführung einer sogenannten verpflichtenden Integra­
tionsvereinbarung, die konkrete Maßnahmen zur Arbeits­
marktintegration für erwerbslose Schutzsuchende sowie 
Rechte und Pflichten der Schutzsuchenden definieren soll. 
Dabei sollen sich die Maßnahmen zur Arbeitsmarktinte
gration an den Möglichkeiten des SGB II orientieren (siehe 
S. 57 und S. 59).

• �Die Schaffung einer „Work-and-stay-Agentur“, welche die 
Prozesse der Erwerbsmigration und Anerkennung von Ab
schlüssen länderübergreifend bündelt. Hier sollen Arbeitgeber 
stärker in den Anerkennungsprozess einbezogen werden. 

• �Den Ausbau und die Verstetigung der Berufssprachkurse. 
• �Für Schutzsuchende mit Schutzanspruch in Deutschland soll 

das Arbeitsverbot auf maximal drei Monate reduziert wer­
den. So sollen Schutzsuchende früher Arbeitserfahrung sam­
meln und parallel dazu die deutsche Sprache lernen.63 

62 �� Die Westbalkanregelung ermöglicht es Staatsangehörigen der Westbal­
kanstaaten seit dem Jahr 2016, unabhängig von ihrer beruflichen Quali- 
fikation nach Deutschland zu kommen, sofern ein Arbeitsplatzangebot 
vorliegt.

63 �� Siehe CDU, CSU, SPD (2025). Verantwortung für Deutschland – Koaliti­
onsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 21. Legislaturperiode, Berlin.
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im Vorjahresmonat. Pro Monat schrumpfte die 
Beschäftigung von deutschen Staatsangehörigen 
im Jahr 2024 durchschnittlich um 130.700 Perso­
nen. Im gleichen Zeitraum nahm die Beschäfti­
gung unter ausländischen Staatsangehörigen 
durchschnittlich um 267.600 Personen monatlich 
zu. So konnte insgesamt ein Beschäftigungsauf­
bau verzeichnet werden, der sich zu Beginn des 
Jahres 2025 fortsetzte. 

Unter allen Gruppen trugen ukrainische Staats­
angehörige am stärksten zum Beschäftigungs
aufbau bei. Im März 2025 waren im Vorjahres- 
vergleich rund 80.000 ukrainische Personen 
zusätzlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 
Damit verstetigt sich der positive Trend der Be­
schäftigungsaufnahme dieser Gruppe, die relativ 
zum Großteil der Schutzsuchenden aus den Asyl8-
Staaten, erst eine kurze Zeit in Deutschland ist. Ein 
knappes Viertel des Beschäftigungsaufbaus des 
vergangenen Jahres entfällt auf Staatsangehörige 
aus einem der Asyl8-Staaten. Im März des Jahres 
2025 wuchs die Beschäftigung in dieser Gruppe im 
Vorjahresvergleich um rund 64.200 Personen. Un­
ter Staatsangehörigen der Westbalkanstaaten nahm 
die Beschäftigung um 31.200 Personen zu. Allein 

unter Staatsangehörigen aus Staaten der EU-
Osterweiterung konnte kein Beschäftigungsaufbau 
verzeichnet werden. Dies geht einher mit einer 
bereits vor der Corona-Pandemie rückläufigen 
EU-Binnenmigration. Im ersten Halbjahr 2024 im­
migrierten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
zehn  Prozent weniger Personen aus EU-Staaten 
nach Deutschland. Beispielsweise aus Ungarn und 
Tschechien war ein Rückgang um zwölf bzw. 
16 Prozent zu verzeichnen.64 

Mit Hilfe der Beschäftigungsquote lässt sich ein 
differenzierter Blick auf die Entwicklung der 
Beschäftigung und insbesondere auf die Ar­
beitsmarktintegration der verschiedenen Grup­
pen werfen. Diese gibt an, wie viele Personen 
relativ zu allen Personen im erwerbsfähigen Al­
ter (15 bis 65 Jahre) sozialversicherungspflichtig 
oder geringfügig beschäftigt sind. Aus Abbil­
dung 17 wird ersichtlich, dass sich die Beschäfti­
gungsquoten immer weiter annähern. Während 
unter deutschen Staatsangehörigen die Beschäf­
tigungsquote zuletzt (März 2025) bei 70 Prozent 
lag (-1 % im Vorjahresvergleich), betrug sie unter 
Staatsangehörigen der Westbalkan- oder EU-
Osterweiterungsstaaten 66 Prozent. Damit nahm 
sie in der ersten Gruppe um zwei Prozentpunkte 
zu, während sie in der zweiten Gruppe im 
Vorjahresvergleich konstant blieb. Ein höheres 
Wachstum ist unter Staatsangehörigen der 
Asyl8-Staaten sowie der Ukraine zu beobachten. 
Unter Staatsangehörigen der Asyl8-Staaten 
nahm die Beschäftigungsquote im Vorjahresver­
gleich um vier  Prozentpunkte auf nunmehr 
46 Prozent zu. Unter Ukrainerinnen und Ukrai­
nern stieg sie von 26 Prozent im Februar 2024 auf 
33  Prozent im März 2025. Verglichen mit den 
Vorjahren, entwickelten sich die Beschäfti­
gungsquoten insbesondere in diesen beiden 
Gruppen sehr dynamisch.

Abgangsraten aus der Arbeitslosigkeit ermögli­
chen es, die Beschäftigungsdynamik besser zu 
veranschaulichen. Sie geben an, welcher Anteil 
der Arbeitslosen in einem Monat aus der Arbeits­
losigkeit in Beschäftigung, Ausbildung oder 

64 �� Siehe Weber (2024). Freizügigkeitsmonitoring: Mi- 
gration von EU-Staatsangehörigen nach Deutschland. 
Halbjahresbericht 2024, Nürnberg.
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Um durchschnittlich  

130.700 
Personen sank die Beschäftigung unter 
deutschen Staatsangehörigen im Jahr 2024 
monatlich, unter ausländischen Personen 
nahm sie um 267.600 Personen zu.

Im Vorjahresvergleich waren im März 2025  

80.000 
ukrainische Staatsangehörige zusätzlich 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt.
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Abbildung 16: 
Veränderung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zum Vorjahresmonat
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2025). Migrationsmonitor.
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Abbildung 17: 
Beschäftigungsquoten der deutschen und ausländischen Bevölkerung zwischen 15 und 65 Jahren 
(sozialversicherungspflichtige und geringfügige Beschäftigung)
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beträgt die Erwerbstätigenquote unter Frauen mit 
eigener Migrationsgeschichte etwa derjenigen 
unter Schutzsuchenden. Die Gründe für die aus­
geprägten Geschlechterunterschiede in den Er­
werbsquoten von schutzsuchenden Männern und 
Frauen liegen beispielsweise in der deutlich stär­
ker von Frauen übernommenen Sorgearbeit für 
Kinder sowie in einer geringeren Inanspruchnah­
me von Sprach- und Weiterbildungskursen. Zu­
dem sind Frauen bereits im Herkunftsland häufig 
in reglementierten Berufen tätig gewesen, was 
eine rasche Eingliederung in den hiesigen Arbeits­
markt erschwert (siehe S. 49/50).

Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit unter 
Schutzsuchenden kann auf verschiedene Faktoren 
zurückgeführt werden. Zu Beginn des Aufenthalts 
in Deutschland erschweren Beschäftigungsverbo­
te und Residenzpflichten, fehlende Sprachkennt­
nisse sowie die eingeschränkte Übertragbarkeit 
von Berufsabschlüssen die Aufnahme von Er­
werbstätigkeit in Deutschland. Die meisten dieser 
Hürden werden mit längerem Aufenthalt in 
Deutschland geringer oder vollends abgebaut. Ein 
Beschäftigungsverbot gilt mindestens für drei Mo­
nate nach dem Zuzug und, wenn eine Wohnsitz­
auflage besteht, für die Zeit, in der diese gilt. Drei 
bis vier Jahre nach der Ankunft unterliegen jedoch 
noch 27 Prozent der Schutzsuchenden einem Be­
schäftigungsverbot. Dieses kann zwar durch die 
Ausländerbehörde aufgehoben werden, die büro­
kratischen Hindernisse dürften sich aber auf die 
Such- und Einstellungsprozesse von Schutzsu­
chenden auswirken. Da Schutzsuchende bis zum 
Ende des Asylverfahrens (maximal jedoch 18 Mo­
nate) in einer Aufnahmeeinrichtung wohnen müs­
sen, ist in dieser Zeit ihre räumliche Flexibilität 
eingeschränkt. Dies erschwert die Arbeitsplatzsu­
che, für die eine solche Flexibilität nötig ist. Drei bis 
vier Jahre nach Ankunft unterliegen noch 27 Pro­
zent aller Schutzsuchenden einer Regelung, die 
das Bundesland, in dem sie leben, festlegt. 35 Pro­
zent sind gesetzlich an einen Ort gebunden.67

Neben der Notwendigkeit einer formalen Beschäfti­
gungserlaubnis sowie Flexibilität hinsichtlich des 

67 �� Siehe Brücker et al. (2024). Arbeitsmarktintegration von 
Geflüchteten: Verbesserte institutionelle Rahmenbedin­
gungen fördern die Erwerbstätigkeit, Nürnberg.

Selbstständigkeit eintritt. In der Gruppe der 
Staatsangehörigen der Asyl8-Staaten belaufen 
sich die monatlichen Abgangsraten in den vergan­
genen zwei Jahren auf rund fünf Prozent, wobei 
sich über die Zeit ein leichter Anstieg abzeichnet. 
Im April 2025 nahmen knapp sechs Prozent aller 
gemeldeten Arbeitslosen aus dieser Gruppe eine 
Beschäftigung auf. Unter Ukrainerinnen und Uk­
rainern war diese Rate bis April des Jahres 2024 
auf einem relativ niedrigen Niveau von knapp 
unter zwei Prozent. Seitdem steigt sie jedoch kräf­
tig an. Im April 2025 fanden vier Prozent der aktu­
ell gemeldeten Arbeitslosen aus dieser Gruppe 
eine Beschäftigung.65  

Die Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu sein, kor­
reliert stark mit der Aufenthaltsdauer in Deutsch­
land.66 Um diesen Zusammenhang darzustellen, 
zeigen Brücker et al. (2024) die Entwicklung der 
Erwerbstätigenquoten über die Aufenthaltsdauer 
hinweg. Im ersten Jahr nach dem Zuzug beträgt die 
Erwerbstätigenquote unter allen Schutzsuchenden 
sieben Prozent. Hier zeigt sich allerdings ein Unter­
schied zwischen den Geschlechtern. Während un­
ter männlichen Schutzsuchenden im ersten Jahr 
nach Ankunft neun Prozent einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen, beträgt dieser Anteil unter Frauen 
zwei Prozent. Mit der Dauer des Aufenthalts steigt 
die Erwerbstätigenquote stetig an: Im fünften Jahr 
nach dem Zuzug beträgt sie unter Schutzsuchen­
den insgesamt 46 Prozent, unter Männern 60 Pro­
zent, unter Frauen 15 Prozent. Im achten Jahr nach 
dem Zuzug übersteigt die Erwerbstätigenquote 
der schutzsuchenden Männer mit 86 Prozent nun­
mehr diejenige der deutschen Männer (81 %) (siehe 
gestrichelte Linie in Abbildung 18). Die Unterschie­
de zwischen den Geschlechtern bleiben bestehen. 
Ein schutzsuchender Mann ist acht Jahre nach dem 
Zuzug knapp drei Mal so häufig erwerbstätig wie 
eine schutzsuchende Frau. Die Erwerbstätigenquo­
te unter schutzsuchenden Frauen beläuft sich acht 
Jahre nach dem Zuzug auf 33 Prozent (zum Ver­
gleich: 74 % unter deutschen Frauen). Insgesamt 

65 �� Siehe Bundesagentur für Arbeit (2025). Arbeitsmarktsi­
tuation von Staatsangehörigen der Asylherkunftsländer 
(TOP 8) und Ukraine, Nürnberg.

66 �� Siehe Brücker et al. (2024). Verbesserte institutionelle 
Rahmenbedingungen fördern die Erwerbstätigkeit, 
Nürnberg.
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Arbeitsorts sind Sprachkenntnisse oft essenziell für 
eine Beschäftigungsaufnahme. Der Anteil der Perso­
nen, der an Sprachkursen teilgenommen hat, steigt 
mit der Aufenthaltsdauer. Nach einem drei- bis vier­
jährigen Aufenthalt hatten 52  Prozent der Schutz
suchenden einen Integrationskurs abgeschlossen, 
der unter anderem aus einem Sprachkurs besteht. 
Zehn Prozent hatten einen explizit berufsbezogenen 
Sprachkurs, 34 Prozent der Schutzsuchenden einen 
allgemeinen Sprachkurs abgeschlossen. 53 Prozent 
hatten zu diesem Zeitpunkt Angebote der Jobcen- 
ter oder sonstige arbeitsmarktbezogene Unterstüt­
zungsmaßnahmen beansprucht. Neben formalen 
Beschäftigungsverboten, Mobilitätseinschränkun­
gen und fehlenden Sprachkenntnissen entstehen 
durch ungeklärte Asylverfahren grundsätzliche 
Unsicherheiten. Wenn unklar ist, ob der Verbleib in 
Deutschland möglich ist, wird weniger in Sprache 
sowie berufliche Bildung investiert.68 

68 �� Siehe Brenzel und Kosyakova (2019). Längere Asylverfah­
ren verzögern Integration und Spracherwerb, Nürnberg; 
Brücker et al. (2024). Arbeitsmarktintegration von 
Geflüchteten: Verbesserte institutionelle Rahmenbedin­
gungen fördern die Erwerbstätigkeit, Nürnberg.

2 Jahre ≤ 1 Jahr

Abbildung 18: 
Erwerbstätigenquoten (abhängige und selbstständige Beschäftigung) von Schutzsuchenden nach Aufenthaltsdauer
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Anmerkung: Die gestrichelten Linien zeigen die Erwerbsquoten unter Deutschen. Die Daten sind dem Mikrozensus entnommen und werden für das 
Jahr 2023 angegeben.
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8 Jahre nach Einreise beträgt die Erwerbstäti-
genquote unter schutzsuchenden Männern   

86 %

27 %  
der Schutzsuchenden unterliegen nach drei- 
bis vierjährigem Aufenthalt in Deutschland 
noch einem Beschäftigungsverbot.



Beschäftigungsquoten zeigen die quantitative In­
tegration, also wie viele Menschen in Arbeit sind. 
Um die Qualität ihrer Integration zu beurteilen, 
hilft ein Blick auf das Anforderungsniveau ihrer 
Jobs. Unterschieden wird zwischen Helfer-, 
Fachkraft-, Spezialisten- und Expertentätigkeiten. 
Helfertätigkeiten sind Tätigkeiten, die maximal 
eine einjährige Berufsausbildung und teilweise 
keine formale Qualifikation benötigen. Beispiele 
sind etwa Helferinnen für Elektroarbeiten oder 
Altenpflegehelfer. Als Fachkräfte werden Perso­
nen bezeichnet, die eine fachlich ausgerichtete Tä­
tigkeit ausüben, für die eine Berufsausbildung 
nötig ist, etwa Bäckerinnen und Bäcker oder Be­
amtinnen und Beamte im mittleren Dienst. Unter 
Spezialistentätigkeiten fallen komplexe Aufgaben, 
für die ein Meistertitel, eine Technikerausbildung 
oder ein Bachelorstudium vonnöten ist. Dies trifft 
beispielsweise auf Abwassermeisterinnen und 
-meister oder IT-Organisatorinnen und -Organisa­
toren mit entsprechendem Studium zu. Experten­
tätigkeiten benötigen ein mindestens vierjähriges 
Studium wie beispielsweise im Fall von Vermes­
sungsingenieurinnen oder -ingenieuren.69

Analysen zeigen, dass das durchschnittliche An­
forderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit unter 
Zugewanderten insgesamt sowie unter Schutzsu­
chenden im Aufnahmeland deutlich geringer ist 
als im Herkunftsland. Etwa 14 Prozent aller Zu­
wanderinnen und Zuwanderer übten vor dem 
Zuzug nach Deutschland eine Helfertätigkeit aus. 
Dieser Anteil verdoppelt sich nach dem Zuzug 
auf knapp 27 Prozent. Gleichzeitig sinkt der An­
teil von Expertinnen und Experten unter Zuge­
wanderten von 28 auf 19 Prozent nach der Ankunft 
in Deutschland. 

Unter Schutzsuchenden ist der Anteil der Helfe­
rinnen und Helfer an allen Beschäftigten dieser 
Gruppe etwa dreimal so hoch wie vor der Flucht. 
Der Anteil der Fachkräfte sinkt wiederum um 
19  Prozentpunkte auf 48  Prozent und auch der 
Anteil der Personen, die in Spezialisten- und 
Expertentätigkeiten beschäftigt sind, sinkt um 
vier bzw. zehn  Prozentpunkte auf zwei bzw. 

69 �� Siehe Bundeagentur für Arbeit (o. J.). Methodische Hin- 
weise zu gemeldeten Arbeitsstellen. Anforderungsni­
veau eines Berufs, Nürnberg.

vier Prozent.70 Schutzsuchende wechseln häufiger 
zwischen Tätigkeiten mit unterschiedlichen An­
forderungsniveaus als Einheimische oder Men­
schen mit eigener Einwanderungsgeschichte. So 
wechseln 23  Prozent der Schutzsuchenden, die 
eine Helfertätigkeit ausüben, innerhalb von vier 
Jahren in eine Fachkrafttätigkeit. Zwei  Prozent 
wechseln direkt in eine Tätigkeit als Spezialistin­
nen und Spezialisten oder Expertinnen und Ex­
perten. Drei  Prozent der Fachkräfte wechseln in 
eine Experten- oder Spezialistentätigkeit. Die Mo­
bilität wirkt jedoch in beide Richtungen: Wer als 
Fachkraft angefangen hat, wechselt mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 15 Prozent innerhalb von 
vier Jahren in eine Helfertätigkeit. Aus Spezialis­
ten- und Expertentätigkeiten wechseln 20 Prozent 
in eine Fachkrafttätigkeit, sieben Prozent direkt in 
eine Tätigkeit als Helferin oder Helfer. Dies dürfte 
unter anderem mit Fehlplatzierungen auf dem 
Arbeitsmarkt sowie hoher Bildungsbeteiligung in 
Beziehung stehen.71 

Im November 2024 arbeiteten Personen mit aus­
ländischer Staatsbürgerschaft im Vergleich zu 
deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern 
überdurchschnittlich häufig als Helferinnen und 
Helfer (37 % unter allen Ausländerinnen und Aus­
ländern verglichen mit 13 % unter deutschen 
Staatsangehörigen) (siehe Abbildung 19). Unter 
allen Beschäftigten findet sich der größte Anteil 
von Helferinnen und Helfern in der Gruppe der 
Staatsangehörigen der Asyl8-Staaten (47 %). Ähn­
lich große Anteile von Helferinnen und Helfern 
unter allen Beschäftigten finden sich unter Perso­
nen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft oder ei­
nem der Länder der EU-Osterweiterung mit 45 
bzw. 44  Prozent. Deutlich darunter liegt dieser 
Anteil unter den Staatsangehörigen der Westbal­
kanstaaten mit 39 Prozent.

Die Anteile von Fachkräften an allen Beschäftig­
ten sind jeweils ähnlich verteilt. Unter allen 
Ausländerinnen und Ausländern beträgt der 

70 �� Siehe Schuß (2022). Integration in Beruf und Arbeits­
markt: Die Verwertung von vor Zuzug erworbenen 
Qualifikationen von Zugezogenen mit und ohne 
Fluchthintergrund. In: Ertl et al. (2022). Integration 
Geflüchteter in Ausbildung und Beruf, Bonn.

71 �� Siehe Liebau (2023). Geflüchtete in Deutschland 
arbeiten zunehmend – auch als Fachkräfte, Berlin.
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Anteil an Fachkräften 44  Prozent, unter Deut­
schen 54  Prozent. Dieser Anteil ist mit 39  Pro­
zent unter ukrainischen Staatsangehörigen am 
geringsten und liegt unter Asyl8-Staatsangehö­
rigen nur knapp darüber (41 %). Wiederum den 
deutschen Staatsangehörigen am nächsten ist 
der Anteil unter Staatsangehörigen der Westbal­
kanstaaten mit 51 Prozent. 

Unter deutschen Staatsangehörigen arbeiten 
17  Prozent aller Beschäftigten als Spezialistin­
nen und Spezialisten. Unter allen Ausländer
innen und Ausländern ist der Anteil von 
Spezialistinnen und Spezialisten nur knapp 
halb so groß (8 %). Er ist besonders gering unter 
Staatsangehörigen der Asyl8-, osteuropäischen 
oder Westbalkanstaaten (4 % und jeweils 5 %). 

Abbildung 19: 
Beschäftigungsanteile nach Anforderungsniveau und Staatsangehörigkeit im November 2024
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2025). Migrationsmonitor. 

Anmerkung: Es handelt sich um sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne Auszubildende (Sechsmonatswerte). Werte 
unter vier Prozent werden zur besseren Lesbarkeit nicht dargestellt.

Unter Ukrainerinnen und Ukrainern beträgt er 
sieben Prozent.

Mehr Variation zwischen den Gruppen lässt 
sich im Anteil von Expertinnen und Experten 
beobachten. Expertinnen und Experten machen 
unter deutschen Staatsangehörigen 16  Prozent 
aller Beschäftigten aus. Unter allen ausländi­
schen Staatsangehörigen beträgt ihr Anteil 
elf  Prozent. Mit Blick auf die Subgruppen ist 
unter Ukrainerinnen und Ukrainern der Anteil 
von Personen, die in einer Expertentätigkeit ar­
beiten, mit neun  Prozent am größten. Unter 
Staatsangehörigen der Asyl8-Staaten beträgt er 
sieben Prozent, unter Personen mit Staatsange­
hörigkeit aus einem der EU-Osterweiterungs- 
sowie Westbalkanstaaten jeweils fünf Prozent.
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Erwerbsmigration nach Deutschland

Um das Erwerbspotenzial in Deutschland langfris­
tig zu sichern, würden voraussichtlich 400.000 Per­
sonen jährlich zusätzlich auf dem Arbeitsmarkt 
benötigt.72 Somit steht Deutschland vor der großen 
Herausforderung, passende Arbeitskräfte aus dem 
Ausland anzuwerben. Dies kann innerhalb des 
EU-Auslands sowie aus Drittstaaten erfolgen. Bür­
gerinnen und Bürger der EU genießen Personen­
freizügigkeit und können sich somit ohne Visum 
in Deutschland aufhalten, eine Arbeit suchen und 
ihr nachgehen. Für Fachkräfte aus Drittstaaten hat 
die Bundesregierung in jüngerer Zeit einige Neue­
rungen des Aufenthaltsgesetzes beschlossen. Im 
Jahr 2020 wurde erstmals nichtakademischen 
Fachkräften aus Drittstaaten ermöglicht, eine Ar­
beit in Deutschland aufzunehmen und einen Auf­
enthaltstitel für die Arbeitsplatzsuche zu erlan­
gen.73 Adunts et al. (2024) zeigen, dass bereits diese 
Novellierung die Anzahl der Personen, die zur 
Erwerbsaufnahme nach Deutschland kommen, 
um 31  Prozent gesteigert hat. Zugleich erhöhte 
sich das Interesse an einer Erwerbsmigration nach 
Deutschland um 25 Prozent. Nebeneffekte auf an­
dere Formen der Migration, beispielsweise die 
Anzahl illegaler Grenzübertritte konnten die Au­
torinnen und Autoren nicht identifizieren.74 Jedoch 
ist die Erwerbsmigration nach Deutschland mit 
substanziellen Hürden für Zuwanderinnen und 
Zuwanderer verbunden. So spielen bürokratische 
Hindernisse bei der Visumserstellung und Infor­
mationsbarrieren, die räumliche Trennung von 
Familie und Freunden sowie Diskriminierung für 
interessierte Zuwanderinnen und Zuwanderer 
eine große Rolle.75 

Im Jahr 2023 sind die Regelungen der Fachkräfteein­
wanderung für Drittstaatenangehörige flexibilisiert 

72 �� Siehe Fuchs et al. (2021). Demografische Entwicklung 
lässt das Arbeitskräfteangebot stark schrumpfen, 
Nürnberg.�

73 �� Siehe Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(2020). Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft, Berlin.

74 �� Siehe Adunts et al. (2024). Migrationswirkungen des 
2020 in Kraft getretenen Fachkräfteeinwanderungsge­
setzes, Nürnberg.

75 �� Siehe Fendel & Ivanov (2024). Gute Arbeitsmarktinteg­
ration trotz bürokratischer Hürden und Diskriminie­
rung, Nürnberg.

worden; die Änderungen sind zwischen Ende des 
Jahres 2023 und Mitte des Jahres 2024 schrittweise in 
Kraft getreten. Im Zuge dessen ist unter anderem die 
sogenannte Chancen-Karte eingeführt worden, die 
sich an Punktesystemen, wie sie beispielsweise in 
Kanada Anwendung finden, orientiert. Seit Juni des 
Jahres 2024 gilt nun, dass nicht ausnahmslos ver­
schiedene Kriterien simultan erfüllt werden müssen, 
sondern sich ein Anrecht auf einen Aufenthaltstitel 
durch verschiedene Kombinationen der Anforde­
rungen (etwa Sprachkenntnisse, das Vorliegen einer 
Arbeitsplatzzusage oder Berufserfahrung) ergeben 
können. Da das Gesetz erst kürzlich in Kraft getreten 
ist, liegen noch keine Ergebnisse darüber vor, ob das 
Gesetz zur Anwerbung von Fachkräften beiträgt. 

Das Monitoring der Bildungs- und Erwerbs
migration des BAMF berichtet über die Anzahl der 
erteilten Aufenthaltsgenehmigungen zu Erwerbs­
zwecken im ersten Halbjahr 2024. In diesem 
Zeitraum erhielten knapp 63.500  Drittstaaten
angehörige einen Aufenthaltstitel zur Erwerbsmi
gration. Dies entspricht acht Prozent weniger Visa­
erteilungen im Vorjahresvergleich.76 Die rückläufige 
Entwicklung der Aufenthaltserteilungen dürfte je­
doch damit zusammenhängen, dass die Botschaf­
ten seit Mitte 2023 Visa für einen Zeitraum von bis 
zu einem Jahr ausstellen. Dementsprechend müs­
sen Personen, die sich zur Arbeitssuche in Deutsch­
land aufhalten, nicht direkt einen Aufenthaltstitel 
beantragen, sondern können mit dem durch die 
Botschaft erteilten Visum für bis zu einem Jahr zur 
Erwerbstätigkeit in Deutschland bleiben. Aus die­
sem Grund fließen sie nicht in die Statistik ein. Die 
Altersstruktur der im ersten Halbjahr des Jahres 
2024 Eingereisten zeigt, dass diese Gruppe über­
wiegend jung ist. Knapp 70 Prozent aller zur Er­
werbstätigkeit Einreisenden ist jünger als 35 Jahre, 
lediglich sieben Prozent ist älter als 45 Jahre. 

Zum 30. Juni 2024 hielten sich knapp 566.500 Dritt­
staatenangehörige mit einem Aufenthaltstitel zu 
Erwerbszwecken in Deutschland auf. Dies ent­
spricht einem Anstieg von 13 Prozent im Vorjah­
resvergleich. Unter allen Aufenthaltstiteln waren 
23 Prozent unbefristet (Niederlassungserlaubnis). 

76 �� Siehe Heß (2025). Monitoring zur Bildungs- und Er- 
werbsmigration: Erteilung von Aufenthaltstiteln an 
Drittstaatsangehörige, Nürnberg.
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Unter den befristeten Aufenthaltserlaubnissen ent­
fiel der größte Teil (28 % oder 123.800 Personen) 
auf die „Blaue Karte EU“. Diese wird an akade­
misch ausgebildete Erwerbstätige vergeben, deren 
ausgeübter Beruf in engem Zusammenhang mit 
ihrem Studium steht. Sie wird in der Regel für vier 
Jahre erteilt.77 An zweiter Stelle stehen Aufent­
haltstitel für sonstige Beschäftigungen, unter die 
insbesondere die Westbalkanregelung fällt. Mit 
einem Aufenthaltstitel, der im Rahmen der West­
balkanregelung erteilt wurde, hielten sich Ende 
Juni 2024 insgesamt 77.700 Personen auf. Mit 
einem Aufenthaltstitel für Fachkräfte lebten 
56.400  Fachkräfte mit Berufsausbildung und 
48.100 Fachkräfte mit akademischer Ausbildung in 
Deutschland. Indien stellte zur Mitte des Jahres 
2024 den größten Anteil der Erwerbsmigrantinnen 
und -migranten (rund 14 %); Staatsangehörige  
der Westbalkanstaaten machten 25  Prozent aller 
Erwerbsmigrantinnen und -migranten aus. Dies 
übersteigt die Anzahl derer, die im Rahmen der 
Westbalkanregelung nach Deutschland einreisen, 
denn ein großer Anteil erhält einen Aufenthaltsti­
tel aufgrund ihrer anerkannten Berufsausbildung 
und nicht im Rahmen der Westbalkanregelung.

Obwohl die Regelungen für die Beschäftigungsauf­
nahme erleichtert wurden, warben nur sechs Pro­
zent aller Firmen aktiv Arbeitskräfte im Ausland an. 
Der Anteil ist mehr als doppelt so hoch unter Fir­
men mit mehr als 50 Beschäftigten. 36 Prozent der 
befragten Firmen rekrutieren trotz Fachkräftebe­
darfs nicht im Ausland, weitere 59 Prozent gaben 
an, keinen Bedarf an Fachkräften zu haben. Als 
Grund für die Zurückhaltung nannten 54 Prozent 
der Betriebe Schwierigkeiten bei der Einschätzung 
der Qualifikationen von Personen aus dem Aus­
land, 52 Prozent bürokratische und rechtliche Hür­
den. Dies könnte mit der fehlenden Bekanntheit der 
Gesetzesneuerungen zusammenhängen: Durch­
schnittlich 17 Prozent aller Betriebe (31 % in kleinen 
Betrieben) gaben an, das beschleunigte Verfahren 
der Fachkräfteeinwanderung nicht zu kennen.78

77 �� Siehe Der Paritätische Gesamtverband (2024). Fachkräf­
teeinwanderungsgesetz 2.0: Die neuen Regelungen für 
die Aufenthalte zum Zwecke der Arbeit, des Studiums 
oder der Ausbildung, Berlin.

78 �� Siehe Zimmermann (2024). Derzeit werben etwa 
6 Prozent der Betriebe Fachkräfte im Ausland an, 
Nürnberg.

Anerkennung von Abschlüssen

Die Anerkennung eines Abschlusses erleichtert 
es Unternehmen einzuschätzen, ob ein ausländi­
scher Bewerber oder eine Bewerberin aus dem 
Ausland qualifiziert ist. Seit dem Jahr 2012 ist es 
Zuwanderinnen und Zuwanderern möglich, 
ausländische Berufsabschlüsse in Deutschland 
anerkennen zu lassen. Alle Personen mit einer 
beruflichen Qualifikation oder einem Hochschul­
abschluss, die in Deutschland Arbeit suchen, ha­
ben Anspruch auf eine Anerkennung. Dies gilt 
unabhängig von Ausbildungsstaat, Staatsange­
hörigkeit, Wohnort oder Aufenthaltsstatus für 
reglementierte und nichtreglementierte Berufe. 
Die Anerkennung des Abschlusses eines regle­
mentierten Berufs ist für die Berufsausübung in 
Deutschland erforderlich. Dies gilt nicht für 
nichtreglementierte Berufe. Gleichwohl signali­
siert eine Anerkennung die Gleichwertigkeit des 
Berufs, was Arbeitgeber dabei unterstützt, die 
Qualifikation einer ausländischen Bewerberin 
oder eines Bewerbers richtig einzuschätzen.

Während der Großteil der beruflichen Aner
kennungsverfahren in Bundesrecht geregelt ist 
(beispielsweise Heilberufe sowie die Ausbildungs­
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63.500  
Drittstaatenangehörige erhielten in 
der ersten Jahreshälfte 2024 einen Auf-
enthaltstitel zu Erwerbszwecken. 

Um 

13 % 
stieg die Anzahl der sich zum Erwerb 
in Deutschland aufhältigen Drittstaa-
tenangehörigen im ersten Halbjahr 
2024 im Vorjahresvergleich an.



berufe des dualen Systems), sind für die Anerken­
nung der Ausbildung von Erzieherinnen und Er­
ziehern sowie von Lehrerinnen und Lehrern die 
Länder verantwortlich. Die Anerkennung von 
Abschlüssen soll es Personen, die einen Abschluss 
aus dem Ausland haben, erleichtern, gemäß ihren 
Qualifikationen zu arbeiten. Auf diese Weise wird 
Deutschland attraktiv für Fachkräfte aus dem Aus­
land und ist besser in der Lage, den zunehmenden 
Fachkräftebedarf zu decken. Anerkennungsver­
fahren sollen nach gesetzlicher Regelung innerhalb 
von zwei bis vier Monaten abgeschlossen sein. Das 
Ergebnis eines Anerkennungsverfahrens ist ent­
weder eine vollwertige Gleichwertigkeit, eine teil­
weise Gleichwertigkeit oder keine Gleichwertig­
keit. Im zweiten Fall kann die Antragstellerin oder 
der Antragsteller dazu verpflichtet werden, Aus­
gleichsmaßnahmen vorzunehmen, die schließlich 
zur vollen Gleichwertigkeit führen.79 

Empirische Studien zeigen, dass die Anerkennung 
von Abschlüssen das Arbeitsmarktpotenzial von 
ausländischen Arbeitskräften deutlich erhöht, was 
an der Beschäftigungsquote und am Tagesverdienst 
gezeigt werden kann. Drei Jahre nach der Anerken­
nung ist die Beschäftigungsquote unter Personen 
mit einem anerkannten Berufsabschluss 25 Prozent­
punkte höher als unter Personen, deren Abschluss 
nicht anerkannt worden ist. Personen mit aner­
kanntem Berufsabschluss verdienen drei Jahre nach 
der Anerkennung außerdem 20  Prozent mehr als 
vergleichbare Personen, deren Abschluss nicht an­
erkannt worden ist. Diese Effekte sind deutlich 
ausgeprägter unter Personen mit einem Abschluss, 
der reglementiert ist.80 Arbeitgeberinnen und Ar­
beitgeber berücksichtigen Bewerbungen einer Per­
son mit ausländischer Qualifikation eher, wenn ihr 
Berufsabschluss anerkannt ist. Gleichzeitig werden 
Personen mit einem ausländischen Abschluss selte­
ner als deutsche Bewerberinnen und Bewerber zu 
einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Die Aner­
kennung vermag diese Lücke zwar nicht zu schlie­

79 � Siehe Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(2023). Bericht zum Anerkennungsgesetz 2023, Berlin.

80 �� Siehe Brücker et al. (2021). Integration von Migrantin­
nen und Migranten in Deutschland: Anerkennung 
ausländischer Berufsabschlüsse hat positive Arbeits­
markteffekte, Nürnberg.

ßen, wohl jedoch zu verringern. Gleichzeitig sinkt 
die Bedeutung der Anerkennung, je mehr Berufser­
fahrung die Bewerberinnen und Bewerber haben.81

Vor dem Hintergrund dieser positiven Effekte einer 
Anerkennung des Abschlusses auf das Arbeits­
marktpotenzial ist nicht verwunderlich, dass die 
Anzahl der gestellten Anträge seit dem Jahr 2012 
kontinuierlich zunimmt. Im Jahr 2023 lag sie bei 
rund 62.100 Anträgen (Bundes- und Landesrecht). 
Der Großteil der Anerkennungsanträge wurde im 
Jahr 2023 über reglementierte Berufe gestellt (79 % 
aller Anträge). Insgesamt entfielen 33 Prozent der 
Anträge auf Gesundheitspflegerinnen und -pfleger 
sowie Krankenpflegerinnen und -pfleger und 
15 Prozent aller Verfahren auf Ärztinnen und Ärzte. 
Unter den nicht reglementierten Berufen durchlie­
fen insbesondere Personen mit Berufen als Elektro­
anlagenmonteurin oder -monteur sowie Köchinnen 
und Köche ein Anerkennungsverfahren.

Während im Jahr 2014 Antragstellende aus Dritt­
staaten zu etwa gleichen Anteilen vertreten waren 
wie Antragstellende aus Mitgliedstaaten der EU, 
hat sich dieses Verhältnis im Jahr 2023 deutlich zu­
gunsten der Staatsangehörigen von Drittstaaten 
verschoben. 84  Prozent der Anträge wurden von 
Personen gestellt, die ihre Berufsausbildung in ei­
nem Drittstaat erlangt haben. Am stärksten vertre­
ten waren Antragstellende mit einer Ausbildung in 
der Türkei (12 % aller Anträge), Bosnien-Herzego­
wina, der Ukraine und Tunesien (jeweils 6 %).82 

Ebenso wie die Anzahl der Anträge nimmt die An­
zahl der positiv beschiedenen Anträge im Zeitab­
lauf zu. Während im Jahr 2016 noch 26.200 Anträge 
positiv beschieden wurden, lag diese Anzahl im 
Jahr 2023 bei knapp 65.300 Anträgen. Dies ent­
spricht einem Zuwachs um knapp 25  Prozent im 
Vorjahresvergleich (siehe graue Linie in Abbildung 
20). Rund 58 Prozent aller positiv beschiedenen An­
träge entfielen auf Anträge von Frauen.

81 �� Siehe Damelang et al. (2020). Foreign Credential Re- 
cognition and Immigrants’ Chances of Being Hired for 
Skilled Jobs—Evidence from a Survey Experiment 
Among Employers.

82 �� Siehe Bundesinstitut für Berufsbildung (2024). Aner- 
kennung ausländischer Berufsqualifikationen. Ergeb- 
nisse des BIBB-Anrechnungsmonitorings, Berlin.
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Nutzung von Chancenaufenthalt  
und Spurwechsel

Die sogenannte Ampelregierung hat das Chan­
cenaufenthaltsrecht sowie die Spurwechselrege­
lung eingeführt, um die Fachkräfteeinwanderung 
zu stärken. Diese Regelungen ermöglichen es 
Personen, die ursprünglich aus humanitären 
Gründen nach Deutschland gekommen sind, in 
einen Aufenthaltstitel zum Erwerb zu wechseln. 
Beide arbeiten mit Stichtagsregelungen, um zu 
vermeiden, dass die Möglichkeit, einen dauerhaf­
ten Aufenthaltstitel in Deutschland zu erlangen, 
zu einem sogenannten Pull-Faktor wird, also ei­
nem entscheidenden Grund, weshalb Personen, 
die Schutz vor Krieg oder politischer Verfolgung 
suchen, nach Deutschland fliehen. 

Personen, die sich zum Stichtag 31. Oktober 2022 
fünf Jahre mit einer Duldung in Deutschland 

Abbildung 20: 
Positiv beschiedene Anträge auf Anerkennung von Abschlüssen nach Geschlecht 
der Antragstellerin bzw. des Antragstellers (linke Achse)
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Quelle: Statistisches Bundesamt (2025). Verfahren und Neuanträge zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. 

Anmerkung: Zu den positiv beschiedenen Anerkennungsverfahren zählen Verfahren, bei denen direkt eine volle Gleichwertigkeit der Berufsquali­
fikation bescheinigt wird, und Verfahren, im Rahmen derer eine volle Gleichwertigkeit erst nach der Absolvierung einer Ausgleichsmaßnahme 
erteilt wird. Außerdem zählen teilweise gleichwertige Anerkennungen sowie die Erteilung eines positiv-partiellen Berufszugangs darunter. Die 
Zahlen schließen nach Landes- und Bundesrecht positiv beschiedene Anträge sowie reglementierte und nichtreglementierte Berufe ein.

aufgehalten haben, haben die Möglichkeit, einen 
sogenannten Chancenaufenthalt zu beantragen. 
Dieser Aufenthaltstitel gibt den Geduldeten die 
Chance, einen unbefristeten Aufenthaltstitel zu 
erlangen, wenn sie die Voraussetzungen dafür 
innerhalb von 18 Monaten erfüllen. Geduldete 
können das Chancenaufenthaltsrecht nutzen, 
wenn sie seit mindestens fünf Jahren mit einer 
Duldung in Deutschland leben und die freiheit­
lich demokratische Grundordnung anerkennen. 
Gleichzeitig dürfen sie nicht aufgrund einer 
Straftat verurteilt worden sein oder falsche An­
gaben über ihre Identität gemacht haben.

Wenn der Chancenaufenthalt ausgesprochen wor­
den ist, erhalten die Personen eine Arbeitserlaub­
nis sowie von diesem Zeitpunkt an Leistungen 
aus dem SGB II und XII (Letzteres im Falle von 
Erwerbsminderung und Alter) und nicht, wie an­
dere Geduldete, die deutlich niedrigeren Leistun­

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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gen aus dem AsylbLG. Nach Ablauf der 18 
Monate müssen Geduldete schließlich nachwei­
sen, dass sie mindestens über ausreichende 
Sprachkenntnisse verfügen, ihren Lebensunter­
halt durch eine Erwerbstätigkeit weitgehend 
selbst bestreiten können und Fragen zu ihrer Iden­
tität geklärt sind. Die Kernfamilie einer Person, 
die das Chancenaufenthaltsrecht zugesprochen 
bekommt, erhält ebenfalls ein Chancenaufent­
haltsrecht. Mit Ausnahme des fünfjährigen Auf­
enthalts in Deutschland müssen diese die oben 
genannten Voraussetzungen ebenfalls erfüllen.83

Ende des Jahres 2022 konnten 137.100 Personen 
das Chancenaufenthaltsrecht nutzen. 70 Prozent 
der Berechtigten waren männlich, und das 
Durchschnittsalter der Berechtigten betrug 28 
Jahre. Die größte Gruppe der Berechtigten hatte 
die irakische Staatsangehörigkeit (14 %), knapp 
elf Prozent die afghanische Staatsangehörigkeit. 
Bis September 2024 kam das Chancenaufent­
haltsrecht rund 76.100 Mal zur Anwendung. 
Dementsprechend haben 55 Prozent der Gedul­
deten in Deutschland einen solchen Aufenthalts­
titel erhalten. 74  Prozent der Aufenthaltstitel 
wurden den Antragstellenden selbst zugebilligt, 
knapp 23  Prozent der Aufenthaltstitel erhielten 
minderjährige Kinder. Der Rest entfiel auf Ehe­
gattinnen und -gatten oder volljährige Kinder. 

Um die Effekte des Chancenaufenthaltsrechts auf 
die Erteilung von langfristigen Aufenthaltstiteln zu 
messen, kann man die Gruppe der Geduldeten, die 
zum Stichtag knapp weniger als fünf Jahre in 
Deutschland waren, mit jener Gruppe vergleichen, 
die seit knapp über fünf Jahren in Deutschland war. 

83 �� Siehe Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration, Beauftragte der Bundesre­
gierung für Rassismus (2023). Informationen zum 
Chancenaufenthaltsrecht, Nürnberg.

Die Wahrscheinlichkeit, einen langfristigen Aufent­
haltstitel zu erlangen, ist in der zweiten Gruppe um 
30 Prozentpunkte höher als in der ersten Gruppe. 
Dies deutet darauf hin, dass das Chancenaufent­
haltsrecht langjährig Geduldeten einen langfristi­
gen Aufenthalt ermöglicht. Eine finale Beurteilung 
des Chancenaufenthaltsrechts wird gleichwohl erst 
Ende des Jahres 2025 möglich sein, wenn der 
18-monatige Aufenthalt auf Probe für alle An­
spruchsberechtigten abgelaufen ist.84

Seit dem 1. Januar 2024 gilt außerdem die soge­
nannte Spurwechselregelung. Sie basiert auf der 
Überlegung, Personen, die ursprünglich über das 
Asylsystem eingewandert sind, einen Aufenthalt zu 
Erwerbszwecken zu ermöglichen. Dazu können 
Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden, 
dieses zurückziehen und stattdessen einen Aufent­
haltstitel zu Erwerbszwecken beantragen. Der Kreis 
der Anspruchsberechtigten eines Spurwechsels be­
schränkt sich auf jene Personen, über deren Asylan­
träge noch nicht entschieden ist und die vor dem 29. 
März 2023 nach Deutschland gekommen sind. Aus 
dieser Subgruppe kommt der Spurwechsel außer­
dem nur für jene infrage, die bereits als Fachkraft 
arbeiten, ein entsprechendes Angebot oder einen 
anerkannten Berufsabschluss haben. Zusätzlich ein­
geschränkt worden ist die Anspruchsgruppe da­
durch, dass das Gesetz erst zum 23. Dezember 2023 
in Kraft getreten ist. Ein Großteil der Asylverfahren 
derer, die vor dem 29. März 2023 eingereist waren, 
war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen.85 
Fundierte Analysen zur Nutzung des Spurwechsels 
liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Aus Me­
dienberichten, die auf Anfragen bei Ausländerbe­
hörden größerer deutscher Städte beruhen, geht 
hervor, dass die Nutzung des Spurwechsels bislang 
nur sehr eingeschränkt war. So gaben manche Städ­
te an, keine Anträge auf einen Spurwechsel erhalten 
zu haben. Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge teilte mit, keine deutschlandweiten Da­
ten vorliegen zu haben.86 

84 �� Siehe Peitz & Carwehl (2025). Zwischen Duldung und 
Bleiberecht: Wie und für wen wirkt das Chancen-
Aufenthaltsrecht?, Nürnberg.

85 �� Siehe Informationsverbund Asyl & Migration (2024). 
Überblick zu den Möglichkeiten des „Spurwechsels“ 
für Fachkräfte, Berlin.

86 �� Siehe Welt am Sonntag (2024). Asylbewerber wechseln 
selten in Fachkräfte-Verfahren, Berlin.

137.100
Personen konnten Ende des Jahres 2022 das 
Chancenaufenthaltsrecht nutzen.
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Entwicklungen am Ausbildungsmarkt 

Die Bewertung des Ausbildungsmarktes erfolgt 
anhand der bei der Bundesagentur für Arbeit 
gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber sowie 
der gemeldeten Stellen. Da sich nicht alle Bewer­
berinnen und Bewerber und Arbeitgeber bei der 
BA melden, sind die Aussagen nur eingeschränkt 
für den gesamten Ausbildungsmarkt interpre­
tierbar. Weiterhin beziehen sich die Angaben der 
BA lediglich auf duale Ausbildungsberufe. Rein 
schulische Ausbildungsberufe wie beispielswei­
se viele Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen 
werden nicht berücksichtigt.87 

Bewegungen auf beiden Seiten des Ausbildungs­
marktes führten zuletzt dazu, dass die Lücke zwi­
schen gemeldeten Stellen und Bewerberinnen und 
Bewerbern kleiner wurde. Einerseits nahm, vergli­
chen mit dem Vorjahr, die Anzahl gemeldeter Stel­
len im Ausbildungsjahr 2023/24 ab. Andererseits 
stieg die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber 
erstmals seit dem Jahr 2012/13 an. Überstieg die 
Anzahl der gemeldeten Ausbildungsstellen im 
Jahr 2022/23 die Anzahl der Bewerberinnen und 
Bewerber um mehr als 100.000, betrug diese Diffe­
renz im vergangenen Ausbildungsjahr nur noch 
71.000. Am Ende des Ausbildungsjahres hatten 
198.000 bei der BA gemeldete Personen eine Be­
rufsausbildung begonnen. Das entsprach etwa 
46  Prozent der gemeldeten Bewerberinnen und 
Bewerber. Gleichzeitig blieben 69.000 Ausbil­
dungsstellen unbesetzt.88 

Von allen Bewerberinnen und Bewerbern hatten 
im letzten Ausbildungsjahr 22 Prozent eine auslän­
dische Staatsangehörigkeit. Ihre Anzahl ist um 
15  Prozent gestiegen, während die Anzahl deut­
scher Bewerberinnen und Bewerber leicht gesun­
ken ist. Verglichen mit deutschen Staatsangehörigen 
haben ausländische Staatsangehörige weniger Er­
folg auf dem Ausbildungsmarkt. Die Einmün­
dungsquote, also der Anteil der Bewerberinnen 

87 �� Siehe Bundesagentur für Arbeit (2024). Situation am 
Ausbildungsmarkt 2023/24, Nürnberg; Bundesagentur 
für Arbeit (2024). Beruf aktuell. Lexikon der Ausbil­
dungsberufe, Nürnberg.

88 �� Siehe Bundesagentur für Arbeit (2024). Situation am 
Ausbildungsmarkt 2023/24, Nürnberg.

und Bewerber zu Beginn des Ausbildungsjahres, 
der eine Ausbildungsstelle bekommt, liegt unter 
deutschen Staatsangehörigen bei 49 Prozent. Un­
ter ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern 
beträgt er 35 Prozent. Dies geht einher mit einer 
geringeren formalen Qualifizierung der Bewerbe­
rinnen und Bewerber mit ausländischer Staatsbür­
gerschaft. Sie haben deutlich häufiger als deutsche 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger einen Haupt­
schulabschluss (26 % aller Bewerberinnen und Be­
werber mit deutscher Staatsbürgerschaft, 35 % der 
ausländischen Bewerberinnen und Bewerber). 
38 Prozent der ausländischen Bewerberinnen und 
Bewerber auf Ausbildungsstellen waren Schutzsu­
chende. Unter Schutzsuchenden betrug die Ein­
mündungsquote im Ausbildungsjahr 2023/24 
rund 32 Prozent. Nicht versorgte schutzsuchende 
Bewerberinnen und Bewerber waren am Ende 
des Ausbildungsjahres häufiger als deutsche Be­
werberinnen und Bewerber in Erwerbstätigkeit, 
Schule und Förderung oder arbeitslos gemeldet. 
Insgesamt 8.000 ukrainische Schutzsuchende wa­
ren im Ausbildungsjahr 2023/24 auf der Suche 
nach einer Ausbildungsstelle. Ihre Anzahl hat 
sich im Vorjahresvergleich somit vervierfacht.89

Mit Blick auf das laufende Jahr zeigt sich, dass die 
Anzahl der gemeldeten Bewerberinnen und Be­
werber im April 2025 im Vorjahresvergleich stark 
angestiegen ist. Zu diesem Zeitpunkt waren 
35.100 Personen bei der BA als Bewerberinnen 
und Bewerber gemeldet (+ 36 % im Vorjahresver­
gleich). Zwei Drittel (32.200 Personen) der gemel­
deten Bewerberinnen und Bewerber hatten im 
April 2025 noch keine Ausbildungsstelle gefun­
den, was einen Anstieg um zwei Prozent im Vor­
jahresvergleich bedeutet (siehe Abbildung 21). 
11.900 Bewerberinnen und Bewerber hatten im 
April 2025 bereits eine Ausbildungsstelle gefun­
den. In der Gesamtbevölkerung hatten 57 Prozent 
der Bewerberinnen und Bewerber noch keine 
Ausbildungsstelle gefunden. Dieser Anteil ist hö­
her als im Vorjahr.90 

89 �� Siehe Bundesagentur für Arbeit (2024). Situation am 
Ausbildungsmarkt 2023/24, Nürnberg.

90 �� Siehe Bundesagentur für Arbeit (2025). Monatsbericht 
zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt – April 2025, 
Nürnberg.
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Gründungsaktivitäten von Menschen 
mit Einwanderungsgeschichte 

Während die bisherigen Ausführungen zum gro­
ßen Teil die Arbeitsmarktintegration in abhängige 
Beschäftigung in den Blick nahmen, werden im 
Folgenden Gründungen innovativer Unterneh­
men durch zugewanderte Personen beleuchtet. 
Einen Überblick über die Gründungstätigkeiten 
von Personen mit Einwanderungsgeschichte bietet 
der Migrant Founders Monitor, der Ergebnisse aus 
dem Deutschen Startup Monitor auswertet. Dieser 
basiert wiederum auf Umfragedaten unter deut­
schen Start-ups. Er beleuchtet damit besonders in­
novative Gründerinnen und Gründer, deren 
Unternehmen jünger als zehn Jahre alt und die 
wachstumsorientiert hinsichtlich Mitarbeitenden 
oder Umsatz sind. Rund 1.800 Gründerinnen und 
Gründer wurden befragt, darunter 255 mit Ein­
wanderungsgeschichte. Aufgrund des Studien­
designs kann weder für das gesamtdeutsche 
Gründungsökosystem noch für die Subgruppe der 
Gründerinnen und Gründer mit Einwanderungs­
geschichte von einer hohen Repräsentativität der 
Stichprobe ausgegangen werden. Dennoch liefert 

die Umfrage Einblicke in die Gründungstätigkeit 
in Deutschland.91

Insgesamt 18 Prozent der Gründerinnen und Grün­
der in Deutschland haben eine Einwanderungsge­
schichte. Dieser Anteil ist geringer als der Anteil 
unter Erwerbstätigen und Selbstständigen (25 % 
bzw. 22 %). Etwa 14 Prozent der Gründerinnen und 
Gründer sind selbst im Ausland geboren, unter 
besonders erfolgreichen Start-ups beträgt dieser 
Anteil 23  Prozent. 91  Prozent der Gründerinnen 
und Gründer mit Einwanderungsgeschichte haben 
einen Universitäts- oder Hochschulabschluss. Die 
Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Start-ups zu­
gewanderten Personen einen unkomplizierteren 
Einstieg in den Arbeitsmarkt bieten, da Sprachhür­
den eine geringere Rolle spielen als in deutschen 
Unternehmen. In 50 Prozent dieser Start-ups ist die 
Arbeitssprache Englisch. Die Ergebnisse zeigen 
außerdem den vielfach geäußerten Aufholbedarf, 
was die Standortattraktivität Deutschlands angeht. 
Zwei Drittel der Befragten geben an, dass sie 

91 �� Siehe Startup Verband (2024). Deutscher Startup 
Monitor 2024, Berlin.

Versorgt

Unversorgt

Abbildung 21: 
Bewerberinnen und Bewerber im Kontext von Fluchtmigration 
für Berufsausbildungsstellen

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2025). Personen im Kontext von Fluchtmigration. 

Anmerkung: Alle Zahlen sind Stand April des jeweiligen Jahres. Ukrainische Schutzsuchende sind aufgrund der Untererfassung 
des Schutzstatus von der Darstellung ausgeschlossen.
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Deutschland im Vergleich mit den USA als unat­
traktiven Gründungsstandort wahrnehmen, ein 
Viertel gibt an, dass sie das nächste Start-up im 
Ausland aufbauen würden. Besonders negativ 
werden das Steuer- und Abgabenniveau sowie die 
Rahmenbedingungen für Fachkräfteeinwande­
rung in Deutschland beurteilt.92

Arbeitslosigkeit

Während bisher die verschiedenen Formen von 
Beschäftigung im Zentrum der Analyse standen, 
geht es im Folgenden um das Thema Arbeitslo­
sigkeit. Zunächst fokussieren wir dabei auf die 
Arbeitslosenquoten. Diese beschreiben das Ver­
hältnis von Arbeitslosen zu allen Erwerbsper
sonen, das heißt zu allen Erwerbstätigen und 
Arbeitslosen. Personen in arbeitsmarktpoliti­
schen Maßnahmen zählen nicht als arbeitslos.93

92 �� Siehe Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit 
(2025). Migrant Founders Monitor 2025, Berlin.

93 �� Siehe Bundesagentur für Arbeit (2025). Arbeitslosigkeit, 
Nürnberg.

In den Indikatoren zur Arbeitslosigkeit macht 
sich die seit nunmehr 2023 andauernde wirt­
schaftliche Schieflage langsam bemerkbar. Die 
Arbeitslosenquote unter deutschen Staats
angehörigen stieg im Vorjahresvergleich um 
0,4  Prozentpunkte und lag im März 2025 bei 
5,7  Prozent. Mit Ausnahme ukrainischer Staats­
angehöriger blieb die Arbeitslosenquote unter al­
len ausländischen Staatsangehörigen im Vorjah­
resvergleich nahezu unverändert. Unter allen 
Ausländerinnen und Ausländern betrug sie im 
März 2025 knapp 16  Prozent. Unter Staats
angehörigen der EU-Osterweiterung war sie  
mit neun Prozent am geringsten, gefolgt von den 
Staatsangehörigen der Westbalkanstaaten, unter 
denen die Arbeitslosenquote knapp elf  Prozent 
betrug. Korrespondierend mit den Beschäfti­
gungsquoten waren die Arbeitslosenquoten un­
ter Schutzsuchenden am höchsten. Unter Staats­
angehörigen der Asyl8-Staaten betrug sie im 
Durchschnitt 29  Prozent, unter ukrainischen 
Staatsangehörigen 41 Prozent. Die letztgenannte 
Gruppe verzeichnete eine starke Dynamik (siehe 
Abbildung 22). Im Vorjahresvergleich nahm die 
Arbeitslosigkeit unter ukrainischen Staatsange­

Abbildung 22: 
Arbeitslosenquoten der deutschen und ausländischen Erwerbspersonen

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2025). Migrationsmonitor.
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hörigen um sieben Prozentpunkte ab, was einen 
Trend fortsetzt: Nachdem sie in Folge des russi­
schen Angriffskrieges gegen die Ukraine im 
August 2022 einen Höchststand von knapp 
61  Prozent erreicht hatte, verzeichnete sie somit 
im Verlauf von gut zwei Jahren einen Rückgang 
um 20 Prozentpunkte. 

Im Folgenden wird die Entwicklung der Arbeits­
losenquoten und -bestände innerhalb der Gruppe 
der Asyl8-Staaten thematisiert. Dabei wird ledig­
lich die schutzsuchende Bevölkerung aus den je­
weiligen Ländern betrachtet. Unter syrischen 
Schutzsuchenden lag die Arbeitslosenquote im 
März 2025 bei etwa 35  Prozent. Unter afghani­
schen und somalischen Schutzsuchenden lag sie 
bei 31 bzw. 30 Prozent. Unter irakischen Schutzsu­
chenden betrug sie 27 Prozent. Deutlich geringer 
ist die Arbeitslosenquote eritreischer, iranischer, 
nigerianischer und pakistanischer Staatsangehöri­
ger mit 19, 17, 17 bzw. 15 Prozent. Im Zeitablauf 
zeigt sich, dass alle Subgruppen einem ähnlichen 
Trend folgen. Nachdem die Arbeitslosenquoten 
im ersten Sommer der Corona-Pandemie (2020) 
auf bis zu 49  Prozent stark angestiegen waren, 
fielen sie bis zu Beginn des zweiten Winters der 
Corona-Pandemie (Dezember 2021) über alle 
Gruppen hinweg kontinuierlich. Seitdem folgen 
die Quoten einer Seitwärtsbewegung; insbe
sondere unter afghanischen und somalischen 
Staatsangehörigen lassen sich leichte Anstiege in 
der Arbeitslosenquote verzeichnen. Die steigen­
den Quoten gehen mit einer Zunahme der Flucht­
bewegung aus Afghanistan im Nachgang der 
Machtergreifung der Taliban im August 2021 ein­
her. In den Jahren 2022 bis 2024 waren die Asylan­
tragszahlen aus Afghanistan im Jahresdurch­
schnitt etwa zweieinhalb Mal so hoch wie in den 
Jahren 2019 bis 2021. Gleichzeitig hat sich die An­
zahl der arbeitslosen Afghaninnen und Afghanen 
seit Dezember 2021 um den Faktor 1,6 auf 105.200 
Personen im Dezember 2024 erhöht. Die Anzahl 
der Asylanträge somalischer Schutzsuchender hat 
seit 2021 ebenfalls wieder zugenommen. Sie ver­
zeichnete einen Anstieg um den Faktor 1,5. Seit 
Dezember 2021 hat sich die Anzahl der somali­
schen Arbeitslosen um den Faktor 1,3 erhöht. So­
mit stieg in beiden Fällen die Arbeitslosigkeit we­
niger stark als die Asylantragszahlen, was auf eine 

weiterhin positive Integrationsdynamik auf dem 
Arbeitsmarkt schließen lässt. 

In den jüngsten absoluten Arbeitslosenzahlen vom 
März 2025 zeigt sich im Vergleich zum April 2023 
ein Anstieg über alle Staatsangehörigkeiten hin­
weg, mit Ausnahme der irakischen Staatsangehö­
rigen. Dies dürfte auf den temporären Anstieg der 
Asylzahlen in den Jahren 2022 und 2023 zurückzu­
führen sein. Da Schutzsuchende sich erst nach 
Abschluss des Asylverfahrens arbeitslos melden 
können, treten die Effekte in den Arbeitslosenzah­
len zeitverzögert ein. Zuletzt waren 118.900 syri­
sche und 47.400 afghanische Schutzsuchende ar­
beitslos gemeldet. Sie stellten damit die größten 
Gruppen unter den Asyl8-Staaten. Die übrigen 
Hauptasylherkunftsländer stellten nur einen klei­
nen Teil der arbeitslosen Schutzsuchenden in 
Deutschland, wie in Abbildung 23 zu sehen ist.

Anhand der Statistiken der BA lassen sich 
Aussagen darüber treffen, in welchem Anforde­
rungsniveau und in welchen Branchen Schutzsu­
chende Arbeit suchen. Unter den Staatsangehöri­
gen der Asyl8-Staaten suchte die Mehrheit im 
April 2025 nach einer Helfertätigkeit (71 %), 
16 Prozent strebten eine Anstellung als Fachkraft 
an, fünf Prozent als Spezialisten und Spezialistin­
nen oder Experten und Expertinnen. Unter den 
ukrainischen Staatsangehörigen suchten 57  Pro­
zent eine Anstellung als Helferinnen oder Helfer, 
22  Prozent als Fachkräfte. Insgesamt 14  Prozent 
waren an Spezialisten- oder Expertentätigkeiten 
interessiert.94 Im April 2025 waren die beliebtesten 
Zielberufe unter männlichen Schutzsuchenden 
mit Staatsangehörigkeit eines Asyl8-Staats oder 
der Ukraine Beschäftigungen in der Lagerwirt­
schaft, Post, Zustellung sowie im Güterumschlag. 
22 bzw. 16  Prozent der Arbeitssuchenden gaben 
einen solchen Beruf als Zielberuf an. Mit acht bzw. 
neun Prozent stand eine Beschäftigung im Bereich 
der Fahrzeugführung in diesen Gruppen an zwei­
ter Stelle. Weibliche Schutzsuchende mit Staatsan­
gehörigkeit eines Asyl8-Staats oder der Ukraine 
strebten mit 28 bzw. 14 Prozent eine Anstellung in 
der Reinigungsbranche an. 16 Prozent der Asyl8-

94 �� Siehe Bundesagentur für Arbeit (2025). Arbeitsmarktsi­
tuation von Staatsangehörigen der Asylherkunftsländer 
(TOP 8) und Ukraine, Nürnberg.
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Staatsangehörigen beabsichtigten, eine Anstel­
lung in der Speisezubereitung aufzunehmen. Un­
ter weiblichen ukrainischen Schutzsuchenden 
stand der Verkauf mit 13  Prozent der Schutzsu­
chenden an zweiter Stelle der Zielberufe.95

Aktive Arbeitsmarktintegration

Es gibt verschiedene Instrumente zur Integration 
von Schutzsuchenden in den Arbeitsmarkt. Einige 
europäische Länder, darunter Deutschland, Däne­
mark oder die Niederlande, legten lange einen 
besonderen Wert auf Spracherwerb und definier­
ten ihn als ersten Integrationsschritt. Deutschland 
fokussiert zudem berufliche Weiterbildung oder 
die Anerkennung von Abschlüssen innerhalb des 

95 �� Siehe Bundesagentur für Arbeit (2025). Arbeitsmarktsi­
tuation von Staatsangehörige der Asylherkunftsländer 
(TOP 8) und Ukraine, Nürnberg.

Abbildung 23: 
Arbeitslose Personen im März 2025 (Balken) und Arbeitslosenquoten (Linien, linke Achse) 
im Kontext von Fluchtmigration aus den Asyl8-Staaten

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2025). Personen im Kontext von Fluchtmigration.

Anmerkung: Der Balken steht für den Bestand der arbeitslosen Personen mit Staatsangehörigkeit der jeweiligen Länder im März 2025.
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deutschen Bildungs- und Berufssystems.96 In 
jüngster Zeit führten verschiedene Länder Maß­
nahmen ein, die einen sogenannten „Arbeit 
zuerst“-Ansatz betonen, so etwa Dänemark.97 
Arendt (2022) untersucht eine dänische Maßnah­
me aus dem Jahr 2016, die darauf abzielt, Schutz­
suchenden simultan einen Sprachkurs anzubieten 
und sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dafür 
wurden Anforderungen an das Sprachniveau und 
weitere formale Voraussetzungen für die Aufnah­
me einer Arbeit abgeschafft. Schutzsuchende kön­
nen so direkt nach der Ankunft eine Erwerbstätig­
keit aufnehmen. Ein Jahr nach ihrer Ankunft lag 
die Erwerbstätigenquote schutzsuchender Män­
ner nach Einführung der Maßnahme um zehn Pro­
zentpunkte höher als in der Vergleichskohorte vor 

96 �� Siehe Honorati et al. (2024). Labor market integration of 
refugees in Germany: new lessons after the Ukrainian 
crisis.

97 �� Siehe Arendt (2022). Labor market effects of a work-first 
policy for refugees.
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Einführung der Maßnahme. Jedoch bleibt die Ab­
hängigkeit der Schutzsuchenden von Sozialleis­
tungen in beiden Kohorten gleich hoch. Insofern 
scheint die Maßnahme zwar zu einer rascheren 
Beschäftigungsaufnahme zu führen, gleichwohl 
reichen das Ausmaß der Beschäftigung sowie die 
Entlohnung nicht aus, um die Abhängigkeit vom 
Sozialsystem nachhaltig zu verringern.98 Weiter­
hin zeigen Arendt und Bolvig (2023), dass integra­
tionspolitisch zwischen Spracherwerb und ra­
scher Arbeitsaufnahme abgewogen werden muss. 
Sie zeigen, dass die positiven Effekte auf die Er­
werbstätigkeit temporär sind; drei bis vier Jahre 
nach Ankunft in Dänemark ist kein Unterschied 
mehr zwischen der Gruppe, die frühzeitig eine 
Arbeit aufgenommen hat, und derjenigen, die das 
nicht getan hat, erkennbar. Gleichzeitig sind die 
Sprachkenntnisse der Schutzsuchenden, die eine 
„Arbeit zuerst“-Maßnahme wahrnahmen, signifi­
kant schlechter als diejenigen der Schutzsuchen­
den der Vergleichsgruppe.99 

Um Schutzsuchende erfolgreich in den Arbeits­
markt zu integrieren, arbeitet die BA mit aktiven 
arbeitsmarktpolitischen Instrumenten. Insgesamt 
befinden sich aktuell rund 62.000 Personen aus 
einem der Asyl8-Staaten und 41.600 Personen aus 
der Ukraine in einer arbeitsmarktpolitischen Maß­
nahme. Unter diese Maßnahmen fallen Aktivie­
rungs- und Eingliederungsmaßnahmen, Berufs­
ausbildungen oder Weiterbildungen sowie 
Beschäftigung schaffende Maßnahmen.100 Weibli­
che Schutzsuchende sind unter den Teilnehmen­
den an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen stark 
unterrepräsentiert. Aus diesem Grund liegen nur 
für die Maßnahmen bei Trägern (MAT) belastbare 
Daten für weibliche Arbeitslose vor. MAT richten 
sich an relativ arbeitsmarktferne Personen. Im 
Rahmen dieser Maßnahmen werden Schutzsu­
chende an den Arbeitsmarkt herangeführt, Ver­
mittlungshemmnisse reduziert und diese Perso­
nen aktiv in eine Beschäftigung vermittelt. Die 

98 �� Siehe Arendt (2022). Labor market effects of a work-first 
policy for refugees.

99 �� Siehe Arendt & Bolvig (2023). Trade-offs between 
work-first and language-first strategies for refugees.

100 �� Siehe Bundesagentur für Arbeit (2025). Arbeitsmarktsi­
tuation von Staatsangehörigen der Asylherkunftslän­
der (TOP 8) und Ukraine, Nürnberg.

Beschäftigungsquote von Teilnehmerinnen einer 
solchen Maßnahme ist zwölf Monate nach der 
Teilnahme im Durchschnitt etwa einen  Prozent­
punkt höher als unter vergleichbaren Frauen, die 
nicht an einer solchen Maßnahme teilgenommen 
haben. Bei Männern findet sich zwölf Monate 
nach Beginn der Förderung eine um das Andert­
halbfache erhöhte Beschäftigungsquote. Diese 
positiven Effekte auf die Arbeitsmarktintegration 
nehmen unter beiden Geschlechtern mit der Zeit 
weiter zu. Ähnlich positiv wirken sogenannte 
KompAS-Maßnahmen, die zusätzlich zu einer 
MAT eine Sprachförderung umfassen. Da diese 
Maßnahmen primär von Männern genutzt wer­
den, liegen für Frauen keine belastbaren Daten 
vor. Die positiven Effekte einer KompAS-Maß­
nahme setzen später ein als die einer MAT. Die 
Beschäftigungsquote unter den Teilnehmern ist 19 
Monate nach Beginn der Maßnahme etwa 
drei  Prozentpunkte höher als unter vergleichba­
ren Nichtteilnehmern. Positive Effekte können für 
beide Maßnahmen hinsichtlich der Erwerbsein­
kommen beobachtet werden. So sind die monatli­
chen Erwerbseinkommen der Teilnehmenden 21 
Monate nach Beginn der Maßnahmen im Schnitt 
um 41 Euro (MAT) bzw. 54 Euro (KompAS) höher 
als diejenige der vergleichbaren Nichtteilnehmen­
den. Für beide Maßnahmen gilt, dass die Effekte 
innerhalb des Beobachtungszeitraums nicht dazu 
führen, dass die Bezugsquote von Arbeitslosen­
geld II sinkt. Somit führen diese Maßnahmen im 
Durchschnitt nicht dazu, dass teilnehmende 
Schutzsuchende unabhängig von staatlichen Leis­
tungen werden. Maßnahmen, die sich an arbeits­
marktnahe Schutzsuchende richten, zeigen deut­
lich größere Effekte, wobei hier wiederum 
lediglich Daten über männliche Schutzsuchende 
vorliegen. Eine der Maßnahmen ist die sogenann­
te Maßnahme bei Arbeitgebern (MAG), bei der 
die Teilnehmenden in direktem Kontakt mit ei­
nem Arbeitgeber stehen und ihre fachliche Eig­
nung in der Praxis testen. Die Beschäftigungsquo­
te der Maßnahmenteilnehmer erhöht sich um 
etwa 20 Prozentpunkte zur Vergleichsgruppe. Das 
monatliche Bruttoeinkommen wiederum erhöht 
sich um durchschnittlich 494 Euro (je nach Beob­
achtungszeitpunkt). Ähnlich stark profitieren 
Schutzsuchende von Förderungen zur beruflichen 
Weiterbildung (FbW). Diese richten sich an Perso­
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nen, die einen beruflichen Abschluss erwerben 
oder bestehende ausländische Abschlüsse aner­
kennen lassen wollen. Unter Teilnehmern einer 
FbW-Maßnahme liegt die Beschäftigungsquote 20 
Monate nach Beginn der Maßnahme um 15 Pro­
zentpunkte höher als unter vergleichbaren Perso­
nen, die nicht an einer Maßnahme teilgenommen 
haben. Ihr Einkommen ist im Durchschnitt um 
586 Euro höher. Damit einhergehend ist die SGB 
II-Bezugsquote unter den Teilnehmern solcher 
Maßnahmen deutlich geringer als unter vergleich­
baren Nichtteilnehmern (-15 % für MAG und 
-11 % für FbW).101

Abhängigkeit von Grundsicherung 

Welche Leistungen Schutzsuchende erhalten, 
richtet sich primär nach dem Aufenthaltsstatus 
und der Dauer des Aufenthalts in Deutschland. 
Einen Überblick über die Leistungsmerkmale und 
-ansprüche der verschiedenen Gruppen können 
Tabelle 2 entnommen werden. 

Der Bürgergeldbezug ist im SGB II geregelt. Prin­
zipiell hat jede Person mit einem gültigen Aufent­
haltstitel Anspruch auf Bürgergeld, solange ge­
wisse Voraussetzungen erfüllt sind. So haben 
Personen Anspruch auf Bürgergeld, wenn sie das 
15. Lebensjahr vollendet, aber die Regelalters­
grenze nicht erreicht haben, in Deutschland 
wohnhaft sind, mindestens drei Stunden pro Tag 
arbeiten können und sie selbst oder Mitglieder 
ihrer Bedarfsgemeinschaft hilfebedürftig sind. Als 
hilfebedürftig gilt eine Person oder eine Bedarfs­
gemeinschaft dann, wenn ihr Einkommen das 
Existenzminimum unterschreitet. Personen, die 
nicht erwerbsfähig sind, aber in einer Bedarfsge­
meinschaft mit einer erwerbsfähigen anspruchs­
berechtigten Person leben, erhalten ebenso Leis­
tungen aus dem SGB II.102 

101 �� Siehe Kasrin et al. (2021). Aktive Arbeitsmarktpolitik 
für arbeitslose Geflüchtete im SGB II: Der Großteil der 
Maßnahmen erhöht den Arbeitsmarkterfolg, 
Nürnberg.

102 �� Siehe Bundesagentur für Arbeit (o. J.). Bürgergeld: 
Voraussetzungen, Einkommen und Vermögen, 
Nürnberg.

Eine neue Strategie zur schnellen 
Arbeitsmarktintegration von Schutz
suchenden: Der Job-Turbo

Als Reaktion auf die als unzureichend wahrge­
nommene Arbeitsmarktintegration Schutzsuchen­
der generell und insbesondere ukrainischer Schutz­
suchender hat die Bundesregierung im Herbst 2023 
den sogenannten Job-Turbo beschlossen. Damit hat 
sie der Arbeitsmarktintegration von Schutzsuchen­
den höhere Priorität eingeräumt. Das Modell be­
ruht auf drei Phasen der Integration von Schutzsu­
chenden in den Arbeitsmarkt und verfolgt die Idee, 
Integrationsmaßnahmen nicht mehr nacheinander, 
sondern gleichzeitig umzusetzen.103

In der ersten Phase sollen Schutzsuchende sich in 
Deutschland orientieren und beim grundständigen 
Spracherwerb unterstützt werden, beispielsweise 
durch Integrationskurse. Personen, die besonders 
qualifiziert sind und ohne Deutschkenntnisse ar­
beiten können (beispielsweise Informatikerinnen 
und Informatiker), werden teilweise direkt vermit­
telt. In der zweiten Phase (ab einem Sprachniveau 
von A2) soll eine Arbeit oder Ausbildung aufge­
nommen werden. Dies geschieht in Abstimmung 
mit den Jobcentern, die zusätzliche Fördermöglich­
keiten vermitteln. In der dritten Phase sollen Ar­
beitnehmende zu Fachkräften weitergebildet 
werden, teils durch Instrumente der Arbeitgeber, 
teils durch öffentliche Förderung.104 Der Job-Turbo 
sieht eine Unterstützung der Arbeitgeberseite 
durch die Bundesagentur für Arbeit vor, beispiels­
weise durch Vermittlung und Beratung über Quali­
fizierungs- und Fördermöglichkeiten.105 

103 �� Siehe Bertelsmann Stiftung (2024). Der Job-Turbo 
– Konzept und Praxis, Gütersloh.

104 �� Siehe Bundesministerium für Arbeit und Soziales (o. J.). 
Job-Turbo zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchte­
ten, Berlin.

105  �Siehe Bundesagentur für Arbeit (2024). Arbeitsmarktinte­
gration von geflüchteten Menschen. Informationen zum 
Job-Turbo, Nürnberg.
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Im Januar 2025 bezogen insgesamt 5,4 Millionen 
Personen Regelleistungen aus dem SGB II. Dar­
unter waren 3,9 Millionen erwerbsfähige und 
1,5  Millionen nicht erwerbsfähige Regelleis­
tungsberechtigte, zum großen Teil Kinder unter 
15  Jahre. Unter den erwerbsfähigen Regel
leistungsberechtigten befinden sich Arbeitslose 
(44 % in der Gesamtbevölkerung), Personen in 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (13 %), Per­
sonen in ungeförderter Erwerbstätigkeit, die 
trotz ihres Erwerbs hilfebedürftig sind (10 %), 
sowie Personen in Schule oder Ausbildung 
(11 %), Erziehung und Pflege (6 %) und Arbeits­
unfähigkeit (6 %).106 

Im Januar 2025 erhielten insgesamt 1,88 Millio­
nen Ausländerinnen und Ausländer Leistungen 
aus dem SGB II, 54 Prozent davon Frauen. Perso­
nen mit Staatsangehörigkeit der Staaten der 
EU-Osterweiterung machten davon 198.300 aus, 
Personen mit Staatsangehörigkeit eines der 

106 � Siehe Bundesagentur für Arbeit (2025). Monatsbericht 
zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt – April 2025, 
Nürnberg.

Asyl8-Staaten 631.000, ukrainische Staatsange­
hörige 504.200 und Personen aus den Westbal­
kanstaaten 88.400. Unter allen Ausländerinnen 
und Ausländern waren 41 Prozent der Regelleis­
tungsberechtigten arbeitslos, was ein geringerer 
Anteil als in der Gesamtbevölkerung ist. Dieser 
Anteil ist am geringsten unter ukrainischen und 
Asyl8-Staatsangehörigen mit 37 bzw. 38 Prozent. 
In beiden Gruppen befindet sich gleichzeitig ein 
hoher Anteil der SGB-II-Beziehenden in arbeits­
marktpolitischen Maßnahmen, beispielsweise 
einem Integrationskurs. Unter ukrainischen 
Staatsangehörigen beträgt dieser Anteil knapp 
34 Prozent, unter Staatsangehörigen der Asyl8-
Staaten 20 Prozent. Personen aus den Staaten der 
EU-Osterweiterung oder den Westbalkanstaaten 
haben keinen gesetzlichen Anspruch auf die 
Teilnahme an einem Integrationskurs. Ihr Anteil 
an Regelleistungsberechtigten in einer arbeits­
marktpolitischen Maßnahme beträgt acht bzw. 
sechs Prozent. Der Anteil der arbeitslosen Regel­
leistungsberechtigten mit Staatsangehörigkeit 
der EU-Osterweiterungsländer oder Westbal­
kanstaaten liegt bei 44 bzw. 47 Prozent. 

Tabelle 2: 
Leistungsmerkmale und Umfang von Leistungen aus dem AsylbLG und SGB II bzw. XII

Asylsuchende und Geduldete Anerkannte Schutzsuchende

Leistungssystem •  AsylbLG •  SGB II bei Erwerbsfähigkeit 
•  SGB XII bei Nichterwerbsfähigkeit

Leistungsumfang •  Grundleistungen für notwendigen Bedarf 
• � Leistungen für notwendigen persönlichen 

Bedarf

• � Regelbedarf zur Deckung des Lebensunterhalts
• � Übernahme Kosten für Unterkunft und Heizung 
• � Mehrbedarfe für Alleinerziehende oder Schwangere

Leistungshöhe  
(seit 01/2025)

•  441 € für Alleinstehende
• � 397 € für Personen in einer Partnerschaft oder 

gemeinsamem Haushalt

•  563 € für Alleinstehende
• � 506 € für Personen in einer Partnerschaft oder 

gemeinsamem Haushalt

Gesundheitsversorgung • � Eingeschränkt, nur Behandlung akuter 
Erkrankungen

•  Gesetzliche Krankenversicherung

Familienleistungen •  Kein Anspruch •  Anspruch auf Kinder- und Elterngeld

Integrationsleistungen •  Kein Anspruch auf Integrationskurs •  Anspruch auf Integrationskurs

Sonstiges • � Analogleistungen: nach 36-monatigem Aufenthalt 
Anspruch auf Leistungen SGB II bzw. XII 

Quelle: § 1 AsylbLG; Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2024). Neue Leistungssätze nach dem Asylbewerberleistungsgesetz;  
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2025). Leistungen und Bedarfe bei Bürgergeld; Informationsverbund Asyl & Migration (2024).  
Leistungseinschränkungen im AsylbLG; Mediendienst Integration (o. J.). Unterbringung und Versorgung.
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Um die Abhängigkeit der jeweiligen Gruppen 
vom Sozialsystem miteinander vergleichen zu 
können, lässt sich die sogenannte SGB II-Quote 
zu Rate ziehen. Sie beschreibt den Anteil der Re­
gelleistungsberechtigten an der Gesamtbevölke­
rung zwischen null und 65 Jahren oder bis zur 
Regelaltersgrenze. Über alle Staatsangehörigkei­
ten hinweg betrug die SGB II-Quote im Februar 
2025 rund acht Prozent. Unter deutschen Staats­
angehörigen lag sie im Januar 2025 bei fünf Pro­
zent, unter allen Ausländerinnen und Ausländern 
bei knapp 21  Prozent. Wie in Abbildung 24 er­
sichtlich wird, gibt es große Unterschiede zwi­
schen den SGB II-Quoten der einzelnen Gruppen, 
die sich analog zu ihrem Aufenthaltsgrund in 
Deutschland verhalten. Während Personen aus 
Staaten der EU-Osterweiterung und des West­
balkans primär zu Erwerbszwecken und in vie­
len Fällen mit Beschäftigungszusage nach 
Deutschland kommen, fliehen Personen aus den 
Hauptasylherkunftsländern und der Ukraine 
vor Krieg und Verfolgung. Dementsprechend 
schlechter sind sie bei ihrer Ankunft auf den 
deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet. 

Abbildung 24: 
SGB-II-Quoten unter deutschen und ausländischen Staatsangehörigen

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2025). Migration und Arbeitsmarkt.
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Unter Personen mit Staatsangehörigkeit der 
EU-Osterweiterungs- oder Westbalkanstaaten 
beträgt die SGB II-Quote zehn bzw. elf Prozent. 
Während in der ersten Gruppe die Entwicklung 
weitgehend konstant ist, nimmt die Quote der 
SGB II-Beziehenden unter Personen aus den 
Westbalkanstaaten seit 2014 von damals 18 Pro­
zent kontinuierlich ab. Unter ukrainischen 
Staatsangehörigen bis 65 Jahre sind 59 Prozent 
auf Leistungen aus dem SGB II angewiesen, 
unter Staatsangehörigen der Asyl8-Staaten be­
läuft sich dieser Anteil auf 44 Prozent. Im Zeit­
ablauf ist erkennbar, dass die SGB II-Quote der 
ukrainischen Staatsangehörigen im Juli 2022 
sprunghaft ansteigt. Dies ist die Folge der Ent­
scheidung, ukrainischen Staatsangehörigen, 
die in Folge des russischen Angriffskrieges auf 
die Ukraine nach Deutschland gekommen 
waren, Leistungen aus dem SGB II statt aus 
dem AsylbLG zuzugestehen. Für Asyl8-Staa­
tenangehörige sinkt die SGB II-Quote von ei­
nem Höchststand von 65 Prozent im März 2018 
kontinuierlich, wobei die Kurve seit Beginn des 
Jahres 2023 abflacht.
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1. Arbeitsmarktzugang erleichtern
Komplexe Regelungen verhindern vielfach die Auf­
nahme einer Arbeit durch anerkannte Geflüchtete. 
Ein Beispiel ist die Wohnsitzauflage, die häufig dazu 
führt, dass Ausländerbehörden ein Umzugsgesuch 
zur Arbeitsaufnahme ablehnen, womit der Weg in 
Beschäftigung scheitert. Diese Hürde sollte bei einer 
guten Bleibeperspektive für die Aufnahme einer Be­
schäftigung wegfallen.

2. Bürokratie abbauen
Beschäftigte aus Drittstaaten – also nicht nur die Ge­
flüchteten – müssen regelmäßig ihren Aufenthaltsti­
tel verlängern. Dies geht oft mit Unsicherheit für 
Unternehmen und Mitarbeitende einher, da nicht 
garantiert ist, dass Letztere rechtzeitig einen Termin 
bei der Ausländerbehörde erhalten. Aufenthaltstitel 
für anerkannte Geflüchtete sollten daher möglichst 
mit kurzer Bearbeitungszeit und einer sinnvollen 
Gültigkeitsdauer ausgestellt werden. Dies würde 
Kapazitäten bei den Ausländerbehörden für andere 
wichtige Entscheidungen verfügbar machen.

3. Sprachförderung gezielt ausbauen
Ohne ausreichende Sprachkenntnisse gestaltet sich der 
Zugang zum Arbeitsmarkt in den meisten Fällen 
schwierig. Hier auch in wirtschaftlich schwierigen Zei­
ten Mittel für Sprach- und Integrationskurse bereitzu­
stellen, ist eine wichtige Investition. Dabei sollte der 
Spracherwerb deutlich stärker mit beruflicher Praxis 
verknüpft werden, beispielsweise durch das Konzept 
„Lernen am Arbeitsplatz“, bei dem berufsspezifische 
Sprachkenntnisse direkt an der Berufsschule oder in 
Betrieb vermittelt werden und die Kurse möglichst 
flächendeckend und unkompliziert verfügbar sind. 

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer schweren Kri­
se. Steigende Arbeitslosenzahlen, sinkende Investi
tionen, hohe Energiekosten, wirtschaftspolitische 
Unsicherheiten sowie erhebliche Bürokratielasten 
und eine bereits im dritten Jahr negative Konjunktur­
entwicklung prägen aktuell das Bild. Insbesondere 
die Industrie – eine Branche, in der fast jeder Fünfte 
beschäftigte Geflüchtete arbeitet107, verzeichnet einen 
deutlichen Rückgang der Beschäftigung um fast 
70.000 Stellen. Vor diesem Hintergrund gestaltet sich 
deren Integration in den Arbeitsmarkt zunehmend 
anspruchsvoller. Gleichzeitig bleibt es – auch vor dem 
Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die 
Ukraine – entscheidend, die Potenziale Geflüchteter 
schneller zu nutzen. Qualifizierung, Spracherwerb 
sowie klare Anreize und Erwartungskommunikation 
sind dabei zentral. Um hier pragmatisch zu unter
stützen, bündelt die IHK-Organisation seit 2016 ihre 
vielfältigen Angebote im Aktionsprogramm „An­
kommen in Deutschland – Gemeinsam unterstützen 
wir Integration“. Tausende Beratungsgespräche, Job
börsen und Workshops haben Unternehmen und 
Geflüchtete zusammengebracht. Das „NETZWERK 
Unternehmen integrieren Flüchtlinge“, ein Koopera­
tionsprojekt mit dem damaligen Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz hat mehr als 4.000 
Mitglieder und fast 30.000 Unternehmen zur Einstel­
lung von Geflüchteten beraten. Doch die Praxis zeigt: 
Trotz großer Anstrengungen stehen Betriebe und Ge­
flüchtete vor großen Herausforderungen. Es braucht 
gezielte Verbesserungen:

107 � Siehe Bundesministerium des Innern und für Heimat & 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2025). 
Migrationsbericht der Bundesregierung 2023, Berlin, 
Nürnberg.

„Arbeitsmarktintegration von  
Geflüchteten: Chancen nutzen,  
Hürden abbauen“
Standpunkt von Dr. Achim Dercks  
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Ebenso wird das Potenzial digitaler Angebote noch 
nicht ausgenutzt, private Anbieter bieten beispielweise 
kurzfristig und nach Feierabend verfügbare modulare 
Fernkurse in kleinen Gruppen an.

4. Bildungs- und Qualifizierungsangebote  
optimieren
Der Bildungsstand Geflüchteter ist sehr heterogen: 
35  Prozent der in den Jahren 2013 bis 2016 nach 
Deutschland gekommenen Geflüchteten besaßen zum 
Zeitpunkt der Einreise einen (Fach-)Hochschulab­
schluss oder die mittlere Reife. Gleichzeitig waren 
15  Prozent bei der Einreise Analphabeten.108 Viele 
verfügen nur über informelle berufliche Qualifikatio­
nen. Unternehmen brauchen daher unbürokratische 
Unterstützung bei der vielfach nötigen Nachqualifizie­
rung. Verfahren wie Teilqualifikationen oder Kompe­
tenzfeststellungen in den IHK sind hierfür ein 
effektiver Weg. Die duale Ausbildung ist für viele 
Menschen mit Fluchtgeschichte eine erfolgverspre­
chende Möglichkeit, ihre Talente einzubringen, und 
ermöglicht einen perspektivenreichen Start ins Ar­
beitsleben. Sie erleichtert durch viele zwischenmensch­
liche Kontakte die weitere Integration und erlaubt 
Unternehmen, den eigenen Fachkräftenachwuchs 
auszubilden. Die IHK-Organisation bietet hier zahlrei­
che Brückenprogramme an, die gezielt auf Fachspra­
che und Ausbildungsinhalte vorbereiten. Auch die 
Instrumente Einstiegsqualifizierung und Assistierte 
Ausbildung, als Unterstützungsangebot bei schuli­
schen und sozialen Problemen, haben sich bewährt.

5. Bezahlbaren Wohnraum für alle Beschäftigten 
schaffen
Gegenwärtig ist in Deutschland bezahlbarer Wohn­
raum für viele Menschen ein wachsendes Problem 
und damit auch ein Hindernis für die Fachkräftesiche­
rung. Es ist daher nötig, gezielt Bürokratie im Woh­
nungsbau abzubauen, Anreize für Betriebswohnen zu 
schaffen und Genehmigungsverfahren im Baubereich 
zu beschleunigen. Dies verbessert die Wohnraumsitu­
ation insgesamt und bietet damit auch Geflüchteten in 

108 � Siehe Scheible (2018). Alphabetisierung und Deutsch
erwerb von Geflüchteten: Deutschkenntnisse und 
Förder- bedarfe von Erst- und Zweitschriftlernenden in 
Integrationskursen. Kurzanalyse 01/2018 des Forschungs­
zentrums Migration, Integration und Asyl des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge, Nürnberg.

Dr. Achim Dercks  
(* 1967) ist seit 2004 
stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer 
der Deutschen Industrie- 
und Handelskammer 
(DIHK), vormals 
Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag e. V.

Ausbildung und Arbeit mehr Chancen, aus Sammel­
unterkünften auszuziehen. Das hat nachweisbar einen 
positiven Effekt auf ihre Integration.109

Fazit: Es bleibt viel zu tun
Für eine erhoffte rasche und nachhaltige Erholung 
der deutschen Wirtschaft sind neben den beschlos­
senen Sondervermögen vor allem tiefgreifende 
Strukturreformen unerlässlich. Damit eine sich dar­
aus hoffentlich entwickelnde neue wirtschaftliche 
Dynamik nicht ausgebremst wird, brauchen die 
Betriebe gute Fach- und Arbeitskräfte. Hierzu zäh­
len auch die Potenziale Geflüchteter: Über eine Mil­
lion Geflüchtete sind aktuell in Beschäftigung. Dazu 
kommen nochmal über 200.000 eingebürgerte Syrer. 
Rund 900.000 Geflüchtete sind arbeitssuchend ge­
meldet, können also mittelfristig eine Beschäfti­
gung aufnehmen oder sind unterbeschäftigt.110 
Deren erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt 
entlastet zudem die Sozialsysteme und fördert den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Politik, Verwal­
tung und Wirtschaft müssen entschlossen handeln, 
um bestehende Hürden abzubauen und Chancen 
gezielt zu nutzen. Die IHK-Organisation wird auch 
selbst diesen Prozess weiter aktiv mitgestalten.

109 � Siehe Brücker et al. (2024). Arbeitsmarktintegration von 
Geflüchteten: Verbesserte institutionelle Rahmenbedin­
gungen fördern die Erwerbstätigkeit, Nürnberg.

110 � Siehe Bundeagentur für Arbeit (2025). Faktenblatt Ar- 
beitsmarktsituation von Staatsangehörigen der Asyl
herkunftsländer (TOP 8) und Ukraine Stand März 2025, 
Nürnberg.
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bewegung 2015/16 ist: Es braucht neben Sprache 
und Qualifikation auch Schnelligkeit und Pragma­
tismus, um den geflüchteten Menschen wie auch 
den Unternehmen Perspektiven zu bieten.

Hier setzt der Ende 2023 gestartete Job-Turbo zur Ar­
beitsmarktintegration Geflüchteter an. Damit hat 
Deutschland seinen bisherigen Fokus einer primär 
qualifikationsadäquaten Strategie um den Aspekt der 
Schnelligkeit erweitert. Kerngedanke ist, geflüchtete 
Menschen, die über erste grundständige Deutsch­
kenntnisse verfügen, frühzeitig in Arbeit zu integrie­
ren und die Weiterentwicklung dieser Kenntnisse 
dann parallel zum Beruf voranzutreiben. Statt auf 
perfekte Deutschkenntnisse, umfassende Weiterbil­
dungen und die Anerkennung bestehender Qualifika­
tionen zu warten, ermöglicht dies den „Einstieg zum 
Aufstieg“. Damit das gelingt, ist es wichtig, dass wir 
auch nach der Arbeitsaufnahme in Nachhaltigkeit in­
vestieren, durch berufsbegleitende Sprachkurse und 
passende Weiterbildungsangebote. Die Verbindung 
von Nachhaltigkeit und Schnelligkeit stellt einen Pa­
radigmenwechsel im Integrationsprozess dar.

Mit dem Job-Turbo wurden viele Schritte in die richti­
ge Richtung gemacht: Arbeitsagenturen und Jobcen­
ter haben ihre Beratung für geflüchtete Menschen 
und Arbeitgeber deutlich ausgebaut. So fanden 2024 
rund 600.000 zusätzliche Beratungsgespräche und 
über 3.000 Veranstaltungen und Messen mit Arbeit­
gebenden und Geflüchteten statt. Kooperations- und 
Rahmenvereinbarungen zwischen Migrantenselbst­
organisationen, Beratungseinrichtungen, Wohlfahrts­
verbänden und der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
wurden geschlossen.

Deutschland hat in den vergangenen Jahren viel ge­
leistet, wenn es um die Arbeitsmarktintegration ge­
flüchteter Menschen geht. Dieser Beitrag richtet 
einen resümierenden Blick auf das bisher Erreichte 
und einen Ausblick darauf, wie wir zukünftig die 
Erfahrungen des Job-Turbos für den Arbeitsmarkt 
nutzen können.

Die Arbeitsmarktintegration geflüchteter Menschen 
ist Chance, Herausforderung und – mit Blick in die 
Zukunft – auch Voraussetzung für einen stabilen 
Arbeitsmarkt. Bereits heute verhindert vor allem die 
Zuwanderung einen Rückgang der sozialversiche­
rungspflichtigen Beschäftigung. Die Zuwächse bei 
der Beschäftigung in Deutschland werden aktuell 
ausschließlich von Ausländerinnen und Auslän­
dern getragen.

Blicken wir weiter in die Zukunft, kommt hinzu, 
dass allein aufgrund der demografischen Entwick­
lung in Deutschland bis 2035 etwa sieben Millionen 
Personen am Arbeitsmarkt fehlen werden, wenn wir 
nicht entschiedene Maßnahmen ergreifen.

Es ist wichtig, alle Register zu ziehen, um diese Ent­
wicklungen nicht einfach auf uns zukommen zu 
lassen. Eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration 
geflüchteter Menschen kann – sofern wir die Wei­
chen frühzeitig in die richtige Richtung stellen – 
dazu einen Beitrag leisten. Denn viele Menschen mit 
Fluchtgeschichte bringen Fähigkeiten und Qualifi­
kationen mit, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
benötigt werden, insbesondere in Bereichen mit 
Fachkräftemangel wie Pflege, IT oder Handwerk. 
Eine wesentliche Erkenntnis aus der ersten Flucht­

„Vom Einstieg zum Aufstieg –  
Arbeitsmarktintegration geflüchteter 
Menschen gezielt stärken“
Standpunkt von Daniel Terzenbach
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Mehr als eine Million Menschen aus den Asylher­
kunftsländern und der Ukraine sind mittlerweile in 
Beschäftigung. Bis Februar 2025 stieg die Anzahl der 
beschäftigten Ukrainerinnen und Ukrainer auf insge­
samt 306.600. Ebenso erhöhte sich die Beschäftigung 
von Geflüchteten aus den acht wichtigsten Asylher­
kunftsländern auf 731.400, auch wenn hier noch deut­
liche Unterschiede bei den Integrationsquoten von 
Männern und Frauen bestehen.

Diese Entwicklungen zeigen, dass sich die Anstren­
gungen lohnen und fortgesetzt werden müssen. 
Gleichzeitig wird trotz der Erfolge deutlich, dass die 
Arbeitsmarktintegration weiterhin vor erheblichen 
Herausforderungen steht.

Geflüchtete Menschen verfügen über im Ausland 
erworbene berufliche Qualifikationen, die wir bisher 
zu wenig nutzen, wertschätzen und anerkennen. 
Der Anerkennungsprozess ist oft langwierig und 
kompliziert – von der Antragstellung bis zum Be­
scheid vergehen mitunter Jahre. Es ist deshalb essen­
ziell, Anerkennungsverfahren für ausländische 
Qualifikationen zu beschleunigen und Verwaltungs­
prozesse zu vereinfachen, um Geflüchtete schneller 
in Beschäftigung zu bringen. Digitale Lösungen und 
skalierbare Verfahren zur Kompetenzfeststellung – 
besonders bei nicht reglementierten Berufen – bieten 
großes Potenzial, um den Zugang zum Arbeitsmarkt 
zu erleichtern.

Ein ebenso wichtiger Faktor ist die sprachliche Inte-
gration. Viele Geflüchtete scheitern nicht an fehlender 
Qualifikation, sondern an mangelnden Sprachkennt­
nissen. Hier braucht es flexible, praxisnahe Sprach
förderung, die über klassische Integrationskurse 
hinausgeht – etwa durch berufsbezogene Angebote 
direkt in Betrieben. Die Verzahnung von Spracher­
werb und praktischer Arbeitserfahrung, zum Beispiel 
durch Praktika während Wartezeiten, kann den Ein­
stieg erheblich erleichtern und beschleunigen.

Die gezielte Vermittlung in branchengleiche Beschäfti­
gung ermöglicht, bisherige Arbeitserfahrungen einzu­
setzen, mitgebrachte Kompetenzen und Qualifikationen 
zu stärken und Aufstiegschancen zu erhöhen. Unter­
nehmen können durch die Berücksichtigung informel­
ler Fähigkeiten – etwa durch Probearbeiten statt 
formaler Nachweise – die Chancen deutlich erhöhen. 

Daniel Terzenbach 
(* 1980) ist seit März 2019 
Vorstand Regionen der 
Bundesagentur für 
Arbeit. Von Oktober 2023 
bis zum 31. Juli 2024 war 
er Sonderbeauftragter 
der Bundesregierung für 
die Arbeitsmarktintegra­
tion von geflüchteten 
Menschen.

Gewerkschaften, Betriebsräte und Personalverantwort­
liche spielen dabei eine zentrale Rolle, bei Onboarding, 
Begleitung und Beratung.

Der Job-Turbo hat einen wichtigen Impuls gesetzt, 
der Schnelligkeit, Nachhaltigkeit und Praxisnähe mit­
einander verbindet. Jetzt gilt es, die angestoßenen 
Veränderungen dauerhaft zu verankern und weiter­
zuentwickeln. Dabei hilft es, pragmatisch und konst­
ruktiv mit dem vorhandenen System und den 
aktuellen Strukturen umzugehen. Durch einen engen 
Schulterschluss, eine pragmatische Herangehenswei­
se, transparentes und verbindliches Vorgehen sind 
große Veränderungen möglich. Die Erfahrungen im 
Job-Turbo zeigen, dass dem Dreiklang zwischen Un­
ternehmen, öffentlicher Verwaltung und den geflüch­
teten Menschen bzw. deren Communities dabei eine 
Schlüsselrolle zukommt.

Die Erfahrungen der letzten  
Jahre zeigen: Arbeitsmarktinteg-
ration geflüchteter Menschen ist 
machbar – und sie wirkt. 
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Bildung – Institutionelle 
Rahmenbedingungen und 
Bildungsbeteiligung
Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld und Amanda März

Bildung spielt eine zentrale Rolle für die ge
sellschaftliche Teilhabe und die individuelle 
Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und Er­
wachsenen. Für Menschen mit Migrationshinter­
grund oder Einwanderungsgeschichte sowie für 
Schutzsuchende stellt der Zugang zu Bildungs­
einrichtungen eine wesentliche Voraussetzung 
für Integration und Chancengleichheit dar. Früh­
kindliche, schulische und berufliche Bildung 
sind dabei entscheidende Stationen, die maßgeb­
lich über die soziale und wirtschaftliche Teilhabe 
in der Aufnahmegesellschaft bestimmen.

Trotz gesetzlich verankerter Bildungsrechte be­
stehen nach wie vor strukturelle Ungleichheiten, 
die den Zugang zu Bildungsangeboten für Men­
schen mit Migrationshintergrund erschweren. So 
zeigen sich bereits im vorschulischen Bereich 
Unterschiede in der Betreuungsquote zwischen 
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. 
Diese Unterschiede spiegeln sich nicht zuletzt in 
der schulischen Bildung wider, bei der in zentra­
len Bereichen wie Lesen, Mathematik und Natur­
wissenschaften deutliche Leistungsunterschiede 
zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrati­
onshintergrund bestehen. In der beruflichen und 
akademischen Bildung sind Menschen mit Mig­
rationshintergrund ebenfalls mit spezifischen 
Herausforderungen konfrontiert. Bewerberinnen 
und Bewerber mit Migrationshintergrund erhal­
ten zum Beispiel deutlich seltener einen betriebli­
chen Ausbildungsplatz als Bewerberinnen und 
Bewerber ohne Migrationshintergrund.

Das Wichtigste in Kürze

• �Mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler in 
Deutschland hat eine Einwanderungsgeschichte.

• �74 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren ohne Schul-
abschluss hatten im Jahr 2023 eine Einwanderungsge-
schichte.

• �Zwischen den Betreuungsquoten von Kindern mit 
und ohne Migrationshintergrund bestehen große Un-
terschiede. Unter den drei- bis sechsjährigen Kindern 
mit Migrationshintergrund lag die bundesweite Be-
treuungsquote im Jahr 2023 bei 77  Prozent. Unter 
gleichaltrigen Kindern ohne Migrationshintergrund 
lag sie bei 99 Prozent.

• �Die deutsche Sprachkompetenz ist ein entscheiden-
der Faktor für den Bildungsweg von Kindern. Im Jahr 
2024 sprachen 14  Prozent der Kinder in öffentlich 
geförderter Kindertagespflege in der Familie kein 
Deutsch. 

• �Zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne 
Migrationshintergrund bestehen Kompetenzunter-
schiede: Kinder mit Migrationshintergrund schnei-
den bei standardisierten Leistungstests schlechter ab 
als Kinder ohne Migrationshintergrund. Diese Kom-
petenzunterschiede stehen im Zusammenhang mit 
schlechteren Lebensbedingungen, wie zum Beispiel 
Armutsgefährdung.

• �Fast die Hälfte der Bevölkerung ohne beruflichen Bil-
dungsabschluss hatte im Jahr 2023 einen Migrations-
hintergrund.
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Dieses Kapitel beleuchtet die Bildungsstationen 
in Deutschland und untersucht die Teilhabe von 
Menschen mit Migrationshintergrund, mit Ein­
wanderungsgeschichte sowie von Schutzsuchen­
den.111 Es erfasst institutionelle und rechtliche 
Rahmenbedingungen, den aktuellen Stand der 
Bildungsbeteiligung und die praktischen Heraus­
forderungen, die den Bildungserfolg beeinflussen. 
Dabei werden aktuelle Studienergebnisse und 
Daten zur Nutzung der Bildungseinrichtungen 
sowie der Bildungsergebnisse herangezogen. 

In der Literatur finden sich unterschiedliche De­
finitionen für Personen mit Migrationshinter­
grund, mit Einwanderungsgeschichte und für 
Schutzsuchende (siehe Kasten auf Seite 15).  
In jedem Abschnitt dieses Kapitels wird die 
Diskussion zunächst auf den Migrationshin
tergrund Bezug nehmen, anschließend auf die 
neuere Definition der Einwanderungsgeschichte 
und schließlich spezifisch auf Schutzsuchende.

Frühkindliche Bildung:  
Institutionelle Rahmenbedingungen

Es besteht wissenschaftlicher Konsens, dass die 
Grundlage für eine erfolgreiche Bildungsbiogra­
fie in der frühkindlichen Bildung gelegt wird. 
Kindertageseinrichtungen unterstützen gemein­
sam mit den Eltern die ganzheitliche Entwick­
lung des Kindes und spielen eine entscheidende 
Rolle bei der Förderung der sozialen, kognitiven 
und sprachlichen Fähigkeiten.112 

Der gesetzliche Auftrag der Kindertageseinrich­
tungen umfasst das Betreuungsangebot wie die 
Betreuungsqualität von Kindertageseinrichtungen. 
Die Kindertageseinrichtungen haben darüber hin­
aus einen gesetzlichen Auftrag, die Erziehung und 
Bildung in der Familie zu unterstützen und zu er­
gänzen sowie den Eltern bei der Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit, Kindererziehung und familiäer 

111 � Der Bericht orientiert sich für die Struktur dieses Kapi­
tels am Sachverständigenrat für Integration und 
Migration (2025).

112 � Siehe Lokhande (2023). Integrationsmotor Kita: Wie 
gut ist die frühkindliche Betreuung auf den Normal­
fall Vielfalt eingestellt?, Berlin. 

Was die neue Bundesregierung plant

•  �Das Startchancen-Programm: Rund 20 Milliarden 
Euro an Schulen in herausfordernden Lagen. Geför­
dert werden Baumaßnahmen, Unterrichtsentwick­
lung (besonders Deutsch und Mathematik) und 
multiprofessionelle Teams.

•  �Die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Ganztags­
betreuung für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 
2026/27. 

•  �Verpflichtende Sprach- und Entwicklungsdiagnostik 
für alle vierjährigen Kinder.

Pflege zu helfen (§ 22 Abs. 2 SGB VIII). Mit dem 
Gute-Kita-Gesetz (2019 bis 2022) und dem nachfol­
genden KiTa-Qualitätsgesetz unterstützt der Bund 
die Länder bei Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in 
der Kindertagesbetreuung. Von 2019 bis 2022 stellte 
der Bund den Ländern dafür rund 5,5 Milliarden 
Euro bereit. In den Jahren 2023 bis 2026 unterstützt 
der Bund die Länder mit insgesamt rund acht Mil­
liarden Euro. Das KiTa-Qualitätsgesetz identifiziert 

Mehr als

⅓
der Schülerinnen und Schüler in Deutschland  
hat eine Einwanderungsgeschichte.
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unter anderem das bedarfsgerechte Angebot, die 
Weiterbildung von Führungskräften, sprachliche 
Bildung und Gesundheitsbildung als Handlungs­
felder. Die Länder entscheiden, in welche Hand­
lungsfelder sie investieren und welche konkreten 
Maßnahmen sie ergreifen.113 Für jedes Kind be­
steht ein Rechtsanspruch auf Betreuung ab dem 
ersten Lebensjahr (§ 24 SGB VIII). Eine Ausnah­
me machen viele Bundesländer bei Kindern,  
die in Erstaufnahmeeinrichtungen leben. Einige 
Länder gestatten den Zugang zu frühpädagogi­
schen Angeboten erst nach dem Umzug aus der 
Erstaufnahmeeinrichtung in eine private Unter­
kunft, nach der Genehmigung eines Asylantrags 
oder nach der Erteilung einer Duldung.114

113 � Siehe Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (2024). Für gute Kinderbetreuung 
bundesweit: das KiTa-Qualitätsgesetz, Berlin.

114 � Siehe Wenzel et al. (2022). Vertrauensaufbau zwischen 
geflüchteten Eltern und frühpädagogischen Angebo­
ten, Lüneburg.

Frühkindliche Bildung: Bedeutung 
und Vorteile 

Zwischen Betreuungsquoten von Kindern mit 
Migrationshintergrund und ohne Migrationshin­
tergrund besteht ein großer Unterschied (siehe 
Abbildung 25). Bei den drei- bis sechsjährigen 
Kindern ohne Migrationshintergrund lag die 
bundesweite Betreuungsquote seit dem Jahr 2020 
zwischen 98 und 100 Prozent. Bei gleichaltrigen 
Kindern mit Migrationshintergrund sank die Be­
treuungsquote kontinuierlich. Im Jahr 2020 lag 
sie bei 81 Prozent, im Jahr 2023 bei 77 Prozent. 
Bei den unter Dreijährigen ist die Betreuungs­
quote von Kindern mit wie bei Kindern ohne 
Migrationshintergrund um wenige  Prozent­
punkte gestiegen: Im Jahr 2020 lag die Betreu­
ungsquote von Kindern ohne Migrationshinter­
grund bei 43 Prozent, im Jahr 2023 bei 45 Prozent. 
Die Betreuungsquote von Kindern mit Migrati­
onshintergrund ist im gleichen Zeitraum von 21 
auf 22 Prozent gestiegen.

Abbildung 25:
Betreuungsquoten der Kinder unter sechs Jahren nach Migrationshintergrund

Quelle: Statistisches Bundesamt (2024). Mikrozensus.
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Eltern mit Migrationshintergrund sind grund­
sätzlich genauso wie Eltern ohne Migrationshin­
tergrund an einem Betreuungsplatz interessiert, 
stehen jedoch häufiger vor Hürden, die ihnen den 
Zugang zur Kita erschweren.115 So zeigen Jessen 
et al. (2020), dass Familien mit geringerer Bildung 
oder mit Migrationshintergrund seltener die 
Möglichkeit haben, ihre Betreuungswünsche zu 
realisieren.116 Ihre Ergebnisse zeigen ebenfalls, 
dass eine höhere Kita-Qualität und vereinfachte 
Anmeldeverfahren Menschen mit Migrationshin­
tergrund den Zugang erleichtern würden. Ob­
wohl es in Deutschland gesetzlich verboten ist, 
Kindern aufgrund ihres Migrationshintergrunds 
den Zugang zu Kinderbetreuung zu verwehren 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), könnte 
Diskriminierung eine Rolle bei der Platzvergabe 
spielen. Hermes et al. (2023) fanden in einer 
deutschlandweiten Feldstudie erste kausale Evi­
denz für Diskriminierung gegen Eltern mit Mig­
rationshintergrund, die einen Betreuungsplatz 
für ihr Kind suchten.117 Die Forscherinnen und 
Forscher sendeten E-Mails an über 18.000 früh­
kindliche Betreuungseinrichtungen, in der sie 
sich als Eltern mit oder ohne Migrationshinter­
grund ausgaben und nach freien Plätzen und 
dem Bewerbungsverfahren fragten. Dabei vari­
ierten die Namen der E-Mail-Absenderinnen und 
-absender, um den Einfluss eines Migrationshin­
tergrunds auf die Chancen bei der Kita-Platzsu­
che zu untersuchen. Es wurden gezielt Namen 
gewählt, die entweder keinen (zum Beispiel And­
reas, Stefanie) oder einen türkischen Migrations­
hintergrund (zum Beispiel Ömer, Fatma) signali­
sierten. Die Studie stellte fest, dass Eltern mit 
Migrationshintergrund um rund vier  Prozent­
punkte seltener eine Antwort erhalten als Eltern 
ohne Migrationshintergrund. Eltern mit Migrati­
onshintergrund wurde darüber hinaus deutlich 
seltener ein Platz angeboten, und die Antworten 
waren kürzer und weniger ermutigend. 

115 � Siehe Lokhande (2023). Integrationsmotor Kita. Wie 
gut ist die frühkindliche Betreuung auf den Normal­
fall Vielfalt eingestellt? 

116 � Siehe Jessen et al. (2020). Gründe für unterschiedliche 
Kita-Nutzung von Kindern unter drei Jahren sind 
vielfältig, Berlin. 

117 � Siehe Hermes et al. (2023). Discrimination on the 
childcare market: A nationwide field experiment.

Die aktuelle Datenlage ermöglicht uns, die Be­
deutung von frühkindlicher Bildung für schutz­
suchende Kinder genauer in den Blick zu neh­
men. Für diese ist frühkindliche Bildung von 
besonderer Bedeutung. Durch frühzeitige 
Sprachförderung verringert sie beispielsweise 
herkunftsbedingte Bildungsungleichheiten und 
fördert die gesellschaftliche Teilhabe schutzsu­
chender Eltern und ihrer Kinder.118 Im Jahr 2024 
sprachen 14 Prozent der Kinder in öffentlich ge­
förderter Kindertagespflege in der Familie kein 
Deutsch. Dies stellt einen Anstieg um zwei Pro­
zentpunkte im Vergleich zum Jahr 2020 dar (sie­
he Abbildung 26). Für schutzsuchende Kinder in 
Deutschland bedeutet der Besuch einer Kinder­
tagesstätte oft, zum ersten Mal mit der deutschen 
Sprache sowie mit den kulturellen Normen und 
Werten der Aufnahmegesellschaft in Kontakt zu 
kommen.119 Seuring und Will (2022) zeigen, dass 
schutzsuchende Kinder, die eine Kindertages­
stätte besuchen, über bessere Deutschkenntnisse 
verfügen als diejenigen, die das nicht tun.120 Der 
Besuch einer Kindertageseinrichtung ist somit 
wichtig für den Erwerb von Deutschkenntnissen.

Erkenntnisse zu den Gründen für den Besuch 
einer Kindertageseinrichtung von schutzsuchen­
den Kindern liefert die ReGes-Studie.121 Im Rah­
men dieser Längsschnittstudie werden schutzsu­
chende Kinder und Jugendliche sowie deren 
Eltern nach ihrer Flucht aus Krisengebieten seit 
dem Frühjahr 2018 begleitet. Die Datenerhebung 
erfolgt durch Befragungen und Leistungstests.122 
Der Großteil der befragter Eltern, deren Kinder 
eine Kindertageseinrichtung besuchen, erhofft 
sich Kontakt zur deutschen Sprache (98 %), zu 
anderen Kindern (98 %) und zur deutschen Kul­

118 � Siehe Gambaro et al. (2019). Kita-Besuch von Kindern 
aus nach Deutschland geflüchteten Familien verbes­
sert Integration ihrer Mütter, Berlin.

119 � Siehe Gambaro et al. (2019). Kita-Besuch von Kindern 
aus nach Deutschland geflüchteten Familien verbes- 
sert Integration ihrer Mütter, Berlin. 

120 � Siehe Seuring & Will (2022). German language acqui- 
sition of refugee children—the role ofpreschools and 
language instruction, Bamberg. 

121 � Die Abkürzung ReGES-Studie steht für Refugees in 
the German Educational System.

122 � Siehe Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (2021). 
LlfBi Forschung kompakt, Bericht Nr. 2, Bamberg. 

 71 

BILDUNG – INSTITUTIONELLE RAHMENBEDINGUNGEN UND BILDUNGSBETEILIGUNGBILDUNG – INSTITUTIONELLE RAHMENBEDINGUNGEN UND BILDUNGSBETEILIGUNG



tur (96 %). Fast zwei Drittel der befragten Eltern, 
deren Kinder keine Kindertageseinrichtung be­
suchen, geben als Grund an, dass keine Betreu­
ungsplätze verfügbar sind.

Die Gründe für den Unterschied in der Inanspruch­
nahme von Betreuungsplätzen sind vielfältig und 
umfassen sozioökonomische, kulturelle und struk­
turelle Faktoren.123 Insbesondere aufgrund einer 
traditionelleren geschlechtsspezifischen Arbeitstei­
lung in schutzsuchenden Familien sind Frauen 
seltener erwerbstätig und auf eine Kinderbetreu­
ung angewiesen. Zudem sind Kindertageseinrich­
tungen in einigen Herkunftsländern weniger ver­
breitet, weshalb außerfamiliäre Betreuung dort 
möglicherweise weniger akzeptiert wird.

Für die Altersgruppe der Null- bis Dreijährigen 
lassen sich die geringeren Teilnahmequoten von 

123 � Siehe Homuth et al. (2021). The role of socioeconomic, 
cultural, and structural factors in daycare attendance 
among refugee children, S. 30.

schutzsuchenden Kindern hauptsächlich durch 
die Lebensumstände und den finanziellen Status 
erklären. Insbesondere die Erwerbstätigkeit der 
Mütter geht oftmals damit einher, dass schutzsu­
chende Kinder eine Kindertageseinrichtung be­
suchen. Für die Altersgruppe der Drei- bis Sechs­
jährigen zeigt die Erwerbstätigkeit der Mütter 
ebenfalls eine starke Korrelation mit der Betreu­
ungsquote. Im Gegensatz zur jüngeren Alters­
gruppe sind hier zudem strukturelle und migra­
tionsspezifische Faktoren, wie beispielsweise die 
Deutschkenntnisse der Eltern und die Anzahl 
der Jahre seit der Ankunft in Deutschland, ent­
scheidend für den Besuch einer Kindertages
einrichtung. Diese Korrelationen unterstreichen 
auf politischer Ebene, dass die Bereitstellung  
von Kindertagesbetreuung für eine gelungene 
Arbeitsmarktintegration wichtig ist. 

Abbildung 26:
Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege nach der in der Familie gesprochenen Sprache

Quelle: Statistisches Bundesamt (2024). Tabelle 22543-0004.
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Schulische Bildung

In Deutschland besteht eine Schulpflicht für alle 
Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahren. Daraus 
folgt die Verpflichtung für das Bildungssystem, 
allen Kindern in diesem Alter den Zugang zu 
hochwertigen Bildungsangeboten zu gewährleis­
ten, um ihre individuellen Bildungschancen zu 
fördern und bestehende Ungleichheiten zu ver­
ringern.124 Mehr als ein Drittel der Schülerinnen 
und Schüler in Deutschland hat eine Einwande­
rungsgeschichte. Dabei zeigen sich deutliche 
Unterschiede beim Schulabschluss zwischen 
Personen mit und ohne Einwanderungsgeschich­
te (siehe Abbildung 27). Laut Mikrozensus (siehe 
Kasten S. 74) hatten im Jahr 2023 28  Prozent  
der Personen, die in Ausbildung oder noch  
nicht schulpflichtig sind, eine Einwanderungs
geschichte. 13 Prozent der Personen, die in Aus­
bildung oder noch nicht schulpflichtig sind, 
hatten eine einseitige Einwanderungsgeschichte. 

124 � Siehe Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 
(2024). Bildung in Deutschland 2024, Bielefeld, S. 129.

Abbildung 27:
Schulische Bildung der Bevölkerung nach Einwanderungsgeschichte

Quelle: Statistisches Bundesamt (2024). Mikrozensus Bevölkerung ab 15 Jahren in Hauptwohnsitzhaushalten.
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Unter Personen ohne Schulabschluss sind Per
sonen mit Einwanderungsgeschichte deutlich 
überrepräsentiert: 74 Prozent der Personen ohne 
Schulabschluss hatten im Jahr 2023 eine Einwan­
derungsgeschichte. Dieser Anteil ist seit dem 
Jahr 2021 um drei  Prozentpunkte gestiegen. 
Hingegen hatten im Jahr 2023 nur zwei Prozent 
der Personen ohne Schulabschluss eine einseitige 
Einwanderungsgeschichte.125 Unter Personen 
mit Schulabschluss hatten 21  Prozent eine Ein­
wanderungsgeschichte. Diese Zahl ist seit dem 
Jahr 2021 um einen Prozentpunkt gestiegen.

125 � Diese Zahl sollte im Kontext der allgemeinen Entwick­
lung der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte in 
Deutschland über die Zeit betrachtet werden.
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Abbildung 28:
Verteilung der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte, mit einseitiger Einwanderungsgeschichte 
und ohne Einwanderungsgeschichte über Schulabschlüsse

Quelle: Statistisches Bundesamt (2024). Mikrozensus.
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Die Unterschiede zwischen der Bevölkerung mit 
und ohne Einwanderungsgeschichte zeigen sich 
zudem in der Art des erworbenen Schulabschlus­
ses (siehe Abbildung 28 und Abbildung 29). Der 
Anteil von Personen mit Einwanderungsge­
schichte ist am höchsten unter Personen mit Abi­
tur (27 % im Jahr 2023) und am niedrigsten unter 
Personen mit Hauptschulabschluss (21 % im Jahr 
2023). Alle Anteile von Personen mit Einwande­
rungsgeschichte sind seit dem Jahr 2021 leicht 
angestiegen, was auf den Bevölkerungsanstieg in 
dieser Gruppe zurückzuführen ist. Betrachtet 
man nur die Bevölkerung mit Einwanderungsge­
schichte, so zeigt sich, dass 26 Prozent über ein 
Abitur, sieben Prozent über die Fachhochschul­
reife, 18  Prozent über einen Realschulabschluss 
und 17 Prozent über einen Hauptschulabschluss 
verfügen. Zum Vergleich: in der Bevölkerung 
ohne Einwanderungsgeschichte haben 24  Pro­
zent ein Abitur, acht  Prozent eine Fachhoch­
schulreife, 22  Prozent einen Realschul- und 
22  Prozent einen Hauptschulabschluss (siehe 
Abbildung 29). 

Mikrozensus

Der Mikrozensus ist eine repräsentative Befragung 
von Haushalten in Deutschland, an der jährlich rund 
ein Prozent der Bevölkerung teilnimmt. Die Teilnah­
me ist gesetzlich verpflichtend. Er ist die größte 
regelmäßige amtliche Haushaltsstatistik in Deutsch­
land und stellt Daten zur Struktur sowie zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung 
bereit. Zudem liefert er Informationen zu Familie 
und Lebenspartnerschaft, Haushalt, Arbeitsmarkt 
und Erwerbstätigkeit, Ausbildung und Migration. 
Die Ergebnisse des Mikrozensus werden jeweils 
Ende März des Folgejahres veröffentlicht. Der Mikro­
zensus wird seit 1957 durchgeführt. Im Jahr 2020 
wurde der Mikrozensus neu konzipiert.
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Abbildung 29:
Schulabschlüsse der Bevölkerung nach Einwanderungsgeschichte

Quelle: Statistisches Bundesamt (2024). Mikrozensus.
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Für schutzsuchende Kinder ergeben sich beim 
Schulzugang eigene Herausforderungen. Trotz der 
Schulpflicht kann es mehrere Monate dauern, bevor 
schutzsuchende Kinder oder Jugendliche Zugang 
zu Schulbildung erhalten. Ergebnisse der ReGES-
Studie zeigen, dass Jugendliche während der Flucht 
nur in Ausnahmefällen schulischen Unterricht er­
hielten.126 Selbst unter denjenigen, deren Flucht 
länger als sechs Monate andauerte, betrug die 
Schulbesuchsquote während dieser Zeit lediglich 
knapp 16 Prozent. Nach ihrer Ankunft in Deutsch­
land vergingen im Durchschnitt rund sieben Mona­
te, bevor sie eine Schule besuchen konnten.127 

Der Zugang zur Schulbildung für Schutzsuchen­
de wird in den Ländern unterschiedlich geregelt 
(siehe Abbildung 30).128 Im Saarland und in 

126 � Siehe Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (2021). 
LlfBi Forschung kompakt, Bericht Nr. 2, Bamberg.

127 � Siehe Maurice & Will (2021). Geflüchtete Kinder und 
Jugendliche im deutschen Bildungssystem: Zentrale 
Befunde der Studie ReGES, Bamberg.

128 � Siehe Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 
(2024). Bildung in Deutschland 2024, Bielefeld.

Schleswig-Holstein besteht ein sofortiger Zu­
gang zur Schulbildung, da sowohl die Schul­
pflicht als auch das Zugangsrecht unmittelbar 
nach der Einreise gelten. In Bayern, Mecklen­
burg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen hingegen gibt es eine Wartefrist 
von drei bis sechs Monaten, da der Zugang zur 
Schule erst nach der Zuweisung zu einer Kom­
mune möglich ist. In sechs weiteren Ländern 
gelten kombinierte Regelungen, bei denen das 
Zugangsrecht zur Schule sofort besteht, die 
Schulpflicht jedoch erst nach einer Zuweisung 
oder einer Wartefrist greift. 

Die Verzögerungen beim Zugang zu Schulen, die 
sich in manchen Ländern durch die dortigen Rege­
lungen ergeben, rechtfertigt das Deutsche Institut 
für Menschenrechte mit dem Hinweis auf das Kin­
deswohl, die Vermeidung häufiger Schulwechsel 
sowie die Entlastung der Kommunen. Solche Ver­
zögerungen können jedoch Auswirkungen auf die 
betroffenen Kinder haben, da sie für mehrere Wo­
chen oder Monate keinen Zugang zu schulischer 
Bildung erhalten. Dadurch haben sie weniger Gele­
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Abbildung 30:
Schulpflicht und -zugangsrecht für Schutzsuchende im Jahr 2019

Quelle: Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung (2024). Bildung in Deutschland 2024, S. 133.
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genheiten, Sozialkontakte mit Gleichaltrigen zu 
knüpfen, was ihre soziale Eingliederung und Bil-
dungschancen beeinflussen kann. 

Neben der Zeit, die vergeht, bis schutzsuchende 
Kinder und Jugendliche Zugang zur Schulbil-
dung erhalten, spielt die Art der Schule und 
Schulklasse, der sie zugewiesen werden, eine 
Rolle für den Bildungsverlauf. Die Zuweisung 
zu einer Schulform, an der neu zugewanderte 
Schülerinnen und Schüler eingeschult werden, 
ist in Deutschland nicht einheitlich geregelt. In 
Rheinland-Pfalz können Eltern und Schülerin-
nen und Schüler etwa zwischen allen Schulfor-
men frei wählen und zugewanderte Schülerin-
nen und Schüler werden direkt in Regelklassen 
integriert. In Hamburg und Nordrhein-Westfalen 
gibt es Vorbereitungsklassen in allen Schulfor-
men. In Bayern und Sachsen werden Vorberei-
tungsklassen für neu zugewanderte Schülerin-
nen und Schüler hauptsächlich an Schulformen 
mit niedrigeren Leistungsstufen angeboten, was 
sich auf die Bildungschancen der Kinder aus-
wirkt. Will et al. (2022) zeigen, dass schutzsu-
chende Schülerinnen und Schüler in Bayern und 
Sachsen eine um etwa 16 Prozentpunkte geringe-
re Wahrscheinlichkeit haben, ein Gymnasium zu 
besuchen, als Schülerinnen und Schüler in Län-
dern, die bei der Zuweisung zu verschiedenen 
Schulformen flexibler sind.129 

Höckel und Schilling (2022) untersuchen in einer 
empirischen Studie den Effekt von separaten 
Vorbereitungsklassen, in denen Sprachförderung 
in Vordergrund steht, auf den schulischen Erfolg 
schutzsuchender Grundschulkinder.130 Dafür 
vergleichen sie Kinder aus diesen Vorbereitungs-
klassen mit solchen, die direkt in Regelklas-
sen integriert wurden. Die Studienergebnisse 
deuten darauf hin, dass die direkte Integration 
schutzsuchender Kinder in Regelklassen ih-
ren schulischen Erfolg stärker fördert als die 

129 � Siehe Will et al. (2022). Educational policies matter: 
How schooling strategies influence refugee adoles-
cents; school participation in lower secondary 
education in Germany, S. 17.

130 � Siehe Höckel & Schilling (2022). Starting off on the 
right foot: Language learning classes and the ed- 
ucational success of immigrant children.

74 %
der Personen ohne Schulabschluss hatten  
eine Einwanderungsgeschichte.
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Datengrundlage – Trends in International 
Mathematics and Science Study (TIMSS)

Die Trends in International Mathematics and Science 
Study (TIMSS) ist eine internationale Vergleichsstu­
die, welche mathematische und naturwissenschaft
liche Kompetenzen von Viertklässlerinnen und 
Viertklässlern untersucht. Die Studie wird von der 
International Association for the Evaluation of Edu­
cational Achievement organisiert und seit dem Jahr 
1995 im Vierjahresrhythmus durchgeführt. An der 
TIMSS-Studie 2023 nahmen weltweit knapp 
360.000 Viertklässlerinnen und Viertklässler aus cir­
ca 58 Staaten teil. Unter diesen Staaten sind 22 Mit­
glieder der EU, 29 gehören der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) an. In Deutschland waren 4.442 Viertklässle­
rinnen, circa 2.660 Erziehungsberechtigte, 244 Ma­
thematik- und 243 Sachunterrichtslehrkräfte sowie 
etwa 200 Schulleitungen an der TIMSS 2023 beteiligt. 

Der Migrationshintergrund wird durch die Abfrage 
des Geburtslandes erfasst – seit 2007 auf nationaler 
und seit 2015 auf internationaler Ebene. Dabei wird 
zwischen folgenden Gruppen unterschieden: (1) Kin­
der, deren Eltern beide in Deutschland geboren sind, 
(2) Kinder, bei denen ein Elternteil im Ausland gebo­
ren ist und (3) Kinder, deren Elternteile beide im 
Ausland geboren sind. Auf diese Weise werden die 
Definitionen des Migrationshintergrunds und der 
Einwanderungsgeschichte in den TIMSS-Daten be­
rücksichtigt. Die Gruppe von Kindern, deren Eltern 
beide im Ausland geboren sind, ist an die Definition 
„Einwanderungsgeschichte“ des Statistischen Bun­
desamts angelehnt. Die Gruppe von Kindern, bei de­
nen nur ein Elternteil im Ausland geboren ist, steht in 
engem Zusammenhang mit der Definition „Migrati­
onshintergrund“ des Statistischen Bundesamtes.

Vorbereitungsklassen. Schutzsuchende Grund­
schulkinder, die im Laufe ihrer Schullaufbahn 
eine Vorbereitungsklasse besuchen, schneiden 
in den standardisierten Tests der fünften Klasse 
signifikant schlechter ab. Der negative Effekt 
ist besonders stark in Mathematik und Deutsch 
ausgeprägt. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie ein Gymnasium besuchen, leicht verrin­
gert im Vergleich zu Kindern, die keine Vorberei­
tungsklasse besucht haben. 

Andere Studien belegen, dass Faktoren wie zum 
Beispiel Klassengröße und pädagogische Betreu­
ung zur Integration von Schutzsuchenden in Re­
gelklassen beitragen. Kölling et al. (2017) zeigen, 
dass die Klassengröße ein wichtiger Faktor für 
den Lernerfolg in heterogenen Lerngruppen ist. 
Schutzsuchende Kinder bringen sehr unterschied­
liche Bildungsbiografien und Sprachkenntnisse 
mit, was große Klassen vor zusätzliche Herausfor­
derungen stellt.131 Eng verbunden mit der Klas­
sengröße ist die Frage der pädagogischen Betreu­
ung, und ob genügend Personal vorhanden ist, 
um schutzsuchende Kinder individuell zu för­
dern. Lehrkräfte berichten, dass eine einzelne 
Lehrperson in Klassen mit zusätzlichen Anforde­
rungen wie Sprachförderung, traumatischen Vor­
erfahrungen und stark heterogenen Leistungsni­
veaus schnell an ihre Belastungsgrenze stößt.132

131 � Siehe Kölling et al. (2017). Integration durch Bildung: 
Die Berufsorientierung jugendlicher Flüchtlinge als 
Querschnittsaufgabe, Duisburg.

132 � Siehe Ständige Wissenschaftliche Kommission der 
Kultusministerkonferenz (SWK) (2022). Stellungnah­
me zur Unterstützung geflüchteter ukrainischer 
Kinder und Jugendlicher – Integration in das Bil- 
dungssystem, Bonn.

42 %
der Kinder mit Einwanderungsgeschichte  
sind von Armutsgefährdung betroffen.
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Schulische Bildung: Kompetenz
unterschiede 

Neben den erworbenen Schulabschlüssen sowie 
dem Besuch verschiedener Schulformen lässt sich 
der Bildungserfolg anhand von Kompetenzunter­
schieden messen. Internationale Studien wie PISA 
und TIMSS133 (siehe Kasten S. 77) bilden neben den 
Kompetenzen das Merkmal des Migrationshinter­
grunds oder der Einwanderungsgeschichte ab. Sie 
dokumentieren seit über 20 Jahren systematisch 
geringere Kompetenzen von Kindern mit Migrati­
onshintergrund und Einwanderungsgeschichte im 
Vergleich zu ihren Altersgenossen in zentralen 
schulischen Bereichen wie Lesen, Mathematik und 
Naturwissenschaften. Diese Unterschiede hängen 
eng mit den sozioökonomischen Bedingungen und 
dem Sprachgebrauch im Elternhaus zusammen. 

Im Zuge des sogenannten PISA-Schocks wurde 
durch die Erhebungen der PISA-Studie im Jahr 
2001 deutlich, dass zwischen Jugendlichen mit 
und ohne Migrationshintergrund signifikante 
Leistungsunterschiede bestehen. Der Begriff 
„PISA-Schock“ bezeichnet die öffentliche Über­
raschung über das unerwartet schwache Ab­
schneiden Deutschlands im internationalen 
Vergleich, insbesondere von Kindern mit Mig­
rationshintergrund.134 

In der PISA-Studie des Jahres 2022 waren diese 
Unterschiede weiterhin erheblich. Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund schnitten 
signifikant schlechter ab als ihre Mitschülerinnen 
und Mitschüler ohne Migrationshintergrund. Wie 
später weiter beleuchtet wird, kann das Merkmal 
des Migrationshintergrunds jedoch nicht isoliert 
als Ursache für Kompetenzunterschiede betrach­
tet werden, da eine Migrationsgeschichte weitere 
Umstände mit sich bringt, die eine wichtige Rolle 
für den Bildungserfolg spielen.135 

133 � Die Abkürzungen PISA und TIMS stehen für Program­
me of International Student Assessment bzw. Trends in 
International Mathematics and Science Study.

134 � Die PISA-Studie ist ein internationaler Schulleistungs­
test, in der die Kompetenzen von 15-jährigen Jugend- 
lichen in den Bereichen Mathematik, Naturwissen­
schaften und Lesen getestet werden.

135 � Siehe Sachverständigenrat für Integration und Migration 
(2025). Ungleiche Bildungschancen: Fakten zur Benach- 

Ein ähnliches Bild zeichnet die TIMSS-Studie 
2023, die das Merkmal „Einwanderungsge­
schichte“ erfasst. Im Vergleich zu gleichaltrigen 
Schülerinnen und Schülern ohne Einwande­
rungsgeschichte weisen Kinder mit Einwande­
rungsgeschichte signifikant niedrigere Leistun­
gen in Mathematik und Naturwissenschaften 
auf. Im Rahmen der TIMSS-Studie wurden vier 
Punkte entlang der Leistungsskalen als internati­
onale Leistungs-Mittelwerte identifiziert: der 
Spitzen-Mittelwert (625), der Hohe Mittelwert 
(550), der Mittlere Mittelwert (475) und der Nied­
rige Mittelwert (400).136 Im Durchschnitt schnei­
den Kinder mit Einwanderungsgeschichte in 
Mathematik 38 Punkte und in Naturwissenschaf­
ten 70 Punkte schlechter ab als Kinder ohne Ein­
wanderungsgeschichte (siehe Abbildung 31). 
Diese Unterschiede im Lernfortschritt bestehen 
bereits seit der TIMSS-Studie im Jahr 2007. Eine 
positive Ausnahme bilden dabei Kinder be­
stimmter Herkunftsgruppen, wie etwa spani­
scher oder vietnamesischer Herkunft, die bei 
vergleichbarem Bildungshintergrund der Eltern 
und ähnlicher sozioökonomischer Lage über­
durchschnittliche Leistungen erzielen. Darüber 
hinaus zeigt die Studie, dass sich Kinder mit Ein­
wanderungsgeschichte sozial weniger eingebun­
den fühlen und ein geringeres Selbstvertrauen in 
Mathematik und im Sachunterricht aufweisen.

Mit Hilfe der PISA-2022 Ergebnisse zeigen Mang 
et al. (2023), dass insbesondere Jugendliche mit 
Einwanderungsgeschichte eine sozioökono­
mische Benachteiligung aufweisen.137 Ebenso 
macht die TIMSS-Studie deutlich, dass zwischen 
Kindern mit und ohne Einwanderungsgeschich­
te erhebliche Unterschiede in den sozioökono­
mischen Lebensbedingungen und im häuslichen 
Sprachgebrauch bestehen (siehe Abbildung 32). 
42  Prozent der Kinder mit zweiseitiger Ein­
wanderungsgeschichte sind armutsgefährdet. 

teiligung von jungen Menschen mit Migrationshinter­
grund im deutschen Bildungssystem, Berlin. 

136 � Siehe Mullis & Fishbein (2020). Using Scale and An- 
choring to Interpret the TIMSS 2019 Achievement 
Scales. 

137 � Siehe Mang et al. (2023). Herkunftsbezogene Ungleich­
heiten im Kompetenzerwerb. In PISA 2022: Analyse 
der Bildungsergebnisse in Deutschland.
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Abbildung 31:
Kompetenzunterschiede von Viertklässlerinnen und Viertklässlern nach Einwanderungsgeschichte 

Quelle: Schwippert et al. (2024). TIMSS 2023.

Anmerkung: Mullis et al. (2020) identifizierten in der TIMSS 2019 vier Punkte entlang der Leistungsskalen als internationale Leistungs-Mittelwerte: den 
Spitzen-Mittelwert (625), den Hohen Mittelwert (550), den Mittleren Mittelwert (475) und den Niedrigen Mittelwert (400).
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Abbildung 32:
Erwerbstätigkeit und Armutsgefährdung von Viertklässlerinnen und Viertklässlern nach  
Einwanderungserfahrung der Elternteile

Quelle: Schwippert et al. (2024). TIMSS 2023.
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Abbildung 33:
Gebrauch der deutschen Sprache zu Hause in Familien nach Einwanderungserfahrung 
der Elternteile

Quelle: Schwippert et al. (2024). TIMSS 2023.
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In Familien, in denen beide Eltern in Deutschland 
geboren sind, liegt dieser Anteil hingegen nur bei 
13 Prozent. Ein ähnlicher Trend zeigt sich bei der 
Erwerbstätigkeit der Eltern. Unter den befragten 
Familien, in denen beide Elternteile im Ausland 
geboren sind, ist die Erwerbstätigkeitsquote der 
Eltern am niedrigsten (77 %). Im Gegensatz dazu 
liegt die Erwerbstätigkeit in Familien, in denen 
beide Elternteile in Deutschland geboren sind, 
bei 92 Prozent. 

Hinsichtlich des Sprachgebrauchs im Elternhaus 
zeigen sich ebenfalls deutliche Unterschiede zwi­
schen den Familiengruppen: Unter Eltern, die 
beide im Ausland geboren sind, gaben 57 Prozent 
an, zu Hause „manchmal“ Deutsch zu sprechen 
(siehe Abbildung 33). Nur zehn  Prozent dieser 
Eltern gaben an, zu Hause „immer“ Deutsch zu 
sprechen. Wenig überraschend erklärten hinge­
gen 80 Prozent der Eltern ohne Einwanderungs­
geschichte, dass sie zu Hause „immer“ Deutsch 
sprechen. Unter Familien mit einseitiger Einwan­
derungsgeschichte gaben 39  Prozent der Eltern 
an, zu Hause „immer“ Deutsch zu sprechen. 

Für die Untergruppe der Schutzsuchenden zei­
gen Stanat et al. (2020), dass die Kompetenznach­
teile von schutzsuchenden Kindern stark mit he­
rausfordernden sozioökonomischen Merkmalen 
der Familie zusammenhängen.138 Geringere fi­
nanzielle Mittel und erschwerter Zugang zu Wis­
sen, Bildung und Kultur sind ebenso von Bedeu­
tung wie der Umstand, dass in den Familien 
oftmals kein Deutsch gesprochen wird.

138 � Siehe Stanat et al. (2022). IQB-Bildungstrend 2021: 
Kompetenzen in den Fächern Deutsch und Mathema­
tik am Ende der 4. Jahrgangsstufe im dritten 
Ländervergleich.
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Quelle: Statistisches Bundesamt (2024). Tabelle 12211-05; Tabelle 12211-20.

Abbildung 34:
Berufliche Bildung nach Einwanderungsgeschichte
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Berufliche Bildung

Berufliche Bildung ist ein bedeutender Schritt 
zur Integration in die Gesellschaft und in den 
Arbeitsmarkt.139 Personen, die eine berufliche 
Bildung anstreben, haben die Wahl zwischen 
drei zentralen Bildungswegen: einer Ausbildung, 
einem Hochschulstudium oder der Teilnahme an 
einem Übergangssystem, das Personen ohne 
Ausbildungsstelle mittelfristig erleichtern soll, 
eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Im Fol­
genden werden Ausbildung und Studium be­
handelt, jeweils mit Bezug auf Personen mit Mi­
grationshintergrund und Schutzsuchende.

In Deutschland wird zwischen akademischen 
und nicht akademischen berufsqualifizieren­
den Abschlüssen unterschieden. Zu einem be­
rufsqualifizierenden akademischen Abschluss 
zählen der Bachelor-, Master-, Diplom- und 
Magisterabschluss sowie das Staatsexamen. In 
der Bevölkerungsgruppe, die einen berufsqua­

139 � Siehe Bundesinstitut für Berufsbildung (2024). Heft 2: 
Migration und Integration, Bonn. 

lifizierenden akademischen Abschluss besitzt, 
hatte im Jahr 2023 ein Viertel eine Einwande­
rungsgeschichte (siehe Abbildung 34), 72  Pro­
zent hingegen keine. Im Vergleich zum Jahr 
2021 (21 %) hat die Gruppe mit Einwande­
rungsgeschichte ihren Anteil um vier Prozent­
punkte gesteigert. Zu einem nicht akademi­
schen berufsqualifizierenden Abschluss zählen 
unter anderem eine Lehre und ein Fachschulab­
schluss. Unter den Personen mit nicht-akade­
mischen berufsqualifizierenden Abschlüssen 
lag der Anteil derjenigen mit Einwanderungs­
geschichte bei 15 Prozent. Seit dem Jahr 2021 ist 
dieser Anteil um einen Prozentpunkt gestiegen. 
Von den Menschen ohne berufsqualifizieren­
den Abschluss hatten 49 Prozent eine Einwan­
derungsgeschichte. Innerhalb der Gruppe, die 
in Ausbildung oder noch nicht schulpflichtig 
ist, hatten im Jahr 2023 29 Prozent eine Einwan­
derungsgeschichte. 
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Berufliche Bildung: Ausbildung

Wir fokussieren zunächst auf Personen mit Mig­
rationshintergrund. Bewerberinnen und Be
werber mit Migrationshintergrund bekommen 
deutlich seltener einen betrieblichen Ausbil­
dungsplatz als Bewerberinnen und Bewerber 
ohne Migrationshintergrund.140 Das ist selbst der 
Fall, wenn Schulabgängerinnen und Schulab­
gänger mit Migrationshintergrund die gleichen 
Abschlüsse und Noten vorweisen und in ähnli­
chen sozioökonomischen Bedingungen wie ihre 
Altersgenossinnen und Altersgenossen ohne Mi­
grationshintergrund leben.141 Ende des Ausbil­
dungsjahres 2021 befanden sich etwa 29 Prozent 
der bei der Bundesagentur für Arbeit registrier­
ten Bewerberinnen und Bewerber mit Migrati­
onshintergrund in einer betrieblichen Berufs
ausbildung, während es bei denjenigen ohne 
Migrationshintergrund 43  Prozent waren.142 
Zwischen 2018 und 2021 sank diese Einmün­
dungsquote von Bewerberinnen und Bewerbern 
mit Migrationshintergrund stärker als diejenige 
von Bewerberinnen und Bewerbern ohne Migra­
tionshintergrund. Damit verringerte sich ihr An­
teil an den abgeschlossenen Ausbildungsverträ­
gen. Dies deutet darauf hin, dass die Hürden für 
Bewerberinnen und Bewerber mit Migrations­
hintergrund nicht nur höher sind, sondern (zu­
mindest in diesem Zeitraum) sogar zunehmen.

Unter Personen mit Migrationshintergrund lassen 
sich Schutzsuchende subsumieren, für welche die 
Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

140 � Die Berufsbildungsstatistik und Ausbildungsbericht­
erstattung erfassen nicht den Migrationshintergrund, 
sondern die Staatsangehörigkeit. Deshalb wird in 
diesem Abschnitt auf Stichprobenerhebungen der 
BA/BIBB-Bewerberbefragung 2021 zurückgegriffen, 
in der das Merkmal des „Migrationshintergrunds“ 
abgefragt wurde.

141 � Siehe Bundesinstitut für Berufsbildung (2024). 
Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2024. In- 
formationen und Analysen zur Entwicklung der 
beruflichen Bildung, Bonn; Granato & Christ (2022). 
Integration junger Geflüchteter in berufliche Aus
bildung: Zugang zu und Gestaltung von beruflicher 
Ausbildung, Bonn.

142 � Siehe Bundesinstitut für Berufsbildung (2024). 
Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2024. In- 
formationen und Analysen zur Entwicklung der 
beruflichen Bildung, Bonn, S. 283.

eine wesentliche Voraussetzung für den längerfris­
tigen Aufenthalt in Deutschland ist. In den vergan­
genen Jahren sind mehrere Gesetzesänderungen 
vorgenommen worden, die insbesondere Schutz­
suchenden den Zugang zum Ausbildungsmarkt 
erleichtern. Schutzsuchende können in der Regel 
spätestens sechs Monate nach ihrer Ankunft in 
Deutschland eine Berufsausbildung beginnen. Ge­
duldete sind ab dem ersten Tag ihrer Duldung 
dazu berechtigt, sofern die Ausbildung zu einem 
anerkannten Berufsabschluss führt und sie nicht 
mehr dazu verpflichtet sind, in einer Erstaufnah­
meeinrichtung zu wohnen. Zudem ist für die Ge­
nehmigung der Ausbildung durch die Ausländer­
behörde keine Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit mehr erforderlich.143 

Begrenzte Sprachkenntnisse und Kenntnisse über 
das Ausbildungssystem sowie aufenthaltsrechtliche 
Einschränkungen und Diskriminierung sind Her­
ausforderungen, die Schutzsuchende zu über
winden haben.144 Schutzsuchende, die nicht mehr 
der Schulpflicht unterliegen, haben zum Beispiel 
eingeschränkten Zugang zu den Angeboten des 
Übergangssystems. Von den Schutzsuchenden, die 
an einer Ausbildung interessiert sind und in das 
Übergangssystem eintreten, nehmen 18 Prozent sol­
che Angebote in Anspruch, die nicht zu einer voll­
qualifizierenden Ausbildung führen.145 Gleichzeitig 
beenden sie das Angebot des Übergangssystems 
häufig frühzeitig: Ende 2021 waren sie mit 13 Pro­
zent deutlich häufiger ohne Ausbildungsabschluss 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt oder in ei­
ner geringfügigen Beschäftigung tätig als Bewerbe­
rinnen und Bewerber mit deutscher Herkunft, unter 
denen dieser Anteil bei acht Prozent lag.

143 � Siehe Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(2024). Geflüchtete: Arbeitsmarktzugang und för- 
derung. Ein Leitfaden für Mitarbeitende von Arbeits- 
agentur und Jobcenter, Bonn, S.16.

144 � Siehe Bundesinstitut für Berufsbildung (2024). 
Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2024. In- 
formationen und Analysen zur Entwicklung der 
beruflichen Bildung, Bonn; Sachverständigenrat für 
Integration und Migration (2025). Ungleiche Bildungs­
chancen: Fakten zur Benachteiligung von jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund im deutschen 
Bildungssystem, Berlin.

145 � Siehe Bundesinstitut für Berufsbildung (2024). 
Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2024. In- 
formationen und Analysen zur Entwicklung der 
beruflichen Bildung, Bonn, S. 283.
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Berufliche Bildung: Studium

Jugendliche mit Migrationshintergrund ent­
scheiden sich nach dem Schulabschluss deutlich 
häufiger für ein Studium als ihre Mitschülerin­
nen und Mitschüler ohne Migrationshinter­
grund, die einen ähnlichen sozioökonomischen 
Status haben. Das könnte daran liegen, dass be­
rufliche Ausbildungsmodelle nur in wenigen 
Ländern existieren und in den wichtigsten Her­
kunftsländern nicht verbreitet oder bekannt 
sind.146 Studienberechtigte mit Migrationshin­
tergrund nehmen überdurchschnittlich oft ein 
Studium auf, selbst wenn ihre Noten im Durch­
schnitt schlechter sind. Allerdings studieren sie 
seltener ihr Wunschfach und brechen ihr Studi­
um häufiger ab als Studierende ohne Migrati­
onshintergrund. Im Abschlussjahrgang 2020 
haben 42 Prozent der Studierenden mit Migrati­
onshintergrund, die das deutsche Schulsystem 
erfolgreich durchlaufen haben, ihr Bachelor
studium vorzeitig beendet. Unter den Studieren­
den ohne Migrationshintergrund lag die Ab­
bruchquote bei 28 Prozent.147 Insgesamt ist die 
Bildungsbenachteiligung von Studierenden mit 
Migrationshintergrund weitgehend auf ihre 
soziale Herkunft und ihre Lebensumstände zu­
rückzuführen.148 Mehr als die Hälfte der Studie­
renden mit Migrationshintergrund sind die Ers­
ten in ihrer Familie, die ein Studium aufnehmen. 

Schutzsuchende können unabhängig vom Status 
ihres Asylverfahrens oder ihres Aufenthaltssta­
tus studieren, sofern sie die hochschulrechtlichen 

146 � Siehe Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 
(2024). Bildung in Deutschland 2024. Ein indikatoren- 
gestützter Bericht mit einer Analyse zu beruflicher 
Bildung, Bielefeld; Bundesinstitut für Berufsbildung 
(2024b). Heft 2: Migration und Integration, Bonn, S. 10. 

147 � Siehe Sachverständigenrat für Integration und Mi- 
gration (2025). Ungleiche Bildungschancen: Fakten zur 
Benachteiligung von jungen Menschen mit Migrati­
onshintergrund im deutschen Bildungssystem, Berlin.

148 � Siehe Sachverständigenrat für Integration und 
Migration. (2025). Ungleiche Bildungschancen: Fakten 
zur Benachteiligung von jungen Menschen mit Mi- 
grationshintergrund im deutschen Bildungssystem, 
Berlin; Schamman & Younso (2016). Studium nach der 
Flucht? Angebote deutscher Hochschulen für Studien- 
interessierte mit Fluchterfahrung, Hildesheim.

Voraussetzungen erfüllen.149 Schutzsuchende, 
die ein Studium aufnehmen, werden hochschul­
rechtlich der Gruppe der Bildungsausländerinnen 
und -ausländer zugeordnet. Für sie gelten grund­
sätzlich dieselben Regelungen wie für andere aus­
ländische Studienbewerberinnen und -bewerber 
sowie Studierende. Zu den allgemeinen Zugangs­
voraussetzungen gehören eine Hochschulzugangs­
berechtigung, adäquate Deutschkenntnisse und 
die Sicherung des Lebensunterhalts.150 Allerdings 
gibt es aufgrund des Aufenthaltsstatus besondere 
Regelungen, die für ausländische Studierende 
nicht gelten. Diese Unterschiede betreffen insbe­
sondere das Sozial-, Förder- und Aufenthaltsrecht. 
Beispielsweise können Schutzsuchende durch die 
Aufnahme eines Studiums ihren Aufenthaltsstatus 
nicht von einem asylbedingten Aufenthaltstitel in 
einen Aufenthaltstitel zu Studienzwecken ändern. 
Hingegen haben Ausländerinnen und Ausländer 
mit einem gültigen Aufenthaltstitel zu Studienzwe­
cken grundsätzlich die Möglichkeit, einen Asylan­
trag zu stellen. 

Insbesondere schutzsuchende Studierende ste­
hen aufgrund gesetzlicher Vorgaben jedoch vor 
verschiedenen praktischen Herausforderungen, 
etwa in Bezug auf ihre Mobilität, ihre Lernbe­
dingungen sowie die finanzielle Unterstützung 
im Studium. In der Regel unterliegen Schutz
suchende während ihres Aufenthalts in der 
Erstaufnahmeeinrichtung und in den ersten 
drei Monaten nach ihrer Ankunft in Deutsch­
land einer räumlichen Beschränkung. Die 
Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften 
und der eingeschränkte Internetzugang schaf­
fen zudem prekäre Lernbedingungen. Schutz­
suchende Studierende haben zwar grundsätz­
lich Zugang zu BAföG-Leistungen, jedoch ist 
dieser Zuschuss von ihrem Aufenthaltsstatus, 
der vorherigen Aufenthaltsdauer und einer vor­
ausgegangenen Erwerbstätigkeit abhängig.

149 � Siehe Schamman & Younso (2016). Studium nach der 
Flucht? Angebote deutscher Hochschulen für Studien- 
interessierte mit Fluchterfahrung, Hildesheim, S. 7.

150 � Je nach Studiengang ist ein unterschiedliches 
Sprachniveau erforderlich.
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leisten. Vor knapp fünf Jahren verlieh Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier Özlem Türeci und Uğur Şahin 
das Große Bundesverdienstkreuz, nachdem sie mit ihrer 
Forschung zur Boten-RNA-Technologie die Vorausset­
zung dafür geschaffen hatten, schnell und vergleichsweise 
preiswert einen wirksamen Corona-Impfstoff zu produ­
zieren. „Lichtgeschwindigkeit“ nannten die beiden das 
Projekt, das sie ins Leben riefen, um den Impfstoff zu ent­
wickeln, der das Virus eindämmen und Menschenleben 
retten sollte.

Wäre Integration doch nur mit einem ähnlichen Zau-
berwort schnell zu erreichen! 
Denn - wir sind wie vor 60 Jahren - auch heute auf die Zu­
wanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland dringend 
angewiesen. Diesmal sind es nicht zuletzt die sozialen 
Dienstleistungsberufe, für die auf der Suche nach qualifi­
ziertem Fachpersonal im Ausland die Werbetrommel ge­
rührt wird. Gerade die Pflege steht in Deutschland vor er­
heblichen Herausforderungen: Immer mehr Menschen 
werden pflegebedürftig, gleichzeitig scheiden – bedingt 
durch den Renteneintritt der Babyboomer – immer mehr 
Pflegekräfte aus dem Erwerbsleben aus. Schon jetzt spielen 
Migrantinnen und Migranten eine zentrale Rolle bei der 
Bewältigung dieser Aufgabe, sie wird in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten noch größer werden. Die nachhal­
tige qualifikationsgerechte Integration in den deutschen 
Arbeitsmarkt ist daher nicht nur für die Migrantinnen und 
Migranten von entscheidender Bedeutung, sondern essen­
ziell für die Versorgungssicherheit in der Pflege und für die 
wirtschaftliche und soziale Stabilität unseres Landes. 

Der Anteil der Pflegekräfte mit nichtdeutscher Staatsange­
hörigkeit liegt aktuell bei 18 Prozent (Stand: Juni 2024) und 
wächst stetig weiter. Ohne diesen Zuwachs gäbe es das all­
gemeine Beschäftigungswachstum in der Pflege seit 2022 
nicht.151 Die migrantischen Fachkräfte sind unverzichtbar 
für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems und 
tragen maßgeblich zur Versorgung und Betreuung der Be­

151 � Siehe Bundesagentur für Arbeit (2025). Arbeitsmarktsituation 
im Pflegebereich, Nürnberg. 

„Die Erinnerung ist ein Raum mit wandernden Türen“ – 
poetische Sätze von Iris Wolff gingen mir nicht aus dem 
Kopf, während ich an meinem „Standpunkt“ für den Mal­
teser Migrationsbericht schrieb. „Manchmal trifft dich der 
Schatten eines Berges, manchmal ein Wort.“ 

Bei den drängenden Fragen der Migration und Arbeits­
marktintegration sind die Schatten sehr lang, gegen die 
sich Neuanfänge und Hoffnungsinitiativen durchsetzen 
müssen; wir alle tragen viele Erinnerungen mit uns, die 
für wunderbar gelungene, aber leider auch immer wie­
der für gescheiterte Integrationsbemühungen stehen. 
Schatten des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit, 
die vor Menschen nicht Halt machen, die seit vielen Jah­
ren in Deutschland arbeiten, die keiner Sozialkasse „auf 
der Tasche liegen“, die anpacken und schwere, ebenso 
wie zukunftsweisende Aufgaben übernehmen. „Gastar­
beiter“ waren viele von ihnen, sie haben unseren Wohl­
stand in den 60er-Jahren möglich gemacht, mit der Ma­
loche in den Bergwerken und in der Stahl- und 
Automobilindustrie. Sie sind meine erste Erinnerung an 
Arbeitsmarktintegration …

Weil sie blieben, die Arbeiter aus Italien und Griechenland 
und der Türkei, haben wir irgendwann entschieden, dass 
der Name „Gastarbeiter“ zu ihnen nicht passt. Er schien 
die gelingende Integration regelrecht zu verhindern, der 
begrifflich hervorgehobene Gaststatus unterstrich für bei­
de Seiten – für die Gäste ebenso wie für die „Gastgeber“ – 
das Vorläufige, das Fremde. Der Begriff passte zur ur­
sprünglich so starken Sehnsucht nach einer Rückkehr in 
die alte Heimat und stand damit – so nahmen wir es 
wahr – der Integration im Wege. Wir suchten neue Worte 
und fanden neue Herausforderungen. Denn mit den neu­
en Namen für die Menschen, die zum Arbeiten und Leben 
nach Deutschland kamen, waren die Probleme offenkun­
dig nicht gelöst. Dunkle Hautfarbe und fremd klingende 
Namen blieben Diskriminierungsmerkmale, auch als pro­
minente Journalist:innen, Politiker:innen, Professor:innen 
längst deutlich gemacht hatten, dass man nicht Müller hei­
ßen und blonde Haare haben muss, um in Deutschland 
wertvolle Beiträge zum Wohlstand und Zusammenhalt zu 

„Lichtgeschwindigkeit“
Standpunkt von Eva M. Welskop-Deffaa 
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völkerung bei. Ihre Integration und die Anerkennung ih­
rer beruflichen Qualifikationen müssen daher beschleu­
nigt und vereinfacht werden. Ihre kulturellen und 
sprachlichen Kompetenzen können und müssen als wert­
volle Ressource bei der Betreuung von älteren Menschen 
mit Migrationsgeschichte genutzt werden.
 
Derzeit dauert die Anerkennung ausländischer Abschlüsse 
unerklärlich lange, sie ist ein komplexer Prozess, der oft mit 
bürokratischen Hürden verbunden ist. Viele Migrantinnen 
und Migranten sind daher trotz hoher Qualifikationen un­
terhalb ihres Kompetenzniveaus beschäftigt. Das führt 
nicht nur zu individuellen Frustrationen, sondern auch zu 
einem Verlust wertvoller Fachkräfte für den deutschen Ar­
beitsmarkt. Eine Reform der Anerkennungsverfahren, die 
eine schnellere und effizientere Bewertung ausländischer 
Abschlüsse ermöglicht, ist daher dringend notwendig.

Nicht nur die erste, auch die zweite und dritte Generati­
on von Migrantinnen und Migranten kämpft mit Hin­
dernissen bei der Integration in den Arbeitsmarkt. 
Wichtige Weichenstellungen erfolgen im Kindesalter. 

Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte neh­
men seltener an frühkindlicher Bildung in Kitas teil und 
sind an Hauptschulen überproportional vertreten, wäh­
rend sie an Gymnasien unterrepräsentiert sind.152

Die Angebote der Wohlfahrtsverbände, insbesondere 
Kindertagesstätten, Sprachkitas, Schulsozialarbeit, Ju­
gendmigrationsdienste und vieles andere mehr, sind ent­
scheidende Bausteine für die Integration von Kindern und 

152 � Siehe Sachverständigenrat für Integration und Migration 
(2024). Ungleiche Bildungschancen Fakten zur Benachteiligung 
von jungen Menschen mit Migrationshintergrund im 
deutschen Bildungssystem, Berlin. 

Eva M.  
Welskop-Deffaa  
(* 1959) ist seit Novem­
ber 2021 Präsidentin des 
Deutschen Caritasver­
bandes. Davor war sie 
seit dem Jahr 2017 
Mitglied des Vorstands, 
zuständig für Fach- und 
Sozialpolitik.

Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Gerade Sprach­
kitas haben sich als sehr segensreich erwiesen, da sie nicht 
nur die sprachliche Entwicklung fördern, sondern auch 
Respekt und interkulturelles Verständnis aller Kinder stär­
ken. Die im Koalitionsvertrag zugesagte Stärkung der 
Sprachkitas und die Erweiterung des Startchancen-Pro­
gramms auf Kitas sind daher wichtige Schritte auf dem 
Weg zu einer offenen Integrations-Gesellschaft.153

Im schulpflichtigen Alter haben durchschnittlich 41 Prozent 
der Kinder und Jugendlichen eine Migrationsgeschich­
te, in einigen Bundesländern (Hessen, Hamburg, Bre­
men) sind es sogar mehr als die Hälfte der Kinder.154 
Sprachförderung und Nachhilfe, Mentoring-Program­
me und außerschulische Aktivitäten können das Selbst­
bewusstsein und die sozialen Kompetenzen dieser Kin­
der entscheidend stärken. Auch eine offene und 
respektvolle Gesellschaft, in der Vielfalt von Kindesbeinen 
an als Bereicherung erfahren wird, wird Integration in den 
Arbeitsmarkt nicht automatisch in Lichtgeschwindigkeit 
ermöglichen. Aber sie hält Türen offen. Integration ge­
lingt, wenn wir die wandernden Räume unserer Erinne­
rung nicht verschließen, sondern aus den Erfahrungen der 
letzten 60 Jahre immer wieder neu lernen – auf dem Weg 
zu einem Miteinander, das über den Arbeitsplatz ganz 
selbstverständlich weit hinausgeht.

153 � Siehe CDU, CSU, SPD (2025). Verantwortung für Deutschland 
– Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 21. 
Legislaturperiode, Berlin. 

154 � Siehe Sachverständigenrat für Integration und Migration 
(2024). Ungleiche Bildungschancen Fakten zur Benachteiligung 
von jungen Menschen mit Migrationshintergrund im 
deutschen Bildungssystem, Berlin. 

Kinder aus Familien mit 
Migrationsgeschichte  
machen vielfältig die  
Erfahrung, nicht die glei-
chen Bildungschancen zu 
haben wie ihre gleich- 
altrigen deutschen Freunde.
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zahl der nicht formal Qualifizierten (Personen ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung) im Alter von 20 bis 
34  Jahren wuchs von 1,9  Millionen (2015) auf über 
2,86 Millionen (2022), wobei Migration – insbesondere 
durch Geflüchtete – wesentlich zu diesem Anstieg bei­
trug. 2022 lag die Quote bei 19,1 Prozent und die Unter­
schiede nach Migrationshintergrund zeigen sich deut­
lich: Die Quote beträgt 11,6 Prozent bei Personen ohne 
Migrationshintergrund, 20,4  Prozent bei in Deutsch­
land aufgewachsenen Menschen mit Migrationshinter­
grund und 39,1 Prozent bei eingewanderten Personen. 
Dieses Gefälle ist von großer Bedeutung, da nicht for­
mal Qualifizierte deutlich höhere Arbeitsmarktrisiken 
aufweisen: Im Jahr 2022 betrug ihre Arbeitslosenquote 
19,8 Prozent, und sie stellten mehr als 60 Prozent der 
Langzeitarbeitslosen. Zudem liegen ihre Verdienste 
deutlich unter denen von Personen mit abgeschlosse­
ner beruflicher oder akademischer Ausbildung.

Aufgrund des geringeren Anteils mit beruflichem Ab­
schluss ist die Qualifikationsstruktur von Menschen 
mit Migrationshintergrund in Deutschland vergleichs­
weise stark polarisiert. Im Jahr 2022 hatte von den 25- 
bis 35-Jährigen ohne Migrationshintergrund 28 Prozent 
einen Hochschulabschluss, 64 Prozent einen nichtaka­
demischen Berufsabschluss und acht  Prozent keinen 
beruflichen Abschluss. Bei in Deutschland geborenen 
Menschen mit Migrationshintergrund lagen diese An­
teile bei 24, 57 bzw. 19 Prozent, bei den im Ausland Ge­
borenen bei 31, 33 bzw. 34 Prozent. Auffällig ist der ver­
gleichsweise niedrigere Anteil beruflicher Abschlüsse 
bei Menschen mit Migrationshintergrund, während 
der Anteil mit Hochschulabschluss relativ hoch ist. 

Im Folgenden werden sechs zentrale Gründe für den 
vergleichsweise niedrigen Anteil beruflich ausgebil­
deter Menschen mit Migrationshintergrund benannt. 
Erstens, für diese Menschen bestehen höhere Zu­

Junge Menschen mit Migrationshintergrund erreichen 
in Deutschland seltener höhere Bildungsabschlüsse im 
Vergleich zu denjenigen ohne Migrationshintergrund. 
Zudem ist in der Gruppe mit Migrationshintergrund 
der Anteil derjenigen ohne abgeschlossene Berufsaus­
bildung deutlich höher – und das, obwohl viele mit Er­
werbsabsicht eingewanderte Personen über einen 
Hochschulabschluss verfügen. Insbesondere die beruf­
liche Ausbildung wird von vielen Menschen mit Mig­
rationshintergrund vergleichsweise selten angestrebt. 
Gerade in einer Situation, in der zahlreiche Ausbil­
dungsplätze unbesetzt bleiben und in den kommen­
den Jahren viele Fachkräfte in den Ruhestand treten, 
bleiben somit wertvolle Potenziale ungenutzt. 

Die Bildungsungleichheit zwischen Menschen mit 
und ohne Migrationshintergrund nimmt in Deutsch­
land tendenziell zu. Kinder mit Migrationshinter­
grund besuchen seltener eine Kita, an Hauptschulen 
sind sie überrepräsentiert, an Gymnasien unterreprä­
sentiert. Im Jahr 2023 verfügten 61,5 Prozent der 20- 
bis 29-Jährigen ohne Migrationshintergrund über die 
allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife. 
Bei in Deutschland geborenen Personen mit Migrati­
onshintergrund lag dieser Anteil bei 57  Prozent, bei 
den im Ausland Geborenen nur bei 36,8 Prozent. In 
letzterer Gruppe hatten 12,3 Prozent keine abgeschlos­
sene Schulausbildung. Das Bildungsgefälle spiegelt 
sich auch in den Ergebnissen von Schulleistungstests 
wie der PISA-Studie wider, bei denen Jugendliche  
mit Migrationshintergrund im Durchschnitt deutlich 
schlechter abschneiden. All das ist umso frappieren­
der, da 42,3 Prozent aller 2023 schulpflichtigen Kinder 
einen Migrationshintergrund aufweisen. 

Die Bildungsungleichheiten setzen sich in der berufli­
chen Ausbildung fort und sind dort sogar noch ausge­
prägter als im Bereich der Hochschulbildung. Die An­

„Ungenutzte Potenziale:  
Migration und Ausbildung“
Standpunkt von Prof. Bernd Fitzenberger, PhD und Prof. Dr. Yuliya Kosyakova
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gangshürden in das System der beruflichen Bildung, 
das zwar vielfältige Möglichkeiten bietet, jedoch 
komplex und schwer durchschaubar ist. Frühzeitige, 
informierte Entscheidungen erfordern umfassendes 
Wissen über die Funktionsweise der beruflichen Bil­
dung auf lokaler Ebene. Eltern mit Migrationshinter­
grund sind als wichtigste Berufsberatende oft im 
Nachteil, auch weil soziale Netzwerke beim Zugang 
zu attraktiven Ausbildungsplätzen eine wichtige Rol­
le spielen. Zweitens, Kinder mit Migrationshinter­
grund haben bei gleichem sozioökonomischen Status 
der Eltern im Durchschnitt höhere, teilweise jedoch 
weniger realistische Bildungsaspirationen als Kinder 
ohne Migrationshintergrund. Das geht mit einer ver­
gleichsweise geringeren Wertschätzung für eine be­
rufliche Ausbildung einher, da diese im Herkunfts­
land weniger bekannt oder als weniger nützlich für 
eine (inter-)nationale Karriere angesehen wird. Drit­
tens, Menschen mit Migrationshintergrund haben 
häufig einen niedrigeren sozioökonomischen Status, 
was mit geringeren Bildungschancen einhergeht – 
auch weil die Eltern ihre Kinder weniger gut beim 
Durchlaufen des Bildungs- und Berufsausbildungs­
systems unterstützen können. Viertens, eine Berufs­
ausbildung ist eine längerfristige Investition in die 
Arbeitsmarktchancen in Deutschland. Ob sich diese 
Investition lohnt, hängt entscheidend davon ab, ob 
ein dauerhafter Verbleib in Deutschland geplant ist. 
Zudem geht die Zeit der Berufsausbildung mit 
niedrigem Einkommen einher, während gleichzeitig 
der Helferarbeitsmarkt oft kurzfristig bessere 
Verdienstmöglichkeiten bietet. Fünftens, trotz fachli­
cher Kompetenz können  – vor allem bei Neuzuge­

Prof. Bernd 
Fitzenberger, PhD, 
ist Direktor des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) 
und Professor an der 
Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-
Nürnberg. 

Prof. Dr. Yuliya 
Kosyakova ist 
Leiterin des Forschungs­
bereichs Migration  
und Integration am  
IAB und Professorin an 
der Otto-Friedrich-
Universität Bamberg  

Um die bislang ungenutzten Fach-
kräftepotenziale von Menschen 
mit Migrationshintergrund besser 
zu erschließen, gilt es insbeson-
dere, mehr Menschen mit Migra-
tionshintergrund für eine berufli-
che Ausbildung zu gewinnen. 

wanderten – Sprachbarrieren und Schwierigkeiten 
mit Ausbildungsinhalten den erfolgreichen Ab­
schluss erschweren. Berufsschulen sind nicht immer 
in der Lage angesichts der zunehmenden Diversität 
der Schülerschaft, im Teilzeitunterricht allen Schüle­
rinnen und Schülern eine ausreichende Förderung zu 
bieten. Sechstens, da das Berufsausbildungssystem in 
Deutschland sehr spezifisch ist, stellt die Anerken­
nung von im Ausland erworbenen beruflichen Fähig­
keiten oft eine Herausforderung dar, da diese häufig 
nicht in mit den deutschen Abschlüssen vergleichba­
rer Form zertifiziert sind. 

Dafür sollten zum einen die Vorteile der beruflichen 
Ausbildung gezielter vermittelt, zum anderen Zu­
gangsbarrieren abgebaut und individuelle Unterstüt­
zungsbedarfe stärker berücksichtigt werden. Gleichzei­
tig sollte das Bewusstsein dafür gestärkt werden, dass 
die langfristigen Perspektiven im Helferarbeitsmarkt 
deutlich schlechter sind.
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Kriminalität – Aktuelle  
Entwicklungen und  
ihr Zusammenhang mit  
Fluchtmigration 
Prof. Dr. Dr. h c. Lars P. Feld und Lilith Burgstaller

Das Wichtigste in Kürze

•	�Nach dem pandemiebedingten Rückgang der Jahre 2020 und 
2021 nahm das Ausmaß der beobachteten Kriminalität bis 
zum Jahr 2023 wieder zu. 

•	�Der Rückgang der Kriminalität im Jahr 2024 im Vorjahres-
vergleich ist primär auf den Rückgang der Rauschgiftdelikte 
durch die Cannabis-Legalisierung zurückzuführen. Insge-
samt liegt die Anzahl der registrierten Straftaten zwar sie-
ben  Prozent über dem Niveau des Jahres 2019, jedoch 
sechs Prozent unter dem Niveau von 2010.

•	�In den meisten Deliktbereichen ist die Anzahl der Straftaten 
im Vorjahresvergleich weitgehend konstant geblieben. 
Während die Anzahl der Diebstahldelikte unter Deutschen 
und Nichtdeutschen, darunter Schutzsuchenden, zurück-
ging, nahm die Anzahl der verübten Vermögens- und Fäl-
schungsdelikte in allen Gruppen zu.

•	�Die Anzahl schutzsuchender Opfer stieg im Jahr 2023 im 
Vorjahresvergleich um 19 Prozent an.

•	�Die Anzahl der registrierten fremdenfeindlichen Straftaten 
nahm im Jahr 2023 um 38 Prozent im Vorjahresvergleich zu.

•	�39.700 Fälle von Schleusungskriminalität wurden im Jahr 
2023 verzeichnet. Das entspricht einem Anstieg um  
119 Prozent im Vorjahresvergleich.

Der Zusammenhang zwischen Kriminalität und 
Migration wird wieder vermehrt öffentlich dis­
kutiert. Da der Rückgriff auf vorhandene Daten 
oft fehlt, bleibt die Debatte häufig faktenfern. 
Dieses Kapitel soll zur Versachlichung der De­
batte um die Rolle von Migration für die Krimi­
nalitätsentwicklung beitragen.

Basierend auf den Daten aus der polizeilichen Kri­
minalstatistik gibt das Kapitel eine Übersicht über 
die Entwicklung der Kriminalität in den Jahren 
2023 und 2024 und konzentriert sich dabei insbe­
sondere auf Schutzsuchende. Neben der Entwick­
lung der Anzahl der Straftaten und Tatverdächti­
gen geht es auf die Nationalitäten und auf die 
Soziodemografie der Tatverdächtigen ein. Im An­
schluss wird über wissenschaftliche Studien, die 
sich mit dem Kausalzusammenhang zwischen 
Migration und Kriminalität in Deutschland be­
schäftigt haben, berichtet. Erstmals in diesem 
Bericht gibt das Kapitel im Anschluss einen 
Überblick über das Ausmaß der Schleusungs- 
kriminalität. Anschließend geht es um fremden­
feindliche Straftaten, gefolgt von einem abschlie­
ßenden Überblick über die Rolle der Medien in 
der Diskussion über den Zusammenhang von 
Kriminalität und Migration.
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Entwicklung der Kriminalität seit 
dem Jahr 2022

Grundsätzlich lässt sich festhalten: Trotz eines Be­
völkerungswachstums von vier Prozent seit dem 
Jahr 2010 liegt die Anzahl der Tatverdächtigen im 
Jahr 2024 rund sechs  Prozent unter dem Niveau 
von 2010.155 Nach aktuellen Bevölkerungsschät­
zungen wurden im Jahr 2024 relativ zur Bevölke­
rung in Deutschland etwa zwei Prozent der Bevöl­
kerung straffällig.156 Nachdem die Kriminalität 
seit dem Jahr 2016 bis 2021 kontinuierlich rückläu­
fig war, stieg sie in den Jahren 2022 und 2023 in 
Deutschland wieder an. Nach dem starken Anstieg 
der Anzahl der Straftaten im Jahresvergleich 2021 
auf 2022 (+12 %), nahm die Anzahl im Jahr 2023 
um weitere sechs Prozent zu. Im Jahr 2024 kam es 
zu einem nominellen Rückgang der registrierten 
Straftaten. Das lag primär in der Legalisierung von 
Cannabis begründet, wodurch die Anzahl der 
Rauschgiftdelikte zurückging. Berücksichtigt man 
diesen Effekt nicht, liegt die Anzahl der Straftaten 
im Jahr 2024 in etwa auf dem Vorjahresniveau. In 
der mittleren Frist lässt sich weiterhin eine Zunah­
me der Kriminalität verzeichnen: Vergleicht man 
die Anzahl der Straftaten im Jahr 2024 mit 2019, 
dem letzten Jahr vor den Corona-bedingten Ein­
schränkungen und einer damit einhergehenden 
Abnahme der Kriminalität, ergibt sich ein Anstieg 
um sieben Prozent. Zuletzt war dieser Anstieg un­
ter anderem auf die zunehmende Gewaltkrimina­
lität, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, 
zurückzuführen.157

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 5,8 Millionen 
Straftaten registriert. Am stärksten nahmen im 
Vorjahresvergleich die polizeilich bekannt gewor­
denen Fälle von Wirtschaftskriminalität (+58 %) 

155 � Siehe Statistisches Bundesamt (2024). Bevölkerung 
nach Nationalität und Geschlecht, Wiesbaden; Bun- 
deskriminalamt (2025). Polizeiliche Kriminalstatistik 
2024: Polizei registriert über 5,83 Millionen Straftaten 
im Jahr 2024, Wiesbaden.

156 � Siehe Statistisches Bundesamt (2025). Bevölkerung im 
Jahr 2024 um 100 000 Menschen gewachsen, Wiesba­
den; Bundeskriminalamt (2025). Polizeiliche Kriminal­
statistik 2024: Polizei registriert über 5,83 Millionen 
Straftaten im Jahr 2024, Wiesbaden.

157 � Siehe Bundeskriminalamt (2025). Polizeiliche Krimi- 
nalstatistik 2024: Polizei registriert über 5,83 Millionen 
Straftaten im Jahr 2024, Wiesbaden.

Was die neue Bundesregierung plant

• �Die Aberkennung des Aufenthaltsrechts bei Verurtei­
lung zu einer Freiheitsstrafe aufgrund von schweren 
Straftaten (beispielsweise Straftaten gegen Leib und 
Leben oder Volksverhetzung).

• �Die Prüfung des Änderungsbedarfs der aufenthalts­
rechtlichen Regelungen bei öffentlicher Aufforderung 
zur Abschaffung der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung.

Datenlage Kriminalität

Die Hauptquelle dieses Kapitels bildet die Polizeiliche 
Kriminalstatistik (PKS) des Bundeskriminalamts (BKA). 
Sie gibt Auskunft über die Kriminalität sowie das Aus­
maß einzelner Deliktarten und die Anzahl und Charak­
teristika der Tatverdächtigen. Anhand der erfassten 
Daten können Kriminalitätsquotienten berechnet und 
über die Zeit verglichen werden. Beispielsweise können 
Häufigkeitszahlen (Anzahl der bekannt gewordenen 
Fälle relativ zur Einwohnerzahl) oder Steigerungsraten 
errechnet werden.

In der PKS werden alle der Polizei bekannten und an 
die Staatsanwaltschaft weitergeleiteten Straftaten statis­
tisch erfasst. Die Erfassung und Einordnung von Straf­
taten in der PKS erfolgt nach Abschluss der polizeili­
chen Ermittlungen. Allerdings kann sich die Einordnung 
der Straftat während des Verfahrens durch die endgülti­
ge Bewertung der Staatsanwaltschaft noch verändern. 
In die PKS fließen nur jene Straftaten ein, die angezeigt 
werden (Hellfeldstatistik). Die erfassten Kriminalitäts­
raten sind somit vom Anzeigeverhalten der Bürgerin­
nen und Bürger abhängig, das jedoch über die Zeit oder 
in Bezug auf verschiedene Gruppen von Tatverdächti­
gen unterschiedlich sein kann. Die erfasste Anzahl und 
Einordnung der Straftaten hängen darüber hinaus da­
von ab, wie intensiv die Polizei kontrolliert und wie die 
Straftaten rechtlich und statistisch eingestuft werden. 

Seit dem Jahr 2020 erhebt das Bundeskriminalamt in 
sogenannten Viktimisierungssurveys in einer repräsen­
tativen Stichprobe der deutschen Bevölkerung, ob Per­
sonen Opfer von Straftaten geworden sind. So möchte 
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die Behörde ein umfassenderes Bild des tatsächlichen 
Kriminalitätsgeschehens erhalten. Die zweite Erhebung 
begann im Februar des Jahres 2024, die Ergebnisse wer­
den Ende des Jahres 2025 zur Verfügung gestellt. Erst 
damit kann bewertet werden, wie sich das Dunkelfeld 
entwickelt hat. Im Folgenden fließen einzelne Kennzah­
len aus der Erhebung des Jahres 2020 in den Bericht ein. 

Während mehrfach Tatverdächtige nur einmal als tatver­
dächtig in die Gesamtzahl der Tatverdächtigen der PKS 
einfließen, gilt bei den Opferzahlen der Umstand des 
„Opferwerdens“. Werden Personen also Opfer mehrerer 
Straftaten, fließen sie mehrmals in die Statistik ein. 

Im Folgenden stützen wir uns auf die Klassifizierung 
der PKS von „nichtdeutschen Tatverdächtigen“ und 
„Zuwanderinnen und Zuwanderern“. Die erste Gruppe 
umfasst alle Tatverdächtigen mit ausländischer Staats­
bürgerschaft, darunter Touristinnen und Touristen, was 
die Vergleichbarkeit mit der Anzahl der in Deutschland 
lebenden Ausländerinnen und Ausländern einschränkt. 
Unter der zweiten Gruppe versteht das Bundeskrimi­
nalamt Personen mit den Aufenthaltsanlässen „Asylbe­
werber“, „Schutzberechtigter und Asylberechtigter, 
Kontingentflüchtling“, „Duldung“ und „unerlaubter 
Aufenthalt“. Wir fassen diese Gruppe wie im Rest des 
Berichts als „Schutzsuchende“ zusammen.

und Verstöße gegen das Neue-psychoaktive-
Stoffe-Gesetz zu. Letzteres steht primär im Zu­
sammenhang mit einer deutlichen Zunahme der 
Ermittlungstätigkeit in Jugendvollzugsanstalten. 
Um Straftaten und die dazugehörigen Tatverdäch­
tigen so gut wie möglich miteinander vergleichbar 
zu machen, werden im Folgenden die ausländer­
rechtlichen Verstöße nicht berücksichtigt. Da diese 
nur von Ausländerinnen und Ausländern began­
gen werden können, würde die Berücksichtigung 
dieser die Vergleichbarkeit der deutschen und 
nichtdeutschen Tatverdächtigenzahlen einschrän­
ken. Die Vergleichbarkeit ist aus zwei weiteren 
Gründen begrenzt. Alle ausländischen Personen, 
die in Deutschland tatverdächtig werden und eine 
ausländische Staatsbürgerschaft besitzen, werden 
als ausländische Tatverdächtige gezählt. Darunter 
fallen beispielsweise auch Touristinnen und Touris­

ten, die ihren Wohnsitz nicht in Deutschland haben. 
Außerdem zeigen Dreißigacker et al. (2023), dass 
Täterinnen oder Täter mit einer höheren Wahr­
scheinlichkeit angezeigt werden, wenn sie einen 
Migrationshintergrund haben. Das Hellfeld ist in 
dieser Gruppe der Tatverdächtigen also größer als 
in der Gruppe der deutschen Tatverdächtigen.158

Bundesweit wurden im Jahr 2024 5,55 Millionen 
Fälle und 1,97 Millionen Tatverdächtige erfasst. 
Mehrfach Tatverdächtige werden nur einmal ge­
zählt. Insgesamt wurden im Jahr 2024 etwa  
drei Prozent weniger Tatverdächtige registriert als 
im Jahr 2023. Unter allen Tatverdächtigen waren im 
Jahr 2024 knapp 1,3 Millionen Personen deutsche 
Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger (-4 % im Vor­
jahresvergleich). Die Anzahl der Tatverdächtigen 
ohne deutsche Staatsbürgerschaft blieb weitgehend 
konstant (+0,3 %). Insgesamt 696.900 ausländische 
Tatverdächtige wurden gezählt. Darunter waren 
rund 172.200 tatverdächtige Schutzsuchende. Das 
entspricht einem Rückgang von knapp vier  Pro­
zent im Vorjahresvergleich (siehe Abbildung 35, je­
weils linke Skala). Dieser Rückgang erfolgt nach 
einem Anstieg der Anzahl der schutzsuchenden 
Tatverdächtigen im Vergleich der Jahre 2022 und 
2023. Im gleichen Zeitraum war die Anzahl der sich 
in Deutschland aufhaltenden Schutzsuchenden 
stark und sprunghaft angestiegen (+60 % im Jahres­
vergleich 2023 auf 2022), was insbesondere auf den 
russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu­
rückzuführen ist.159 Die Anzahl der Personen nicht­
deutscher Staatsbürgerschaft in Deutschland hat­
ten im Jahr 2023 im Vorjahresvergleich um  
13 Prozent zugenommen.160

Aus Abbildung 35 wird ersichtlich, dass die An­
stiege in der ausländischen und schutzsuchenden 
Bevölkerung jeweils steiler ausgefallen waren 
(gestrichelte Linien, Werte abzulesen auf der rech­
ten Achse) als die Anstiege der Tatverdächtigen in 

158 � Siehe Dreißigacker et al. (2023). Jugendliche in Nieder- 
sachsen. Ergebnisse des Niedersachsensurveys 2022, 
Hannover.

159 � Siehe Statistisches Bundesamt (2024). Zahl der 
Schutzsuchenden im Jahr 2023 leicht gestiegen, 
Wiesbaden.

160 � Siehe Bundeskriminalamt (2024). Polizeiliche Krimi- 
nalstatistik 2023, Wiesbaden.
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Abbildung 35:  
Entwicklung der Anzahl aller angezeigten Straftaten (linke Achse) und der Anzahl der 
jeweiligen Personengruppen insgesamt (rechte Achse)

diesen Gruppen (linke Achse). So entwickelt sich 
die Anzahl an Tatverdächtigen trotz nominellen 
Anstiegs unterproportional zur Anzahl der Perso­
nen, die sich in Deutschland aufhalten. 

In der Kriminalitätsaktivität unter Schutzsuchen­
den spielen Mehrfachtatverdächtige eine wichtige 
Rolle. Im Jahr 2023 waren Mehrfachtatverdächtige 
an 77 Prozent der von Schutzsuchenden verübten 
Straftaten beteiligt. Knapp 32 Prozent aller schutz­
suchenden Tatverdächtigen waren mehrfach tat­
verdächtig. Damit liegt ihr Anteil über dem Anteil 
Mehrfachtatverdächtiger in der Gesamtbevölke­
rung. Besonders stark angestiegen war der Anteil 
der schutzsuchenden Tatverdächtigen, denen 21 
und mehr Taten zur Last gelegt wurden. Er stieg 
2023 im Vorjahresvergleich um 49  Prozent auf 
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knapp 1.300 Personen an. Insbesondere bei Dieb­
stahlsdelikten spielen Mehrfachtatverdächtige eine 
große Rolle.161 

Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Anzahl der 
verübten Straftaten über alle Deliktsbereiche hin­
weg weitgehend stabil geblieben. Die größten Än­
derungsraten verzeichnete das Bundeskriminal­
amt in der Anzahl der Straftaten gegen das Leben 
(+4 %) und bei Rohheitsdelikten und Straftaten 
gegen die persönliche Freiheit (+3 %). Unter letzte­
re fallen beispielsweise Raub, Körperverletzung 
und Bedrohung. Gleichzeitig verzeichnete das 

161 � Siehe Bundeskriminalamt (2024). Bundeslagebild 
Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 2023, 
Wiesbaden.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202420232022

Quelle: Bundeskriminalamt (2025). Polizeiliche Kriminalstatistik 2024; Statistisches Bundesamt (2025). Bevölkerung: Deutschland, Stichtag, Nationalität; Statistisches 
Bundesamt (2024). Zahl der Schutzsuchenden im Jahr 2023 leicht gestiegen. 
Anmerkung: Verstöße gegen Aufenthalts- oder Asylverfahrensgesetze werden nicht berücksichtigt. Schutzsuchende Tatverdächtige werden in der PKS als Unterkategorie 
der nichtdeutschen Tatverdächtigen ausgewiesen. Somit ergeben sich Tatverdächtige insgesamt aus der Summe von deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen. Die 
Anzahl von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit ausgespart.
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Abbildung 36:  
Vergleich der deutschen, nichtdeutschen und schutzsuchenden Tatverdächtigen nach Straftatbestand im Jahr 2024

Quelle: Bundeskriminalamt (2025). Polizeiliche Kriminalstatistik 2024. Eigene Berechnungen; eigene Darstellung. 

Anmerkung: Die graue und blaue Linie in der unteren Grafik geben jeweils an, ob Tatverdächtige eines Straftatbestandes gegenüber deutschen Tatverdächtigen über- oder 
unterrepräsentiert sind. Berechnung wie im Jahresgutachten 2019 des SVR-Migration.
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registrierten Straftaten spielten Straftaten gegen das 
Leben in allen Gruppen die mit Abstand kleinste 
Rolle. Etwa 2.400 Straftaten gegen das Leben wur­
den von deutschen Staatsangehörigen, 1.500 von 
nichtdeutschen Staatsangehörigen verübt. Auf 
Schutzsuchende entfielen davon 440 Straftaten.

Relativ zu deutschen Tatverdächtigen waren nicht­
deutsche Tatverdächtige im Jahr 2024 in den Berei­
chen Vermögens- und Fälschungsdelikte, Straftaten 
gegen das Leben und bei Diebstahlsdelikten überre­
präsentiert. Schutzsuchende waren außerdem im 
Bereich der Rohheitsdelikte und Straftaten gegen 
die persönliche Freiheit leicht überrepräsentiert (sie­
he Abbildung 36 unten). Deutlich unterrepräsen­
tiert waren nichtdeutsche sowie darunter schutzsu­
chende Tatverdächtige im Bereich der Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung, bei Rausch­
giftdelikten sowie bei sonstigen Straftatbeständen.

Nationalitäten und Soziodemografie 
der tatverdächtigen Schutzsuchenden

Der Anteil tatverdächtiger Schutzsuchender ein­
zelner Nationalitäten hat sich im Verhältnis zu 
ihrem Anteil an der gesamten schutzsuchenden 
Bevölkerung im Vergleich zum Berichtsjahr 2021 
deutlich verschoben. Das liegt zum einen daran, 
dass das Bundeskriminalamt die Berichtsform 
verändert hat: Bis zum Jahr 2021 berechnete es 
den Anteil der aufhältigen Schutzsuchenden aus 
bestimmten Ländern als Durchschnitt der Jahre 
2015 bis zum jeweiligen Berichtsjahr. Seit dem 
Jahr 2023 bezieht sich der Anteil jedoch auf die 
Anzahl der Schutzsuchenden mit der jeweiligen 
Nationalität im jeweiligen Berichtsjahr. Neben 
diesem rein statistischen Effekt ergibt sich eine 
deutliche Verschiebung durch den starken An­
stieg von ukrainischen Personen unter allen 
Schutzsuchenden. So hatten im Jahr 2023 33 Pro­
zent aller sich in Deutschland aufhaltenden 
Schutzsuchenden die ukrainische Staatsbürger­
schaft. 29  Prozent aller Schutzsuchenden hatte 
eine eritreische, irakische oder syrische Staatsan­
gehörigkeit. Ihr Anteil an allen Schutzsuchenden 
hatte im Jahr 2021 noch 54 Prozent betragen. Die 
Anzahl afghanischer Schutzsuchender ist in 
den Jahren 2022 und 2023 ebenfalls stark gestie­

BKA eine Abnahme der Diebstahlsdelikte (-6 %). 
Rauschgiftdelikte nahmen aufgrund der gesetzli­
chen Änderungen um 34 Prozent ab. Da dieser Ef­
fekt nicht in der wahren Kriminalitätsentwicklung 
begründet liegt, geht der Bericht im Weiteren nicht 
auf die Entwicklung der Rauschgiftdelikte ein.

Die Änderungsraten in den einzelnen Deliktsar­
ten waren im Jahr 2024 insgesamt moderat, wes­
halb im Folgenden nur Änderungsraten über  
fünf Prozent beschrieben werden. Über alle Grup­
pen hinweg nahm die Anzahl der Diebstahlsde­
likte im Vorjahresvergleich ab. Unter deutschen 
Staatsangehörigen waren acht  Prozent, unter 
Schutzsuchenden sieben  Prozent weniger Dieb­
stahlsdelikte zu verzeichnen als im Vorjahr. Um 
fünf  Prozent gingen die durch Schutzsuchende 
verübten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe­
stimmung zurück. Gleichzeitig nahm die Anzahl 
der registrierten Vermögens- und Fälschungsde­
likte unter Schutzsuchenden um fünf Prozent zu. 
Eine sechsprozentige Erhöhung wurde in der An­
zahl der Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit durch nichtdeutsche Tatver­
dächtige verzeichnet. Die Anzahl der Straftaten 
gegen das Leben verzeichnete in allen Gruppen 
eine leichte Erhöhung, unter nichtdeutschen 
Staatsangehörigen und spezifisch unter Schutzsu­
chenden betrug diese etwa fünf Prozent. Die An­
zahl sonstiger verübter Straftaten nahm unter 
nichtdeutschen Personen um sieben und unter 
Schutzsuchenden speziell um sechs Prozent zu.

Über die drei Tatverdächtigengruppen hinweg ent­
fällt der größte Teil der verübten Straftaten auf Roh­
heitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche 
Freiheit. Jeweils etwa 30 Prozent aller Straftaten fie­
len in diese Tatbestandsgruppe. Im Jahr 2024 wur­
den in diesem Deliktsbereich unter deutschen 
Staatsangehörigen 455.200 Straftaten, unter nicht­
deutschen Staatsangehörigen etwa 245.800  Straf
taten, davon unter Schutzsuchenden 61.500  Straf
taten verübt (siehe Abbildung 36 oben). Am 
zweithäufigsten traten unter Deutschen mit 
249.400  Fällen Vermögens- und Fälschungsdelikte 
auf. Unter allen Nichtdeutschen sowie speziell un­
ter Schutzsuchenden waren Diebstahlsdelikte mit 
jeweils 181.600 und 41.400 registrierten Delikten am 
zweithäufigsten. Mit jeweils etwa 0,2 Prozent aller 
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gen (+56 % bzw. +41 % Asylantragstellungen im 
Vorjahresvergleich), sodass der Anteil der Perso­
nen aus Afghanistan, Nigeria und Pakistan um 
lediglich zwei Prozentpunkte auf 15 Prozent sank. 

Vergleicht man den Anteil der tatverdächtigen 
Schutzsuchenden einzelner Nationalitäten mit ih­
ren Anteilen an allen Schutzsuchenden, lassen sich 
anhand der oben zusammengefassten Staatsange­
hörigkeiten innerhalb der Gruppe der Hauptasyl­
herkunftsländer zwei Trends feststellen. Eritrei­
sche, irakische und syrische Schutzsuchende 
wurden im Jahr 2023 relativ betrachtet weniger 
häufig tatverdächtig, als es ihrem Anteil an der ge­
samten schutzsuchenden Bevölkerung (29 %) ent­
spricht. Ihr Anteil an allen tatverdächtigen Schutz­
suchenden lag bei 26 Prozent. Schutzsuchende aus 
Afghanistan, dem Iran, Nigeria und Somalia hinge­
gen wurden etwas häufiger tatverdächtig, als es 
ihrem Anteil an der gesamten schutzsuchenden 
Bevölkerung entsprach. Sie stellten im Jahr 2023 
16 Prozent aller tatverdächtigen Schutzsuchenden, 
wobei ihr Anteil an der schutzsuchenden Bevölke­
rung 15 Prozent entsprach. Wie bereits in den frü­
heren Berichten sticht die Gruppe der Schutzsu­
chenden aus nordafrikanischen Ländern hervor: 
Während ihr Anteil an der gesamten schutzsuchen­
den Bevölkerung einem Prozent entspricht, stellen 
sie neun  Prozent aller schutzsuchenden Tatver­
dächtigen. Weniger stark, aber dennoch überre
präsentiert unter allen Schutzsuchenden, ist die 
Gruppe der Personen aus einigen Staaten des West­
balkans. Während sie drei Prozent aller Schutzsu­
chenden stellen, beträgt ihr Anteil an den schutzsu­
chenden Tatverdächtigen fünf Prozent. Ukrainische 
Schutzsuchende hingegen sind stark unterreprä­
sentiert. Während sie 33  Prozent aller Schutzsu­
chenden stellen, entspricht ihr Anteil an den Tat­
verdächtigen lediglich zwölf  Prozent. Das dürfte 
unter anderem mit der demografischen Zusam­
mensetzung dieser Gruppe Schutzsuchender zu­
sammenhängen, in der Frauen, Kinder und ältere 
Personen überdurchschnittlich vertreten sind.162 

Die Gruppe der tatverdächtigen Schutzsuchenden 
ist überproportional männlich (83 % der Tatver­

162 � Siehe Statistisches Bundesamt (2024). Gesellschaft – 
Ukraine, Wiesbaden.

dächtigen). Gleichzeitig sind nur 55  Prozent aller 
sich in Deutschland aufhaltenden Schutzsuchen­
den männlich.163 Außerdem ist die Gruppe der 
Tatverdächtigen deutlich jünger als die schutzsu­
chende Bevölkerung im Durchschnitt. Rund 
57  Prozent der schutzsuchenden Tatverdächtigen 
waren unter 30 Jahre alt. Im Vorjahresvergleich er­
gibt sich ein Anstieg der Anzahl der schutzsuchen­
den Tatverdächtigen in einigen Altersklassen: Un­
ter 14- bis unter 18-Jährigen nahm die Anzahl der 
Tatverdächtigen um 42  Prozent im Vorjahresver­
gleich zu. Mit 41 Prozent stieg die Anzahl der über 
60-jährigen Tatverdächtigen ähnlich stark an. 

Christ et al. (2018) zeigen, dass Schutzsuchende mit 
schlechter Bleibeperspektive häufiger straffällig 
werden. Das könnte unter anderem damit zusam­
menhängen, dass sie keinen Zugang zu Sprach- 
und Integrationskursen haben.164 Eine solche Ten­
denz ist für das Jahr 2023 erkennbar: Unter 
Personen aus nordafrikanischen Ländern ist die 
Kriminalitätsrate überdurchschnittlich hoch, wäh­
rend sie unter Personen aus der Ukraine über­
durchschnittlich niedrig ist (siehe Abbildung 37). 

Nationalitäten und Soziodemografie 
der Opfer von Straftaten

Das Bundeskriminalamt hat im Jahr 2023 insge­
samt 1,2 Millionen Opfer von Straftaten (+9 % im 
Vorjahresvergleich) verzeichnet. Für die Zählung 
von Opfern gilt der Umstand des Opferwerdens, 
das heißt: Wird jemand mehrmals Opfer von 
Straftaten, zählt er oder sie für jede Straftat einzeln 
in der Statistik. Das Bundeskriminalamt erfasst 
die soziodemografischen Merkmale der Opfer je­
doch nicht für alle Straftaten, sondern nur für sol­
che, die sich gegen höchstpersönliche Rechtsgüter 
richten. Das liegt unter anderem darin begründet, 
dass manche Straftaten keinem oder mehreren 
Opfern gleichzeitig zugeordnet werden können, 
wie etwa im Fall von Eigentumsdelikten. Opfer 
werden im Fall von Straftaten gegen das Leben 

163 � Siehe Bundeskriminalamt (2024). Bundeslagebild Kri- 
minalität im Kontext von Zuwanderung 2023, 
Wiesbaden.

164 � Siehe Christ et al. (2017). „All day waiting“: Konflikte 
in Unterkünften für Geflüchtete in NRW, Bonn.
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oder gegen die sexuelle Selbstbestimmung sowie 
bei Rohheitsdelikten und Straftaten gegen die per­
sönliche Freiheit erfasst. Rund 75  Prozent der 
Personen, die im Jahr 2023 Opfer von Straftaten 
wurden, hatten die deutsche Staatsbürgerschaft, 
knapp 25  Prozent besaßen eine ausländische 
Staatsbürgerschaft. Unter den nichtdeutschen Op­
fern waren knapp 22  Prozent Schutzsuchende. 
Die Anzahl der schutzsuchenden Opfer belief sich 
somit auf 66.600, was einen Anstieg um 19  Pro­
zent im Vorjahresvergleich ausmacht. In 75  Pro­
zent der Fälle, in denen Schutzsuchende Opfer ei­
ner Straftat wurden, handelte es sich um Fälle von 
Körperverletzung. Das entspricht 49.700 Opfern 
und einem Anstieg um 19 Prozent im Vorjahres­
vergleich. Rund 1.100 Schutzsuchende wurden im 
Jahr 2023 Opfer von Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung (+20 % im Vorjahresvergleich). 

Abbildung 37:  
Vergleich Tatverdächtigenanteil mit Anteil der Schutzsuchenden nach Nationalität im Jahr 2023

Quelle: Bundeskriminalamt (2024). Bundeslagebild Kriminalität im Kontext von Zuwanderung.

Anmerkung: Da seit dem Berichtsjahr 2023 der Anteil an Tatverdächtigen pakistanischer Nationalität im Bundeslagebild nicht mehr separat 
ausgewiesen wird, können diese nicht als Teil der Asyl8-Staaten in dieser Grafik gezeigt werden.
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Die überwiegende Mehrheit der Opfer war im 
Erwachsenenalter (75 %). Knapp 70 Prozent der 
registrierten schutzsuchenden Opfer von Strafta­
ten waren männlich. Dieser Anteil ist im Vorjah­
resvergleich konstant geblieben. Lediglich im 
Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbst­
bestimmung lag der Anteil weiblicher Opfer mit 
88 Prozent deutlich über dem Anteil männlicher 
Opfer. Analog zu den Hauptherkunftsländern 
der Schutzsuchenden hatte etwa die Hälfte der 
Opfer eine syrische, ukrainische oder afghani­
sche Staatsbürgerschaft.165

Zum Kausalzusammenhang zwischen 
Fluchtmigration und Kriminalität

Eine Reihe wissenschaftlicher Studien hat in den 
vergangenen Jahren den kausalen Zusammen­
hang zwischen Migration und Kriminalität un­
tersucht. So zeigt eine rezente Studie des ifo-Ins­
tituts, dass Zuwanderinnen und Zuwanderer in 
der Kriminalitätsstatistik der Jahre 2018 bis 2023 
zwar überrepräsentiert sind, daraus jedoch nicht 
geschlossen werden kann, dass Migration in ei­
ner Kausalbeziehung zu höherer Kriminalität 
steht. Stattdessen lässt sich die Überrepräsentati­
on von Zuwanderinnen und Zuwanderern durch 
ihre Wohnortwahl erklären. Zuwanderinnen 
und Zuwanderer ziehen häufig an Orte, in denen 
die Kriminalitätsraten hoch sind, auch bedingt 
durch Kriminalität unter Deutschen. Das erhöht 
wiederum die Tatwahrscheinlichkeit. Auf eine 
prinzipiell höhere Kriminalitätsneigung von Zu­
wanderinnen und Zuwanderern können die hö­
heren Kriminalitätsraten dann nicht zurückge­
führt werden. Gleiches gilt für die Subgruppe 
der Schutzsuchenden.166

Eine Reihe weiterer Studien nehmen spezifisch 
den Effekt von Migration von Schutzsuchenden 
und Kriminalität in den Blick. Diese Studien dif­
ferenzieren zumeist Kriminalitätsraten nach dem 
Aufenthaltsstatus (im Asylverfahren oder aner­

165 � Siehe Bundeskriminalamt (2024). Kriminalität im 
Kontext von Zuwanderung 2023, Wiesbaden.

166 � Siehe Alipour & Adema (2025). Steigert Migration die 
Kriminalität? Ein datenbasierter Blick, München.

kannte Schutzsuchende) sowie nach kurzer oder 
langer Frist nach der Ankunft der Schutzsuchen­
den. Dabei findet sich kein signifikanter Anstieg 
der Kriminalitätsraten durch Schutzsuchende, 
die sich noch im Asylverfahren befinden. Das gilt 
für alle Deliktsbereiche mit Ausnahme von aus­
länderrechtlichen Verstößen, die sich allein durch 
den Aufenthalt der Schutzsuchenden in Deutsch­
land ergeben können. 

Nimmt man anerkannte Schutzsuchende in den 
Fokus, zeigt sich, dass Schutzsuchende häufig in 
Landkreise ziehen, in denen bereits überdurch­
schnittlich viele Personen aus dem gleichen Her­
kunftsland wohnen. Für diese Subgruppe kann 
ein kausaler Zusammenhang zwischen Migra- 
tion und Kriminalitätsraten bei Eigentumsdelik­
ten und Betrug festgestellt werden. Alle weiteren 
Deliktsgruppen (etwa Sexualstraftaten oder 
Raub) bleiben von der Anzahl anerkannter 
Schutzsuchender in einem Landkreis unverän­
dert. Das spricht dafür, dass primär monetäre 
Gründe, verbunden mit der oftmals prekären 
Lebenssituation Schutzsuchender, zu erhöhten 
Kriminalitätsraten führen.167 Lange und Som­
merfeld (2024) fokussieren sich auf die Jahre 2015 
und 2016 und den Effekt der in diesen Jahren 
hohen Zuzugszahlen von Schutzsuchenden. Im 
Jahr des starken Zuzugs wird kein Anstieg der 
Kriminalitätsrate verzeichnet, im darauffolgen­
den Jahr jedoch beobachten sie einen statistisch 
signifikanten Effekt des Zuzugs von Schutzsu­
chenden auf die Kriminalitätsrate. Gleichzeitig 
finden die Autoren Hinweise darauf, dass dieser 
Anstieg mindestens zum Teil durch eine höhere 
Anzeigebereitschaft getrieben sein könnte.168 

Huang und Kvasnicka (2019) widmen sich der 
Frage, wer die Opfer dieser erhöhten Kriminali­
tätsraten sind. Ihre Analyse zeigt, dass selbst bei 
einem leichten Anstieg der gesamten Kriminali­
tät, die Anzahl deutscher Opfer nicht signifikant 
zunimmt. Der Anstieg der Kriminalität richtet 
sich somit hauptsächlich gegen andere Schutzsu­

167 � Siehe Dehos (2021). The refugee wave to Germany and 
its impact on crime.

168 � Siehe Lange & Sommerfeld (2024). Do refugees impact 
crime? Causal evidence from large-scale refugee im- 
migration to Germany.
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4.400
Personen wurden im Jahr 2023 des 
Einschleusens von Ausländerinnen und 
Ausländern verdächtigt. 

17.500
Personen wurden Opfer von  
Behältnisschleusung. 

chende. Das zeigt sich darüber hinaus darin, 
dass Kriminalitätsraten nicht ansteigen, wenn 
Schutzsuchende dezentral untergebracht sind.169 
Die Tatsache, dass Schutzsuchende überpropor­
tional zu Opfern anderer Schutzsuchender wer­
den, unterstreicht eine Studie aus der Schweiz. 
Diese errechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, 
Opfer von Gewalt durch Schutzsuchende zu 
werden, für Schutzsuchende dreimal höher als 
für Schweizer Staatsangehörige ist. Anhand de­
taillierter Daten zu Opfern sowie zu Täterinnen 
und Tätern gibt diese Studie außerdem Auf­
schluss darüber, was einer der Gründe für Krimi­
nalität unter Schutzsuchenden ist: Waren 
Schutzsuchende in ihrer Kindheit Gewalt ausge­
setzt (beispielsweise in Form eines Bürgerkriegs), 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatverdächtig 
werden, signifikant höher, als wenn sie diese 
Erfahrung nicht machen mussten. Diese Beob­
achtung führt das Autorenteam auf die durch 
Viktimisierung entstandenen psychologischen 
Traumata, die Auswirkungen ökonomischer Not 
sowie gesellschaftliche Veränderungen aufgrund 
von Konflikten zurück.170 

169 � Siehe Huang & Kvasnicka (2019). Immigration and Crimes 
against Natives: The 2015 Refugee Crisis in Germany.

170 � Siehe Couttenier et al. (2019). The Violent Legacy of 
Conflict: Evidence on Asylum Seekers, Crime, and 
Public Policy in Switzerland.

Entwicklung in der  
Schleusungskriminalität

Im Jahr 2023 kam es zu 380.200 Fällen von uner­
laubtem Grenzübertritt (+17 % im Vorjahresver­
gleich). In insgesamt 39.700 Fällen lag der Ver­
dacht der Schleusung vor, was einem Anstieg um 
119  Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. 
Unter Schleusung versteht man laut Bundeskri­
minalamt das „Herbeiführen der unerlaubten 
Einreise einer Person in einen Staat, in dem diese 
keinen Aufenthaltsstatus besitzt“ (siehe Kasten 
für eine Definition der Begriffe „unerlaubte Ein­
reise“ und „unerlaubter Aufenthalt“). Die Hilfe­
stellung zur Einreise kann auf unterschiedliche 
Art und Weise erfolgen. Unter Schleusung fallen 
das Organisieren oder Bereitstellen von Fahrge­
legenheiten für den Grenzübertritt sowie die Be­
schaffung falscher Reisedokumente oder das Or­
ganisieren einer Unterbringung.171 Im Jahr 2023 
wurden 4.400 Personen des Einschleusens von 
Ausländerinnen und Ausländern verdächtigt 
(+27 % im Vorjahresvergleich). Unter den Tatver­
dächtigen waren 750 syrische Staatbürgerinnen 
oder Staatsbürger sowie 405 deutsche Staatsbür­
gerinnen oder Staatsbürger.

Eine Art der Schleusung, die durch Medienbe­
richte besondere Aufmerksamkeit erlangt hat, 
ist die sogenannte Behältnisschleusung. Hier­
bei werden Personen in einen abgesperrten 
Raum (beispielsweise einen Kühllaster) ge­
sperrt, um Etappen zu überwinden, auf denen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit kontrolliert wird 
(beispielsweise in grenznahen Regionen). Im 
Jahr 2023 erhielten die Behörden Kenntnis von 
etwa 1.200 solcher Fälle. Die Anzahl an durch 
Behältnisschleusung geschleusten Personen 
betrug 17.500.172

171 � Siehe Bundeskriminalamt (2024). Bundeslagebild 
Schleusungskriminalität, Wiesbaden.

172 � Siehe Bundeskriminalamt (2024). Bundeslagebild 
Schleusungskriminalität, Wiesbaden.
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Entwicklung fremdenfeindlicher 
Straftaten

Im Vorjahresvergleich zeigt sich im Jahr 2023 ein 
beträchtlicher Anstieg der politisch motivierten 
fremdenfeindlichen Hasskriminalität. Damit ver­
stetigt sich der Trend der vergangenen Jahre. Die 
Summe der fremdenfeindlichen Straftaten (Ge­
walttaten und sonstige Straftaten) stieg um 38 Pro­
zent im Vorjahresvergleich auf rund 11.600 Taten 
an; davon waren 1.000 fremdenfeindlich motivierte 
Gewalttaten. Im Jahr 2011 lag die Anzahl der Fälle 
von politisch motivierter fremdenfeindlicher Hass­
kriminalität noch bei 2.400. Im Jahr 2023 wurden 
insgesamt rund 1.000 fremdenfeindliche Gewaltta­
ten verübt (+14 % im Vorjahresvergleich). Die An­
zahl der Fälle sonstiger Straftaten belief sich auf 
knapp 10.600, was einem Anstieg um 41 Prozent im 
Vorjahresvergleich entspricht (siehe Abbildung 38). 
Ein noch stärkerer Anstieg lässt sich im Bereich der 
Angriffe auf Asylunterkünfte verzeichnen: Waren 
im Jahr 2022 83 Delikte registriert worden, stieg 
diese Zahl im Jahr 2023 auf 153 an (+87 %). Bei 15 
dieser Delikte handelte es sich um Gewaltdelikte, 
ansonsten kam es zu Sachbeschädigung, Propa­
gandadelikten und Volksverhetzung.176 

Die Viktimisierungsstudie des Bundeskriminal­
amts aus dem Jahr 2020 zeigt, dass sich Menschen 
mit Migrationshintergrund im Durchschnitt signi­
fikant weniger sicher fühlen als Personen ohne 
Migrationshintergrund. Über alle Deliktsgruppen 
und Nationalitäten hinweg haben Personen mit 
Migrationshintergrund mehr Angst, Opfer von 
Diebstahl, Körperverletzung oder sexueller Beläs­
tigung zu werden als Personen ohne Migrations­
hintergrund. Gleichzeitig schätzen Personen mit 
Migrationshintergrund die Polizei durchgehend 
deutlich negativer ein als Personen ohne Migrati­
onshintergrund. Das gilt über alle vom Bundes
kriminalamt erfragten Kategorien („Bürgerfreund­
lichkeit“, „Rücksichtslosigkeit“, „Professionalität“ 
und „Mitgefühl“) hinweg.177

176 � Siehe Bundeskriminalamt (2024). Bundeslagebild Kri- 
minalität im Kontext von Zuwanderung 2023, 
Wiesbaden.

177 � Siehe Bundeskriminalamt (2020). Sicherheit und Kri- 
minalität in Deutschland 2020, Wiesbaden.

Irreguläre Migration

Im Zuge der Debatten um Migration fällt immer häufi­
ger der Begriff der „irregulären Migration“. Das Bun­
desamt für Migration und Flüchtlinge fasst darunter 
die Tatbestände „unerlaubte Einreise“ und „unerlaub­
ter Aufenthalt“ zusammen.173 Das Bundesministeri­
um des Innern definiert die unerlaubte Einreise als die 
Einreise eines Ausländers oder einer Ausländerin, die 
nicht über den erforderlichen Aufenthaltstitel und 
gültige Ausweisdokumente verfügen. Kommen Asyl­
antragstellende ohne vorhergehende Registrierung 
über eine EU-Außengrenze nach Deutschland, reisen 
sie unerlaubt ein, wenn sie kein Visum besitzen. „Irre­
gulär“ oder unrechtmäßig halten sich Personen auf, 
die ohne Aufenthaltsrecht oder Duldung und ohne 
Kenntnis der Behörden in Deutschland sind. Der un­
rechtmäßige Aufenthalt ist in Deutschland strafbar 
und kann mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahn­
det werden. Stellen Schutzsuchende direkt nach An­
kunft in Deutschland einen Asylantrag, so wird das 
Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise oder uner­
laubten Aufenthalts ausgesetzt und bei positiv be­
schiedenem Antrag fallengelassen.174 

Laut Bundeskriminalamt kam es im Jahr 2023 zu knapp 
93.200 Fällen unerlaubter Einreise und zu 187.100 Fäl­
len unerlaubten Aufenthalts. Insgesamt stieg die An­
zahl der ausländerrechtlichen Verstöße im Vorjahres­
vergleich um 32 Prozent auf 298.900 an.175

173 � Siehe Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2018). Ir- 
reguläre Migration, Nürnberg.

174 � Siehe Bundesministerium des Innern und für Heimat (o. J.). 
Irreguläre Migration, Berlin.

175 � Siehe Bundeskriminalamt (2024). Polizeiliche Kriminalstatistik 
2023, Wiesbaden.

Um

87 %
stieg die Anzahl der Angriffe gegen Asylunterkünfte 
im Jahr 2023 im Vorjahresvergleich.
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Eine aktuelle Arbeit von Riaz et al. (2024) befasst 
sich mit dem kausalen Zusammenhang zwischen 
Kriminalität durch Zuwanderinnen und Zuwande­
rer und dem Vorkommen von xenophober, also 
fremdenfeindlicher Hasskriminalität. Darin unter­
suchen sie für die Jahre 2015 bis 2019 in Deutsch­
land, inwiefern das Vorliegen und die Berichterstat­
tung über eine Straftat, die von einer zugewanderten 
Person verübt wurde, kausal zu Hasskriminalität 
gegen Schutzsuchende geführt hat. Ihre Ergebnisse 
zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit von Hasskrimi­
nalität in einem Landkreis stark ansteigt, wenn bis 
zu zwei Wochen davor eine Straftat durch eine zu­
gewanderte Person verzeichnet wurde.178

Die Rolle der Medien

Welche Rolle Kriminalität in einer Gesellschaft 
spielt, zeichnet sich nicht nur durch ihr absolutes 
Vorkommen aus, sondern auch dadurch, wie über 

178 � Siehe Riaz, et al. (2024). Out-group threat and 
xenophobic hate crimes: Evidence of local intergroup 
conflict dynamics between immigrants and natives. 

sie berichtet wird. Die Berichterstattung beein­
flusst, wie die Gesellschaft Kriminalität wahr­
nimmt, welcher gesellschaftliche Stellenwert ihr 
zugeschrieben wird und welche Maßnahmen ge­
eignet erscheinen, um sie zu bekämpfen. Um abzu­
bilden, wie Medien über Kriminalität und insbe­
sondere die Herkunft der Täterinnen und Täter 
berichten, analysiert Hestermann (2023) regelmä­
ßig die Berichterstattung über Kriminalität in Fern­
sehen und Tageszeitungen. Im Rahmen der Studie 
werden alle Beiträge über Gewaltkriminalität ge­
sammelt, die im ersten Quartal eines Jahres in den 
Hauptnachrichten, in Boulevardmagazinen im 
Fernsehen sowie in überregionalen Zeitungen ver­
öffentlicht werden. Sein Hauptaugenmerk liegt 
darauf, ob Medien über die Herkunft eines Täters 
oder einer Täterin einer Gewalttat berichten. 

Der Rolle der Medienberichterstattung kann sich 
im ersten Schritt darüber genähert werden, wie 
häufig die Herkunft der Täterin oder des Täters in 
den jeweiligen Berichten genannt wird. Im Ver­
gleich zum Jahr 2020 wurde im Jahr 2021 deutlich 
weniger häufig die Herkunft der Täterin oder des 
Täters genannt. In jeweils 14 Prozent (Fernsehen) 
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Abbildung 38:  
Entwicklung der Fallzahlen fremdenfeindlicher Straftaten im Bereich 
der politisch rechts motivierten Hasskriminalität

Quelle: Bundesministerium des Innern und für Heimat (2024). Übersicht „Hasskriminalität“: Entwicklung der Fallzahlen 2011–2023, eigene Darstellung.
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beziehungsweise 30 Prozent (Tageszeitungen) der 
Berichterstattung wurde die Herkunft des Täters 
erwähnt. Das entsprach im Vorjahresvergleich ei­
nem Rückgang um 17 Prozent in TV-Nachrichten 
und um 14  Prozent in Tageszeitungen. Im Jahr 
2023 wurde die Herkunft der Täterinnen und Tä­
ter wieder häufiger benannt, nämlich in 30  Pro­
zent der Fernsehnachrichten und 37 Prozent der 
Nachrichten in Tageszeitungen.

Im zweiten Schritt fokussiert sich der Bericht in 
Anlehnung an Hestermann (2023) nur auf diejeni­
gen Fälle, in denen die Herkunft explizit genannt 
worden ist. Unter diesen kann der Anteil der Medi­
enberichte, in denen jeweils explizit deutsche oder 
nichtdeutsche Tatverdächtige benannt worden ist, 
mit den jeweiligen Anteilen der Tatverdächtigen in 
der PKS verglichen werden. In der Berichterstat­
tung des Jahres 2023, in der die Herkunft benannt 
wurde, wurde in 84 Prozent in den TV-Nachrichten 
und in 82  Prozent in Tageszeitungen von nicht­
deutschen Tatverdächtigen berichtet. Vergleicht 
man die Berichterstattung mit den Anteilen der 

Tatverdächtigen in der PKS, wird ersichtlich, dass 
die Berichterstattung in keiner Weise der Vertei­
lung der Staatsbürgerschaften entspricht. Vielmehr 
besitzen 67 Prozent aller Tatverdächtigen die deut­
sche Staatsbürgerschaft (siehe Abbildung 39). 

Anders gewendet heißt das: Während laut PKS auf 
einen Tatverdächtigen mit deutscher Staatsbürger­
schaft 0,5 Tatverdächtige mit nichtdeutscher Staats­
angehörigkeit kommen, wird in der TV-Berichter­
stattung fünfmal und in Tageszeitungen gut 
viermal so häufig über Tatverdächtige mit auslän­
discher Staatsangehörigkeit berichtet wie über Tat­
verdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit.179 
Durch die überproportionale Nennung der Staats­
angehörigkeit, sobald ein Täter oder eine Täterin 
nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat, erscheint 
es, als würden überproportional viele Straftaten 
von nichtdeutschen Personen verübt werden, ob­
wohl dies nicht der Realität entspricht.

179  Siehe Hestermann (2023). Die Fieberkurve steigt.
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Abbildung 39:  
Vergleich der Herkunftsnennung in der Gewaltberichterstattung im Vergleich mit dem Anteil an Tatverdächtigen in 
der PKS im Jahr 2023

Quelle: Bundeskriminalamt (2024). Polizeiliche Kriminalstatistik; Hestermann (2023). Die Fieberkurve steigt. Darstellung in Anlehnung an Ehlers (2025). So berichten Medien 
über Gewalttaten.

Anmerkung: In Zeitungs- und TV-Berichten wird die Herkunft des Täters oder der Täterin in 63 % bzw. 71 % der Fälle nicht benannt. Die Grundgesamtheit der Säulen zur 
Berichterstattung in TV und Tageszeitungen sind jeweils die Berichte, in denen die Herkunft des Täters oder der Täterin explizit genannt worden ist. Im Jahr 2023 bezieht sich  
die Fallzahl der Berichterstattung auf 269 TV-Beiträge und 376 Zeitungsbeiträge. 
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Über die Malteser

Wer wir sind: Die Malteser in Deutschland sind eine katholische Hilfsorganisati­
on und Träger von stationären Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens 
unter dem Schirm der Deutschen Assoziation des Souveränen Malteserordens. In 
Deutschland engagieren sich rund 58.700 Malteser ehrenamtlich für Menschen in 
Notlagen – unabhängig von deren Religion, Herkunft oder politischer Überzeu­
gung. Mit über 40.000 hauptamtlichen Mitarbeitenden sind die Malteser zugleich 
einer der großen Arbeitgeber im Gesundheits- und Sozialwesen. Weltweit verant­
wortet der im 11. Jahrhundert gegründete Malteserorden in über 120 Ländern Pro­
jekte und Aktivitäten zur Unterstützung von Notleidenden und Hilfsbedürftigen.

Was wir tun: Überwiegend ehrenamtlich geprägt sind der Zivil- und Katas
trophenschutz, die Erste-Hilfe-Ausbildung, die Begleitung von alten, kranken 
oder benachteiligten Menschen sowie die Jugend- und Auslandsarbeit. Hinzu 
kommen sozialunternehmerische Dienste, darunter Rettungsdienst und Kran­
kentransport, Hausnotruf und Menüservice. Die Malteser betreiben Kranken­
häuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen und soziale Einrichtungen für Jugendliche, 
Suchtkranke und Asylsuchende. 

Wie wir arbeiten: Die Malteser erfüllen ihren 950 Jahre alten Ordensauftrag 
heute in einer zeitgemäßen Form, die den Bedürfnissen der Menschen, aber auch 
den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bestmöglich gerecht wird. Alle Diens­
te und Einrichtungen der Malteser sind gemeinnützig. Was erwirtschaftet wird, 
fließt zurück in die Aufrechterhaltung und Erweiterung des Leistungsangebotes.

Leitsatz des Malteserordens

„Bezeugung des Glaubens 
		  und Hilfe den Bedürftigen“
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